
zur 

und 

a n d e r e r  V e r o r d n u n g e n  

für 

Güterbesitzer und Einwohner auf dem Lande 
in Lief« und Ehstland. 

Von 

C. H.  N ie lsen.  

Uos et lex maculoillm eäomuit: nekss. 

Norat.  

Ers te r  The i l .  

D o r p a t ,  1 7 9 4 .  

bey  Michae l  Gerhard  Grenz ius .  

(Preis 5 Rubel) 



^Hie würde ich dieses Handbuch haben verfertigen und 
durch den Druck bekannt machen können, wenn ich nicht 
die Quellen dazu und die gewisse Hoffnung gehabt hätte, 
durch meine Arbeit irgend einem Theil des Publikums 
gemeinnüzzig zu werden. 

Außer den Allerhöchsten Ukasen und Vorschriften sind 
die von dem lief- und ehstländschen Adel abgefaßten und 
durch Landesregierung bestätigten Landtagsabschlüsse die 
vorzüglichsten und beynahe einzigen Quellen gewesen, aus 
denen ich den Stos zu meiner Arbeit hernehmen konnte. 

Der lief« und ehstländfche Adel ist auch gewiß derje­
nige Theil des Publikums, dem mein Handbuch, wenn 
es anders das Glück hat, Beyfall zuerhalten, am ersten 
zu einigem Nuzzen und besonders zur Bequemlichkeit ge< 
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reichen könnte, da dieses Werk vorzüglich die Güterbe-
stzzer auf dem Lande angeht, und diese hin wieder dem 
bey weitem größten Theil nach aus dem Adel bestehen. 

DiefeS sind die Bewegungsgründe, die mich dreust ge­
macht und aufgefordert haben, dieses Handbuch, einen frey« 
lich bloßen Versuch, aber doch den ersten in seiner Art, 
dem lief- und ehstländschen Adel ganz gehorsamst zu zueig­
nen, und denselben zu bitten, es von mir als ein Zei« 
chen der tiefsten Hochachtung und Verehrung gewogent« 

lichst und gefälligst anzunehmen. Dorpat, am isten Au­
gust 17-95. 

Der Verfasser, 
Sekrelair Christian Heinr. Nielsen. 
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Vorcr innerung.  

iebey übergebe ich dem lief- und ehstländischen Publikum ein 
Buch, welches die Folge einer beynahe vier Jahre langen 

Arbeit ist, und wünsche, daß ich damit denjenigen Nutzen und die 
Bequemlichkeit schaffen möge, die mit die Haupttriebfeder meines 
Unternehmens waren. 

Freylich war es anfanglich nicht in meinem Plan, etwas für 
den Druck und zur allgemeinen Bekanntwerdung aufzufitzen. Ich 
schrieb und sammlete blos zu meinem eignen Unterricht, und zue 
Erweiterung meiner Kenntnisse in diesem Fache, da ich beynahe neun 
Jahre in einem Amte angestellet bin, in welchem ich so zu sagen 
mich taglich mit Gegenstanden, die in diesem Handbuche vorkom­
men sollen, beschäftigen muß. Diese Privatarbeit wuchs aber end­
lich zu einer Menge Bogen an> deren Materie ich zu mehrerer Be, 
quemlichkeit in Abschnitte und Abtheilungen brachte. Einige in die, 
sem Fache erfahrne Freunde wurden bey Gelegenheit mit diesen Auf-
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satzen bekannt, und hielten solche werth, sie durchzusehen. Ihr nach­
maliger Beyfall und ihr Anrathen machten mich endlich schlüßig, 
das Ganze umzuarbeiten, es zu vermehren, und soviel als möglich 
jn systematischer Ordnung darzustellen. So entstand nach und nach 
dieses Handbuch. Meine gütigen Freunde sahen es nochmals durch, 
berichtigten hier und dort mein Manuscript dem Inhalte und der 
Form nach, und auf diese Art liefere ich nun dieses durch so 
manche Verwandelung so viel als möglich geläuterte Handbuch. 
Meinen Lesern habe ich izzo die Geschichte meiner Arbeit dargelegt. 
Hierauf beziehe ich mich, und bitte etwanige ohne mein Wissen sich 
ereignete Mangel zu verzeihen, und besonders darauf Rücksicht zu 
nehmen, daß ich hier in Liefland dieses Fach zuerst bearbeitet ha­
be, und kein Vorganger war, den ich als Muster hatte zu Rathe 
ziehen können. 

Uebrigens erweißt es schon der Titel dieses Werks, daß alle 
darinn abgehandelten Materien sich genau auf die hier im Lande be­
findlichen, autorisirten Gesetze und Verordnungen beziehen» Derje­
nige, der alle diese Gesetze und Verordnungen kennt, wird hier 
zwar nichts für ihn Neues finden, demungeachtet meine Arbeit nicht 
unnütze nennen .können, weil auch selbst Manner dieser Gattung 
mein Handbuch immer als ein solches, wenigstens manchmal zum 
Nachschlagen und Aufsuchen bekannter Verordnungen werden brau­
chen können. 

Hingeyen für Güterbesstzer und andere Einwohner vom Lande, 
welche mit unsern Gesetzen unmöglich durchgehends so ganz bekannt 
seyn können, wird es von größerem Nutzen seyn, und ihnen 
zur wapren Bequemlichkeit gereichen. Ausgebreiteter und ungleich 
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größer aber wird dieser Nutzen Vielen dadurch werden, daß ich bey 
unterschiedenen Abschnitten Formulare angehängt habe, nach welchen 
mit einer kleinen auf die Nnstände paßenden Veränderung, Anzeigen, 
Berichte, Gesuche und andere Aufsätze können angefertigt, und bey 
Gericht eingereicht werden. 

Alle Fälle aber, welche die Justiz und eigentlichen Gerichtsbe­
hörden angehen, sind in diesem Werke nicht berührt, denn ich habe 
mich durchaus blos auf Polizeysachen, und da ich auch andere nütz­
liche Verordnungen liefern wollte, auf solche, welche die öffentlichen 
Abgaben betreffen, eingeschränkt und mit welchen die Güterbesitzer 
beynahe täglich zu thun haben. Man wird freylich finden, daß die 
in diesem Werke angeführten Verordnungen auch sehr oft denen Ju­
stizbehörden zur Richtschnur dienen müssen, welches auch nicht an­
ders seyn kann, indem Polizey und Justiz nicht so kennbar von ein­
ander getrennt sind, daß man für eine jede dieser Gattungen besonde, 
re Verordnungen haben könnte, allein die Materien selbst, die ich ab, 
gehandelt habe, sind blos von der angeführten Art und die Verord­
nungen sind als dahin einschlagende Gesetze angeführt, und in so weit 
sie sich auf die Materie beziehen. Hier und da habe ich einige An-
merkungen angebracht, die aber auch nichts weiter als Anmerkungen 
seyn können, öfters aber auch den gewöhnlichen Gang bey diesem oder 
jenem Fall anzeigen, manchmal hingegen blos verhüten sollen, daß die­
ser oder jener Punkt nicht falsch und Unrecht verstanden werde. Am 
Ende habe ich ein vollständiges Register von allen in diesem Handbuche 
vorkommenden Sachen und Gegenständen geliefert, und finde nun 
weiter nichts zu erinnern übrig, wiederhohle blos nochmals meine Bit­
te, dieses Handbuch nicht anders zu wollen, und mehr von demsel-
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bm zu verlangen, als es theils auf dem Titel, theils in dieser Vorerlw 
nerung zu Kisten versprochen hat. Es ist von keiner Autorität, hat 
für Niemanden verbindliche, gesetzliche Kraft, und kann dahero auch 
niemals allegirt werden. Allein es soll als ein Freund, als ein 
Rathgeber dienen, und es wird seine ganze Bestimmung erfüllt haben, 
wenn es auf die Gesetze und Verordnungen hinführt, welche Autorität 
haben, bey allen Gerichten als solche gelten müssen, und allegirt, oder 
angeführt werden können. In Ansehung des Styls, wenn er nicht 
so ganz den Beyfall meiner Leser haben sollte, bitte ich mich zu entschul­
digen; denn so sehr ich mich befleißiget habe, gut zu schreiben; so war 
doch mehr mein Endzweck nützlich zu seyn, und wenn ich nicht beydes 
in gleichem Grade habe erfüllen können; so werde ich schon zufrieden 
seyn, wenn das Publikum mir nur das Letzte nicht abspricht. 

Dorpat im Jahr 1794. 

Der,Verfasser. 

Ein» 



Einleitung. 

gleich nachfolgendes Werk durchaus nur elne in möglichste Ordnung 
gebrachte Sammlung von denen dem Landmann zu wissen nöthigen! 

Polizey- und andern Verordnungen, keinesweges aber ein theoretisches Lehrbuch 

der Polizey-Wissenschaft seyn soll, indem über letztere bereits einsichtsvolle 

Männer die möglichsten Aufschlüsse gegeben haben; so wird es doch nicht 
ganz unnöthig, auch dem eigentlichen Zwecke dieses Werks nicht widerspre« 

chend seyn, wenn ich demselben einige wenige Worte über die eigentlich« 

Polizey voranschicke. 

Die eigentlichen Grenzen zwischen Polizey und Justiz ganz genau zu 
bestimmen, wird immer schwer bleiben, und doch gehts ohne die genaue 
Bestimmung dieser Grenzen nicht an, den Begrif von der Polizey genau 

festzusetzen; oder vielmehr ehe dieser Begrif bestimmt ist, können die 
Grenzen nicht festgesetzt werden. Bey dem allen hat man doch 
ziemlich sichere Regeln, cm welche man sich halten kann, um sich nicht 
zu sehr aus dem Gebiete der Polizey in das Gebiet der Justiz, oder 

aus diesem in jenes zu verirren. Berühmte Männer haben sich Mühe 
A z gege-
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gegeben, den eigentlichen Charakter der Polizey so genau als möglich zu be-

zeichnen, und den Unterschied zwischen ihr, und der Justiz aufzufinden. Am 
vorzüglichsten unterscheiden sie sich wohl dadurch, daß die Polizey über die 
innere Ordnung, Ruhe, guten Sitten und Bequemlichkeit eines Staats 

wacht, hingegen die Justiz die Rechte und Gerechtsamen untersucht, und für 
erlittenes Unrecht, gehabten Schaden, oder zugefügte Beleidigungen genau 
das Aequivalent bestimmt; daß bey ersterer öfters mehr die Obrigkeit als 
das Gesetz straft, weil auch bey dem größten Reichthum der Polizey «Verord­
nungen noch immer unzähliche Falle seyn werden, worüber das Gesetz noch 
nichts gesagt; sondern es der Einsicht, Billigkeit und Willkür des Richters, 
und denen dabey eintretenden Umstanden überlassen hat; da hingegen letztere 
bey ihren Strafen und Urtheilen sich genau nach den Gesetzen richten muß. 
Die auözeichnendste Eigenschaft einer guten Polizey ist die schnelle Wirk­
samkeit zur Ruhe und Ordnung in ihrem Distrikte. Der Herr von Mon­

tesquieu sagt: "Polizeygegenstände sind augenblickliche Vorfälle, und sol­
che, die weil sie nicht Materien von Wichtigkeit betreffen, ohne sonderliche 
Formalitäten abgethan werden können. Die Würksamkeit der Polizey ist 
schnell und beschäftigt sich mit Gegenstanden, die täglich wiederkommen, 

große Strafen schicken sich daher nicht für sie" und an einem andern Orte 

fährt er fort: "Man muß demnach die groben Verletzungen der Gesetze 
nicht mit bloßen Polizeyvergehungen vermengen, denn diese sind Sachen 
von ganz verschiedener Art." Einer der vorzüglichsten Schriftsteller in 
diesem Fache, der Herr Regierungsrath von SonnenfelS sagt in seinen Grund­
sätzen von der Polizey: "Die Polizeywissenschaft enthält die Grundsätze, 
die innere Sicherheit des Staats zu gründen, und zu handhaben." In ei­
ner Nota macht er dabey doch selbst die Anmerkung, daß diese Erklärung 
mehr die eigentlichen Grenzen der Polizey zu bestimmen, als den ganzen 
Begrif zu erschöpfen scheint. Nach meiner Ueberzeugung habe ich noch 
keine bessere Erklärungen der Polizey gefunden, und ich glaube nicht 

, Un-
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Unrecht zuthun, wenn ich bey denselben stehen bleibe, und nach Herrn von 
Montesquieu und Herrn Regierungsräth von Sonnenfels annehme, daß 
die Polizey derjenige Theil der exekutiven Gewalt sey, durch wel-

chen für die innere Ruhe, Sicherheit, Ordnung und Bequemlichkeit des 
Staats, seiner Einwohner, und des Allgemeinen auf eine immer schnelle und 
am wenigsten weitschweifige Art gesorgt und gewacht wird, dahero auch 
nach dem Herrn Montesquieu sich große und harte Strafen für die Polizey 
nicht schicken, und grobe Verletzungen der Gesetze nicht von ihr, sondern 

durch die Justizbehörden genau untersucht, und nach denen Verordnungen 
und festen Gebrauchen abgeurtheilt werden müssen. Diese auf zwey berühm-
te Manner gegründete Erklärung, stimmt auch ganz mit den in den aller­
höchsten Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements unsern Polizey-

behörden gegebenen Instructionen überein, wie man solches im 224. und 

24z. §. der gedachten allerhöchsten Verordnungen finden wird. 
Zur Einrichtung einer guten Polizey gehört aber nicht nur, daß gute 

Polizeyverordnungen gegeben werden; sondern auch, daß dafür gesorgt 

wird, daß sie befolgt werden müssen. Denn da selbst bey der größten Gü­
te der Gesetze immer einzelne Personen seyn werden, weiche auch die allge­
mein für gut erkanntesten und abzweckendsten Verordnungen nicht befolgen; 
so ist es nöthig, die erforderlichen Maaßregeln zu treffen, daß es jedem Ein­
wohner so viel als möglich, unmöglich gemacht werde, ungestraft den ge­
gebenen Gesetzen nicht folge zu leisten, noch weniger sich denenselben entge­
gen zu setzen. Dieser Satz könnte hart icheinen, allein er entspricht ganz 
dem Zwecke des Daseyns der Polizey. Sie soll für die innere Ruhe, Ord­
nung, Sicherheit und Bequemlichkeit des Staats, seiner Einwohner, und 

des Allgemeinen sorgen; es wird also diese ihr anvertraute Ruhe, Sicher­
heit und Ordnung nur in eben dem Grade gegründet seyn können, in wel­
chem es unmöglich gemacht worden, den dieserhalb gegebenen Verordnun­

gen entgegen zu handeln. Freylich wäre es eine herrliche und schöne Sache, 
wenn 
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wenn alles so g^nz ohne Zwang zugehen konnte. Aber denn müßten wir 

such erst alle billig und gerecht genug seyn, um blos nach wahrer Ueber« 
zeugung, nach reinen Begriffen von Recht und Unrecht und mit hintenan« 
setzung unsers eignen Interesse, wenn es erforderlich wäre, zu handeln. 
Wir müßten erkennen, daß in Rücksicht auf die Gesetze und auf den Staat 
alle Bürger zusammen, nur eine Person vorstellen, eine moralische Person, 
der folglich auch das moralische Beste des Allgemeinen Zweck ist, und wir 
müßten auch stark genug seyn, um jeden unserer Privatvortheile, wenn es 

nöthig wäre, dem Vortheile dieser allgemeinen moralischen Person auf« 

zuopfern, obgleich es wohl sehr selten und beynahe niemals sich ereignen möch« 
te, daß bey einer guten Einrichtung zum Besten des Allgemeinen der Nuz. 
zen und die Vortheile einzelner Glieder gegründet leiden sollten. Allein ein« 
mal ist die Güte der Verordnungen nicht immer einem jeden einleuchtend 

und so ganz begreiflich, noch weniger aber der Einfluß, den sie auf das 
allgemeine Beste haben; zum andern überwiegt auch meistentheils der Pri« 
vatnutzen, welchen jemand durch die Übertretung des einen oder andern Ge­
setzes haben kann, bey weitem den Antheil, den er etwa an dem Wohl des 
Allgemeinen nehmen würde, wenn sein Nutzen dabey gar nicht in Erwä« 
gung käme. Dies allein ist eine zu überwiegende Ursache für den größten 

Theil zur Übertretung der Gesetze, als daß eine gute Polizey nicht darauf 
sehen sollte, diesen Fehler zu vermeiden und dem Geiste der Unfolgsamkeit 
und Übertretung wenigstens eben so starke Gegengründe entgegenzusetzen, 
und alles anzuwenden, um das gemeinschaftliche Wohl gegen den Eigenwil« 

len einzelner Personen zu behaupten (*). Ich glaube zur Einleitung 
von der Polizey im Ganzen genug gesagt zu haben, und komme nun auf 

den Abschnitt, welcher von der hiesigen Polizey überhaupt handeln soll, und 

in 

(*) Dieses erhält sie, nach dem Herrn Regierungsrach von Sonneafels, 
wenn sie die einzelnen Kräfte der Bürger dergestalt abmißt, daß sie 
mit den allgemeinen Kräften stets in ebenmäßigen Verhältnisse stehen. 
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in welchem ich mich unter andern bemühen werde, zu zeigen, daß unsere -
Polizey ganz in der Art eingerichtet ist, als ich im Vorhergehenden die Po-

lizey, ihren Endzweck, und ihre zweckmäßige Einrichtung im allgemeinen zu 

charakttrifiren versucht habe. 

Von 

der hiesigen Polizey überhaupt. 

Ehe und bevor man die Gesetze kennen lernet, welche man befolgen soll, 

ist eö wohl nöthig zu wissen, woher solche entspringen, welche Autorität sie 
haben, und wessen Handen sie zur Verwaltung anvertrauet sind. 

Liefland und Ehstland wußten in den alten Zeiten nichts von Polizey« 
gesehen und noch weniger von solchen Personen, welche sie verwalteten. 
Da man nicht so sehr, wie heut zu Tage, wegen Eingriffe in die allge­
meine und privat Sicherheit und gute Ordnung besorgt war, es auch nicht 
nöthig hatte, so erstrekten sich einige Polizey ahnliche Verordnungen blos 
auf die Verhütung, daß nicht solche Sachen, die offen standen, wie z. E. 
das Getraide auf den Feldern, Heu und Ackergerathe entwendet würden, und 
auf Vergehungen an geheiligten Oettern. Hievon findet man in den alten 
Ritterrechten einiges angeführt, und bey scharfen Strafen verboten. Auch 
sindet man in den altern Zeiten einige Landtags-Abmachungen wider den 
Luxus und den Aufwand in Kleidern bey öffentlichen Gelegenheiten, Hoch­
zeiten und dergleichen, vorzüglich bey den Bauern. Mein die ersten würk-
lichen Polizeygesetze in 'Liefland wurden auf dem lieflandischen Landtage im 
Jahr i668 unter dem Titel Landes-Ordnung abgefaßt, und auch vom Ko­

nige im Jahr 1671 bestätiget. Nach der Zeit sind die Polizeygeseße durch 
mehrere Landtags «Abschlüße, welche von der Landes «Regierung conflrmi-
ret wurden, vermehret worden, und besonders auf dem Landtage im Jahr 

1765, auf welchem unterandern auch den Bauern ein Eigenthum und das 

Recht zugestanden wurde, über seinen Erbherrn wegen Ungerechtigkeiten 
B bey 



bey Gerichte Beschwerden führen zu dürfen. Zu diesen Pollzeygeseßen und 
Landtagsabschlüssen kommen nun auch die allerhöchst Kayserlichen Jmanoi-
Ukasen, die Verordnungen eines dirigirenden Reichssenatö und die Vor» 

schriften der Statthalterschafteregierungen, welche sich auf die vorhergehen­
den Gesetze gründen. Wir haben also keine andere Gesetze als i) wel­
che. von Ihrer Kayserlichen Majestät, odfr in Ihrer Kayserlichen Majestät 
Namen ertheilet, und mittelst gedruckter Bogen durch die SratthalterschastS« 
regierung öffentlich bekannt gemacht worden, 2) dle Provinzjalgesetze, welche 
nämlich Allerhöchst bestätiget sind, folglich auch gesetzliche Autorität haben 
müssen, so lange sie mHt durch spezielle Befehle gehoben oder abgeändert 
werden» Denn 

1) Nach der Ukase Eines dirigirenden Reichssenats vom -ken May 17Z5 
soll keinen andern Ukasen und Manifesten Glauben beygemessen werden, 
als nur solchen, welche aus den Srarrhalterschaftsregierungen, in den 
Städten, durch die Stadtvögte, und in den Kreisen durch die Nie» 
derlandgerichte mittelst gedruckter Bögen publizirt worden sind, denen 
unter dem Namen von Kayserlichen Ukasen geschriebenen Kopeyen aber 
soll man nicht Glauben beymessen. 

2) Nach dem Befehl des Herrn rigischen und revalschcn Generalgouver-
«euren Grafen von Browne vom Ilten December 1785, sollen nach 
Inhalt der allerhöchsten Jmanoi «Ukase vom zten Julius die Privile­
gien und besondern Landesgesetze durch die ^tatthalterschastöregierungS-
form nicht aufgehoben seyn; sondern vielmehr, wo Privilegien, Pro­
vinzjalgesetze und Gnadenbriefe existiren, sotten sie als Fundamentalge­
s e t z e  a n g e w a n d t  w e r d e n .  . . .  

Diese Ukasen, Gesetze und bestätigten Provinzialyeseße sind es also, 
welche in nachstehender Sammlung vorkommen und angeführt wrden sollen. 
DiefeS ist die kurze Erzählung des Ursprungs und der . Quellen unserer Po-

lizeygejetze und anderer Verordnungen; ich erwähne nun mit wenigen 
Wor-



Werken noch d?r Personen, welche auf die Beobachtung dieser Gesetze zu sehen 
haben, und der Autorität, mit welcher sie versehen sind. Nach den aller« 
höchsten Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements ist die Hand« 
habung der Polizey in den Kreisen auf dem Lande den Niederlandgerich« 
ten und Kreishauptmannern anvertrauet, und solche stehen wieder in allen 
Polizeysacben unmittelbar unter der Regierung ihrer Statthalterschaft, und 
ihre Autorität ist so, wie die der andern Behörden, durch Verordnungen, 
Gesehe und Befehle gehörig sicher gestellt. Außerdem aber ist auch, i) den 
Herren Ober-Kirchenvorstehern, ein Theil der Polizey, nämlich die Aufsicht 
über die Eommunikations« und Kirchenwege, und überhaupt die kirchliche 
Polizey anvertraut, indem Kirchensachen gemäß allerhöchster Verfügung 
sowohl Interna als Externa bey der alten Verfassung gelassen worden. 
2) Den Kreiskommissariaten ein Theil der Polizey auf den Kronsgütern 
übertragen, indem solche auf die Ruhe und Ordnung zwischen den 
Bauern und Arrendatoren zu seheu., wie auch die zur Arrende verliehenen 
Kronsgüter den Arrendatoren zu immittiren, und abzunehmen haben, ob« 
gleich wohl im Ganzen in Ansehung der Polizey die Kronogüter gleichfalls 
unter die Niederlandgerichte sortiren. Da demnach die Niederlandgerichte 

im Kreise die eigentlichsten und hauptsächlichsten Polizeybehörden sind; s» 
führe ich hier noch folgende, theils den Niederlandgerichten speciell, theils 
für das Allgemeine zur Instruktion gegebne Verordnungen an. 

H. i. Nach dem 2?4sten §. der gedachten allerhöchsten Verordnungen 
soll das Niederlandgericht dafür sorgen, daß in seinem Kreise gute Sitten 
und Ordnung herrschen, daß alle heilsame Vorschriften der Gesetze überall 
im Kreise erfüllt und beobachtet werden: im UebertretungSfall soll es nach 
den  Umständen der  Sache ,  und  ohne Ansehen der  Person  e i ­
nen  jeden  zu rEr fü l lung  der  vorgeschr iebenen Gesetze  anha l ten .  

H. 2. Der Ordnungsrichter (Kreishauptmann) soll einen Störer der 

allgemeinen, besondern und selbst eigenen Ruhe und Glückseligkeit nach Maas-
B 2 gäbe 
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gäbe der ihm verliehenen Gewalt zum Gehorsam bringen, worinnen jeder 
gekreue Unterthan, kayserliche? Majestät, so weit seine Gewalk, sein Vermö» 

und seine Kräfte reichen, ihm hülfliche Hand zu bieten, verbunden ist, nach 
dem 2z?sten §. der allerhöchsten Verordnungen. 

§. z. Nach der Ukase Eines dirigirenden Reichösenats vom ?8. Jan. 
1768 soll mit denjenigen, welche sich gegen die Citations und Befehle der 
Gerichtsbehörden ungehorsam bezeugen, als offenbaren Störern der zur Si­
cherheit und Ruhe eingeführten Ordnung und Übertretern der Ukasen ver­
fahren werden. 

§. 4. Wer die erste Citation-nicht befolgt, soll mlt 25 Rubeln, und 
wer die zwote nicht befolgt, mit 50 Rubeln Strafe belegt und falls 
auch das drittemal die Citation nicht befolgt würde, so soll solches der Statt? 

halterschastöregierung unterlegt werden. Es. dirigirenden Reichsfenats Ukase 
vom Zisten Julius 1766. 

§. 5. Nach Inhalt der allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung 
der Gouvernements und dessen 96. §. hält die StatlhalterschaslSregjerung 
die Ungehorsamen und Widerspänstigen zu ihrer Pflicht an, und verurkheilt 
sie zu einer Geldbuße. Dahero derselben auch solche Vorfälle unterlegt werden. 

H. 6. In allen Sachen, welche die Wege, Brücken und Landespolizey 
betreffen, stehen die Niederlandgerichte unmittelbar unter der Statthalter« 
schastSregierung, nach dem 22;sten H. der allerhöchsten Verordnungen. 

§. 7. In der Landesordnung S. 250. H. zo. stehet: "Niemand, er 
sey wer er wolle, soll sich unterstehen, unfern Befehlshabern in ihrem Amte 
einigen Schimpf zuzufügen, vielweniger sie mit Scheltworten anzutasten, oder 
sich denselben, oder ihren Ausgesandten mit einiger Gewaltthat zu widerfchen, 
so sollen sie selbst (die Befehlshaber oder ihre Ausgesandten) höflich und auf­
richtig gegen hohe und Niedrige sich erweisen, auch keinem einige Gewalt­
that oder Beschimpfung mit Worten und Werken zufügen. 

Von 
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Von 
der eigentlichen Eincheilung des folgenden 

Handbuchs. 

Zum bequemen Gebrauche dieses Handbuchs gehöret vorzüglich, daß 
die Verordnungen und Gesetze nicht etwan nach der Ordnung, in welcher sie 
gegeben worden, das heißt, nach ihrem Alter vorgetragen werden; sonder« 

daß das Ganze in Abschnitte, und zwar nach dem Inhalt der besondern Ma­

terien gebracht und so dargestellt werde. Aber auch eine solche Eincheilung 
Vach Materien muß ihre gewisse Ordnung haben, und den Abschnitten 
müssen ihre Stellen wiederum in Abtheilungen angewiesen werden^ in welche 
sie ihrem wesentlichen Inhalte nach hingehören. Um aber eine solche Ordnung in 
Ansehung der Abtheilungen machen zu können, ist es nöthig, das Ganze 
erst nochmals zu übersehen, und die Summa zu zergliedern, welche man sich zu 
bearbeiten und hernach dem Publikum vorzutragen, vorgenommen hat. ES 

wäre freylich nun nicht nöthig, die Art der Beorbeikung hier darzustellen, wenn 

ich es nicht für des Autors Pflicht hielte, seinem Werke selbst eine Anzeige 
von der in selbigem angenommenen Ordnung und von den Ursachen, welche 
ihn zu dieser und keiner andern bewogen haben, voranzuschicken. Theils al­
so dieser Pflicht nachzukommen, theils auch um Mißdeutungen zu vermeiden 
und etwanigen Vorwürfen auözubiegen, hab ich mit Wenigem zum Voraus 
auz-igen wollen, in welcher Ordnung nachfolgende Sammlung von Verord­
nungen bearbeitet worden. Nach dem Titel dieses Werkes verspreche ich ein 

Handbuch zur Kenntniß der Polizey und anderer nützlicher Verordnungen zu 
liefern. Um mein Versprechen zu erfüllen, kann ich mich also nun auch 

nicht auf bloße eigentliche Polizeyverordnungen einschränken, sondern bin ver­
bunden, auch derer andern Erwähnung zu thun, die sich hierzu am beßten 

schicken. Wer so gütig gewesen, meine Vorrede durchzulesen, wird daraus 
Bz haben 
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haben abnehmen können, daß in diesem Buche keine Gesetze und Verord­
nungen vorkommen sollen, welche eigentlich den Justizbehörden zur Richt« 

' schnür dienen *). W?nn also diese hier fortfallen, so sind wohl außer den 
Polfzeygesetzen keine andere dem Landmanne bequemer und nützlicher zu wis­
sen, als die, welche die öffentlichen Abgaben betreffen. Diese Verordnun­
gen gehören demnach gänzlich hierher, und um so mehr, da auf deren Er­
füllung die Polizeybehörden entweder direkte zu sehen haben, oder doch we­
nigstens indirekte die Schuldigen zu ihrer Pflicht anhalten müssen. Ferner 
hat da6 Niederlandgericht nicht blos mit PoUzeysacheu zu thun, sondern es 
ist hier zu Lande auch in allen Sachen die Exekurionöinstanz. Es müssen 
demnach in diesem Handbuche Verordnungen, welche die öffentliche Abgaben, 
Verordnungen, welche die eigentliche Polizey, und Verordnungen, welche die 
ExekutionSweisen betreffen, vorkommen, und die kürzeste Einteilung wäre 
auch die, nach den vorherbenannten ebenangesührren drey Gattungen. Allein, 
die öffentlichen Abgaben sind erstens solche, welche an die hohe Krone ab­
getragen werden müssen, und zweytenS selche, welche zum Nutzen und zur 
Bequemlichkeit des Publikums eingeführt und angeordnet worden sind; und 
die Polizeygesetze theilen sich wieder in solche, welche mehr die innere Pri­
vatruhe, Sicherheit und Ordnung, und in solche, welche mehr die allge­
meine innere Ruhe, Sicherheit und Bequemlichkeit zu Gegenstanden haben, 
obgleich wohl im Ganzen immer beyde Gattungen verbunden sind, und zu­
sammentreffen. Auf diese Art würde demnach dieses Handbuch fünf Abthei­
lungen erhalten, welche ich auch würklich, da ich diese Eincheilung für die 
bequemste und anpassendste halte, gewählt habe. Die erste Abtheilung ent­
halt die Verordnungen, welche die öffentlichen Abgaben an die hohe 
Krone, die zwote Abcheilung die Verordnungen, welche die öffentlichen 

Abga-

*) Es versteht sich sonsten wohl von selbst, daß auch die Justizbehörden 
sich nach diesen Verordnungen richten müssen, so bald es nur Fälle 
giebt, wo sie anwendbar sind, welches sich öfters zuträgt. 



Abgaben zum Nutzen und zur Bequemlichkeit des Publikums betreffen, die drit­
te Abtheilung die Verordnungen, welche mehr die innere Privatruhe und 
Sicherheit, die vierte Abtheilung die Verordnungen, welche mehr die inne­
re allgemeine Ruhe, Sicherheit und Bequemlichkeit zum Gegenstande haben, 
und die fünfte Abtheilung enthält diejenigen Verordnungen, welche sich auf 
die Vollstreckung der. Exekutionen in das bewegliche und unbewegliche Ver­
mögen beziehen. Eine jede dieser Abtheilungen erfordert wieder ihre Ab­
schnitte, und bey einer jeden werde ich ihren Abschnitten zum Voraus in ei­
ner kurzen Einleitung diejenigen. Bemerkungen anbringen, wenn ich, um 
den Charakter derer in den Abschnitten vorkommenden Verordnungen ge­

nauer zu bestimmen und zur mehrern Erläuterung des Ganzen solche für 

nöthig halte. 

Erste 



Erste Abtheilung, 
welche diejenigen Verordnungen enthält, die die öffentlichen 

Abgaben und Oncra an die hohe Krone betreffen. 

v^owohl die privaten als publiken oder Kronsgüter müssen jahrlich 
gewisse festgesetzte Abgaben an die hohe Krone abtragen, und in die KronS-
kasse liefern. Aber außer diesen Abgaben sind noch andere Lasten, welche 
die Güter tragen müssen, und welche ich als öffentliche Onera in diese Ab­
theilung gebracht habe, nemlich die zu tragende Einquartierung, und die zu 
pellende SchüSpferde, so wie ich auch die Verordnungen wegen des Stem­
pelpapiers, der Poschlin- und Krepostgelder hieher gerechnet sind, weil sie 
wenn auch nicht auf die Güter haftende Lasten, doch Abgaben an die Krone, 

und von der Art sind, daß sie dem Einwohner auf dem Lande im praktischen 
Leben sehr oft zu wissen nöthig werden. 

Erster Abschnitt, 
Von den Abgaben der Güter an die hohe Krone. 

Die alten Abgaben an die hohe Krone bestanden in Roßdienst, in Sta« 

tlons- und Schüs- und Balkengelder» Der Roßdienst bestand anfanglich 
dar-



dann, daß der Lehnstrager eines Guts, so oft es erforderlich war, persön­
lich zu Felde ziehen mußte, welche Pflicht aber in der Folge dahin abge­
ändert ward, daß der Lehnsmann statt selber zu Felde zu ziehen, von ei­

ner gewissen Anzahl Haken einen völlig bewafneten und equipirten Reiter 
pellen mußte, und zwar ist seit der vom Könige Karl dem neunten im Jahr 
1602 geschehenen Bestätigung hiesiger Privilegien von fünfzehn Haken ein 

solcher Reiier gestellt worden. Da nun die Güter unter fünfzehn Haken 
einen solchen Reiter nicht stellen konnten, .so wurde diese auf fünfzehn Ha« 

ken fallende Pflicht 6o Thaler jahrlich an Gelde taxirt, und die Güter, wel­
che weniger als fünfzehn Haken groß waren, mußten jahrlich vom Haken 
vier Thaler bezahlen. So wurde es immer gehalten, bis nach der Reso­

lution vom isten Marz ,712 die Stellung eines Reiters ganz abgeschaft, 
und dafür verordnet wurde, daß ein jedes Gut vom Haken jahrlich vier 
Rubel in die Kronskasse zahlen sollte. 

Die Stations rühren aus den alten Kriegszeiten her, und bestanden 
in Abgaben von Korn und Heu. Die Ritterschaft suchte mehrmalen durch 
Vorstellungen sich von diesen Abgaben frey zu machen, allein durch die auf 
eine abermalige solche Vorstellung von der Königinn Christina ertheilte Re­

solution vom i4ten Novbr. 1650 wurde dieses bisher zweifelhafte Onus zu 
einer ordinairen realen Abgabe. Solche bestand darinn, daß von einem 
jeden Haken nach liefländischem Maaße und Gewichte 4^ Löfe Roggen, 4H-
Löfe Gerste und 2^ Löfe Haber, wie auch vier Fuder oder 120 Lieöpfunh 
Heu in Natura an die Krone geliefert wurden. Falls aber selbige in Na­
tura es nicht nehmen wollte, so wurde dafür an Gelde, ein halb Thaler 
für ein Los Roggen, ein halb Thaler für ein Löf Gerste, ein Viertel Thaler 
für ein Löf Haber, und ein Viertel Thaler für ein Fuder Heu bezahlt. 

Was endlich die SchüS« und Balkengelder anbetrift; so mußten die 

Güterbesitzer zu Kriegszeiten, und wenn es sonst erforderlich war, Balken 

zu den Vestungswerken anführen, und Schüspferde zur Expedition der Kou-
C riers 



ricrS stellen. Auf dem Landtage im Jahr 1647 aber machte die Ritterschaft 
mit Genehmigung des Herrn Generalgouverneurs ab, daß künftig statt Bal-

ken anzuführen und Schüspferde zu stellen, die Güter von einem jeden Ha-

ken zween Karolinen, welches 56 Groschen AlbertS betragt, an die KrouS« 
kasse bezahlen sollten, wobey es auch geblieben. Da nun alle diese Abga-

ben nach Haken berechnet werden, so ist es auch nöthig anzuführen, was 
eigentlich unter einem Haken verstanden wird. Von je her sind die Höfe 
der adelichen Güter für sich selbst von allen Abgaben frey gewesen, und die« 

fes Recht der Schahfreyheit gründet sich auf einen uralten Gebrauch und 
darauf, daß bey allen vorgefallenen Regierungsveränderungen darinnen kei-

ne Abänderung getroffen, und solchergestalt also dieses Recht anerkannt und 
gelassen worden. Es ist demnach, wenn von realen Abgaben die Rede ist, 
darunter nicht der Hof zu verstehen, sondern man muß blos die Bauerlän­
der, die bey den Gütern sind, in Anschlag bringen. Diese wurden in alten 

Zeiten in Haken, in Ansehung der Größe, eingetheilt. Das Maas eines 
solchen Hakens bestand aus 66 Basten, und der Bast zu 66 Faden gerech­
net, also aus 4; 56 Faden. Da nun dieses Maas ohne Rücksicht auf das 
gute oder schlechte Land genommen wurde, so entstand dadurch natürlich ei­
ne Ungleichheit der Abgaben, indem ein schlechter Boden von 66 Basten, 

eben soviel geben mußte, als ein guter Boden von eben der Größe. Im 
Jahr 1Ü88 wurde demnach durch eine Revision der Nutzen der Bauerlan­
der berechnet, die herausgekommene Summe wurde mit sechzig Thaler di-
vidiret, und das Produkt dieser Division besiimmte die Anzahl der Haken, 
daß also ein Gut, dessen Bauerländereyen in Ansehung des Nutzens, welchen 
der Hof von ihnen hatte, sechshundert Thaler betrugen, mit sechöziq Thaler 
dividiret, zehn Haken groß gerechnet wurde, und für zehn Haken die Ab­
gaben entrichten mußte, wohl zu verstehen, daß der Nutzen von den Bauer-
landercyen in Ansehung der sämmtlichen Prästanden und Abgaben nach der 

Kronsiaxe berechnet wurde, deren weiterhin Erwähnung geschehen wird. 

Auf 



l9 

Auf diese Art wurde es mit den Abgaben an die hohe Krone immer gehal­

ten, bis im Jahr 178z die Kopfsteuer eingeführt wurde. Nach Anleitung 

der dazu erhaltenen allerhöchsten Jmänoi-Ukase vom i6ten November i?8r 

machte das Generalgouvernement mittelst eines gedrukten Befehls vom i zten 

Januar 1782 bekannt, daß im ganzen russischen Reiche, nachdem seit der 

l e t z t en  Rev i s i on  i n  Ansehung  de r  See len -Anzah l ,  we l che  im  Jah r  176z  
geschehen, bereits zwanzig Jahre verstrichen, eine neue Revision ausgeschrie­

ben werden, und gegen den Schluß des Jahres 178z beendiget seyn sollte. 

Diesem allerhöchsten Befehle gemäß, mußte ein jeder Gutsbesitzer nach einem 

vorgeschriebenen Formular ein richtiges Verzeichniß von den auf seinem Gu­

te befindlichen Menschen beyderley Geschlechts, Jungen und Alten, Erbleu­

ten und Freyen, welche letztere nämlich unter dem Gute wohnten, anfertigen, 

und mit des Gutsbesitzers Unterschrist beym Generalgouvernement einreichen. 

Nachdem dieses alles geschehen, wurde denn die Kopfsteuer statt der andern 

Abgaben  e inge füh r t .  D iese  bes teh t  nach  dem Pa ten t  vom 8ten  May  178z  
darinn, daß von einer jeden männlichen Seele, welche bey besagter Revi­

sion unter einem Gute gefunden und angegeben worden und dahero in dem 

Seelenregister des Gutes aufgenommen wurde, von dem Gute für einen 

Erbbauern siebenzig Kopeken, von einem fremden oder freyen Bauern auch 

siebenzig, und für einen freyen deutschen Menschen einhundert und zwanzig 

Kopeken jährlich in die KrvnSkasse bezahlt werden, wozu noch zween Kopeken 

von jedem Rudel Zulage kommen. Dafür aber haben auch die Roßdienst« 

gelder, nemlich vier Rubel vom Haken, und die Schüs- und Balkengelder 

zween Karolinen vom Haken gänzlich aufgehört, und die StationS müssen 

zwar noch immer geliefert werden, werden aber nach der Kronstuxe in Gel­

de berechnet, und von der Kopfsteuer abgezogen, welches bey der Bezah­

lung der zwoten Hälfte geschiehet. Die Station bestehet, wie schon vorhin 

bemerket, in 4^ Löfe Roggen, 4H Löse Gersten, 2^ Löfe Haber und 4 
Fuder oder 120 LieSpsund Heu von jedem Haken, und der neue Kronspreis 

C 2 ist, 
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ist 2 Rubel das Tschetwert Roggen, i Rubel Kopeken das Tschetwert 
Gerste, i Rubel ro Kopeken das Tschetwert Haber und 5 Kopeken das 
Pud ?der 2 Liespfund Heu. Die ganze Station macht, nach dem ange« 
zeigten Preise berechnet, von jedem Haken zehn Rubel, vier Kopeken« Di«! 
«eue Einrichtung in Ansehung der Abgaben an die hohe Krone fangt sich 
mit dem ersten Julius 178z an. Wenn demnach auf einem Gute von 
zween Haken, für 60 männliche Erbbauern und für daselbst angeschriebene 

drey deutsche Leute die Kopfsteuer für das ganze Jahr nebst den zween Ko­
peken von jedem Rubel Zulage, die Summe von 46 Rubel 51^ Kopeken 
betragt, so wird solche für die erste Halste in die KreiSrenterey mit 2 z Rub. 
25^ Kop. bezahlt, von der zwoten Halste, die eben soviel ausmacht, wird 
hingegen die Station, die in Natura geliefert worden, abgerechnet. Diese 

betragt nun vom Haken zehn Rubei vier Kopeken, also wird von einem 

Gute von zween Haken die Summe von 20 Rub. 8 Kop. bey der Zahlung 

der Kopfsteuer für die zwote Hälfte vergütet, und solches zahlet demnach 
noch baar z Rub. 17^ Kop. Die ganze jahrliche Abgabe eines solchen 
Gutes von zween Haken, unter welchem sechszkg mannliche Erbbauern nnd 

drey freye deutsche Leute zur Kopfsteuer angeschrieben sind, bestehet also in 
der Naturaklieferung von 9^ Lösen Roqgen, y-^ Lösen Gerste, 45 Lösen 
Haber und 8 Fuder oder 240 Liespsunden Heu, ferner 2z Rub. 25^ Kop. 
für die erste Hälfte des Jahres und z Rub. 17^ Kop für die zwote Hälfte 
des Jahres Kopfsteuer. Es trisr sich aber auf einigen Gütern, weiche eine 
geringe Anzahl Menschen haben, daß die zu verqükende StationKlieferung 
mehr bekr'.gt, als die Kopfsteuer für die zwote Halste des Jahres. Z. B 
Ein Gut von zween Haken, Härte nur überhaupt sechs und zwanzig Rubel 
Kopssteuer, folglich für die zwote H'lfre nur dr-yzehn Rubel zu bezahlen, 
so betragt die Stationsvcrgükung für zween Haken zwanzig Rubel, acht Kop. 
folglich sieben Rubel acht Kopeken mehr als die Kopfsteuer für die zwote 

Hülste. Em solches Gut bezahlt nicht nur die zwore Hälfte Kopfsteuer gar 
nicht, 
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nicht, sondern die an der demselben zukommenden Vergütung noch fehlenden 
7 Rub. 8 Kop. werden von der Kopfsteuerzahlung für die erste Halste des 
folgenden Jahres abgerechnet, welche also nur mit 5 Rub. 92 Kop. bes 
Zahlt wird. Hiebey ist nun zu bemerken, daß die Kopfsteuer immer vom 

isten Januar bis den letzten December, die Naturalienlieferung aber von 

Johannis bis Johannis jährlich gerechnet werden, dahero die Vergütung der 
Naturalienlieferung immer von der zwoten Hälfte der Kopfsteuerzahlung ab­

gerechnet wird, weil sich mit der zwoten Hälfte des Jahres in Ansehung 

der Kopssteuerzahlung erst das Jahr der Naturallieferung anfängt. Uebri-

gens müssen die Güter, wenn es erforderlich ist, und sie in der Art repar« 

tiret und anqewiesen werden, auch Gerste statt Haber liefern, und zwar 

zwey Löse Gerste für drey Löfe Haber. 

Nun folgen die zu diesem Abschnitte gehörigen Verordnungen. 

§. l. Nach den Patenten vom i2ten May 1755 und 5ten May 1764 
sollen alle Quittungen, weiche zur Liquidation erforderlich sind, jedes Jahr 

vor Johannis bey der Oekonomie abgeliefert werden. 

§. 2. Nach dem Befehl vom i4ten December 178z sollen durchaus 

keine Restanzien von einem Jahr auf das andere nachbleiben. 

§. z. Wenn bey dem Schlüsse des laufenden Jahres annoch Güter 

restiren, so werden sie aufgenommen, und das Verzeichniß davon wird von 

der Oekonomie dem Kammeralhofe überfandt, welcher diese Restanzienliste der 

Statthalterschaftsregierung kommunizirt, und diese solche wieder den Nie-

derlandgerichten jeden Kreises mit dem Befehl zusendet, die restirenden Gü­

ter durch Exekution zur Berichtigung der fehlenden Abgaben anzuhalten. 

§. 4. Das Niederlandgericht weiset hierauf die restirenden Güter nach 

Inhalt des 141. und 142. §. der allerhöchsten Verordnungen zur Verwal­

tung der Gouvernements an, binnen vier Wochen, bey Strafe der Exekution, 

die Restanzien abzutragen, und darüber, daß es geschehen, die Quittungen 

zu produziren. Wenn diesen gerichtlichen Anweisungen in der vier wöchent» 

C z lichen 
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llchen Frist von einigen Gütern nicht Genüge geleistet worden, so sott sich 

ein Glied des Niederlandgerichts auf die noch schuldigen Güter zur Emkrei-

bung der Rückstände an Ort und Stelle begeben, und zween Mann Sol-

daten mit sich nehmen, welche daselbst so lange bleiben, und doppelte Por­

tion bekommen, bis die Restanzien bezahlt werden. Wenn jedoch dieses in 

dreyen Tagen nicht geschieht, so soll das rcstirende Gut, der Vorschrift ge­

mäß, exequiret werden. 

§. 5. Nach dem Patent des Generalgouvernements vom i6ten Oktober 

1787 soll, den zur Exekution hinausgesandten Kommando's nicht übel be­

gegnet, sondern ihnen das, was ihnen zukömmt, bey Strafe des Doppel­

ten bezahlt werden. 

Anmerk. Nach altem Gebrauch und hergebrachter Beobachtung wird solchesHeu, 
wenn ein Gut nicht für dasselbe Jahr, sondern erst ein Jahr darauf für sei» 
Quantum reparnrt wird, nicht in Natura geliefert; sondern mit 5 Kopeken 
nach Kronstaxa bezahlt. 

Zweyter Abschnitt, 
Von den Arrendvzahlungm und Abgaben der 

publiken Güter. 

^)ie KronSgiter haben dieselben Abgaben, und nach derselben Be< 

rechnung die Starions und Kopfsteuer in die Kronskaffe zu entrichten, wie 

die Privatgüter noch der Publikation vom i7ten May 1784, und hiernach 

haben sich die publiken Pastorate ebenfalls zu richten, außer daß die KronS« 

güter auch noch die Arrende bezahlen müssen. 

H. 1. Die Arrende wird zwar im Durchschnitt auf den Kronsgütem 

mit 60 Rubel vom Haken berechnet, allein es ist nicht auf allen Gütern 

ganz einerley, denn auf jedem Kronsgute wird sie besonders von der Oeks« 

nomie bestimmt, und hiebey werden die Bauerprästanda und andere Ap-

per-
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pertinentien zum Grunde gelegt; so daß bald mehr, bald etwas weniger als 
60 Rubel vom Haken gezahlt worden. Bey dieser Arrendeberechnung werden 

zugleich den Arrenoatoren 4 Prozente jahrlich sür den Hazard, z. E. Mis-

wachs oder Verlust an Bauervorstreckungen vergütet. -

§. 2. Die Arrendesumme aber betrage auch soviel sie wolle, so muß 

selbige immer halb in Silber-Münze, und halb in Roggen nach der alten 

Kronötaxe, nemlich 50 Kop. das Loof, entrichtet werden. 

§. z. Die Arrende muß jedes Jahr vor Johannis und zwar z. B. für 

das Jahr 1792 vor Johannis 179z entrichtet werden, indem allezeit vor 

Johannis vor das verflossene Jahr liquidiret werden soll. 

H. 4. Obgleich eigentlich die Bauern die Abgaben in Ansehung der 

Station und Kopfsteuer auf den publiken Güter«! eben so, wie auf den pri« 

vaken Gütern aus ihren Mitteln entrichten müssen, so sind die Arrendatoren 

doch verbunden, solche einzukaßiren, und die Abtragung der Kopfsteuer, und 

die Ablieferung der Station zu besorgen, auch die gehörige Berechnung, 

wieviel auf jeden Bauern nach Abzug und Vergütung der Naturalien an 

baarem Gelde zuzuzahlen kömmt, anzustellen, nach der Publikation der Statt-

halterfchaflöregierung vom i?ten May 1784. 

§. 5. Nach dem Patent vom iZten August 1769 muß bey 10 Paar 

Ruthen Strafe auf den Kronsgütern kein Bauer Küttiß brennen, welches 

sich auch der Arrendaror oder Arrendedisponent nicht unterfangen darf, in« 

dem die Erndte von solchem auf Küttisland gesäetem Korn auch noch kon-

siscirt wird, und zwar nach einer vom Kreiskommissariat anzustellenden Schaz» 

zunq, wobey vom Roggen das achte, und von Gerste das ftchsste Korn ge­

rechnet wird. Dieses wird alsdann verkauft, und die eine Hälfte bekommt 

der Angeber, und die Andere das Kollegium der allgemeinen Fürsorge. 

H 6. Nach dem Patent des ehemaligen Generalgouvernements vom 

2^sten Oktober 1762 sollen die publiken Güter das übermäßige Brandwein-

brennen einstellen, und nach dem GencralgouvernemenNichen Patent vom 

i4ten 
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i4ten September 1772 sollen die publiken Arrendotsren, wenn sie Brand-

wein brennen wollen, sich dazu Brandweinbrenner miethen, oder aus ihren 

Hoftleuten anschaffen, und falls sie solche aus der Bauerschaft nehmen; 

müssen sie wenigstens zwey aussuchen, damit sich selbige abwechseln können. 

Diese müssen sie auch erst in einer guten Brandwetnsküche das Brennen aus-

lernen lassen, und können solche zwar, wenn sie bey dem Brennen einen 

Unterschleif begehen, züchtigen, aber nicht zum Ersatz des Fehlenden aus 

ihren Vermögen anhalten. 
§. 7. Die Arrendatoren der Kronsgüter dürfen d/e publiken Bauern 

nicht im Frühjahr und Herbst bey schlechter Jahreszeit und schlechtem We­

ge zu entlegenen Fuhren anhalten, noch mehrere Fuhren von ihnen Verlan« 

gen, als sie nach dem Wackenbuche zu thun schuldig sind, nach dem Pa-

tent des Generalgouvernements vom 6ten Oktober 1755. 

§. 8. Nach dem Patent des Generalgouvernements vom 2?sten May 

1756 sind die publiken Arrendatoren verbunden, ihre Bauern mit Brod 

zu unterstützen, und ihnen Vorschuß zu geben. Der Arrendator kann aber 

bey Abgabe des Gutes nur für das letzte Jahr Ersatz in Ansehung des Vor­

schusses fordern, und zwar wird nach der lange beobachteten Gewohnheit, als­

dann nur derjenige Vorschuß gerechnet, welcher den Bauern im letzten 

Frühjahr gegeben worden. 

§. 9. Die Arrendatoren der publiken Güter dürfen die Kronsbauern 

weder nach ihren eigenen Erbgütern versetzen, noch solche nach andern Or­

ten hingeben und vermuthen, nach dem Patent des Generalgouvernements 

vom 5. März 1779. 
§. 10. Wenn aber Kronsbauern auf ihr eigenes Ansuchen vom Arren­

dator oder Disponenten nach andern Kreisen oder Gouvernements auf einige 

Zeit abgelassen werden, und darüber einen Schein erhalten haben, so müs­

sen sie sich mit diesem Schein erst bey dem Kreiskommissariat melden, und 

dagegen einen andern Schein oder Paß ausnehmen nach dem Beseht der 

Sratthslkerschaftsregimmg vom 2?sten März i?87. 
§. i l. Auf 
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§. i r. Auf den Kronsgütern sollen keine junge Cichenbäume gefället; 

sondern geheget werden, bis sie ihr gutes Wachsthum erreicht haben, nach 

dem Patent des Generalgouvernements vom 26sten Julius 1776. 

§. i z. Ueberhaupt sollen auf den Kronsgütern die Wälder konfervirt 

werden, und Ä sind zu dem Ende Kronswaldausseher bestellt, welche un­

ter der Ökonomie stehen. Nach dem Patent des Generalgouvernements 

vom 8ten May 1780 muß man i) eine Asstgnation von der Oekonomie zum 

Holzfallen haben, und diese den Waldaufschern vorzeigen, 2) muß von 

denselben alles zu fallende Bau« und Brennholz angewiesen werden, z) müs« 

sen die Bauern denselben bey dem Hauen und Ausführen des Holzes die 

Hofesbescheinigung über die zu empfangende Quantität vorzeigen, widrigen­

falls die Bauern als Holzdiebe behandelt werden sollen. 

§. iz. Nach dem Patent des Generalgouvernements vom zo. Oktober 

Z78r soll niemand die regulirten Grenzen der Kronsgüter durch Eingrän-

zung, eS geschehe durch Aufpflügung der gesetzten Grenzmale und Merkzei­

chen, oder sonst schmälern oder verrücken lassen, bey Strase von 100 Gold, 

gülden (*), und in Ansehung der Bauern bey harter Ruthen-Strafe, Wenn 

publike Güter über die Kronsgüter Grenze in Privatpossessionen eingreifen, 

sollen sie eben diese Strafe leiden. 

§. 14. Auf den KronSgütern ist in den publiken Waldern das Wild-

schicßen verboten, und sollen auch keine Elendsthiere und Rehe geschossen 

jverden, nach dem Befehl der StatthalterschastSregierung vom 2z. May >784. 

H. 15- In allen Sachen, welche Wirthschaftsangelegenheiten betreffen, 

und die Disposition angehen, stehen die Kronögüter unter der Ökonomie, 

und die Arrendatoren oder Disponenten sollen den publiken Bauern nicht 

verbieten wider sie Beschwerde zu führen, nach dem Patent des General­

gouvernements vom !8ten August 1769. Bey allen Klagen der Bauern 

dieser Art werden der Arrendekontrakt, Oekonomie-Reglement, Statthalter-

D und 

(K) Ein Goldgulden beträgt 125 Kopeken. 
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und Kreiskommlssarkatsinstruktiott zum Grunde gelegt, tmd als? d!e< ersten 

Gesetze angesehen, nach welchen die Beschwerden entschieden und abgeholfen 
werden. . - - 5 

§. 16. In allen Polizeysachen aber stehen die Kronsg^r eben so, wif 
die Stadtspatrlmonialgüter un.tep den Niederlandgerichten, und Kriminal 
und Rechtssachen unter der Niederrechtspflege. 

An merk. Nun will ich noch einige Punkte, betreffend die Melioration und 
Disposition der Güter, anführen. 

1) Arbeit und Gerechtigkeit muß genau nach dem Kronöwackenbuche 
prastitt werden. . . 

2) Jährlich muH um Johannis kiquidiret werden, 

z) Station' und Arrenvelieferung muß gleich nach erhaltener Repar­
ation geschehen. ' 

4) Es muß hsnlänKliches Vieh gehalten werdeu, damit alle Jahr die 
Hofefelder über die Halste, und also in sechs Jahren alle Felder ganz be­
dünget werden können, ... 

5) Alle Deterioratisn muß verhütet und alle Gebairde, Zaune'MA 
dergleichen müssen unter guter Reparatur-gehalten werden. -

4) Hofesheuschlage müssen durch das Reiniger vergrößert und keint 
Buschiänder wider das Oekonomiereglement benutzt^ werden, so das höchstens 

der 2>4ste Theil der Buschländev abgehauen, und als Holz oder Röhdung 
gebraucht werden darf. . . 

7) Keine Küttisse dürfen gemacht werden, 

' 8) Keine Austagen, oder Arbeit unter keinerley Vorwand dürfen wr« 
der^das Wackenbuch gefordert werden, und das zuviel prastirte für den Fuß« 
arbeiter muß mit ^Rthl. und mit Anspann mit i Rchl. vergütet werden. 

9) Keine 
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y) Keine Talkusse über die Gebühr können gefordert werden, fo sind 

wich alle Fuhren bey'schiechter Jahreszeit, im Herbst und Frühjahr, und 
im Sommer, die Saat« und Pflügzeit über untersagt. 

lv) Keine Tagwerke dürfen bey Verlust der Arrende bey privaten Gü-
kern gebraucht und dahin gegeben melden. 

11) Das Gut muß selbst disponirt, und nicht in die dritte oder vier­
te Hand übergeben werden. 

12) Aller Auf- und Vorkauferey soll man sich enthalten. 
?z) Die Bauern sollen nicht zur. Verführung fremder Produkte ge­

braucht werden. 
.14) Auch nicht als Rückfracht mit Kaufmannswaaren beladen werden, 

außer mit Eisen und Salz, soviel der Hof für sich und eigene Bauern bedarf. 
15)' Keinen Banern soll der Verkauf der vom Hofe zur Stadt ge­

sandten Waaren aufgebürdet werden, und wenn er in der Stadt langer, 
als drey Tage aufgehalten wird, erhält er für jeden Tag 20 Kopeken Vergütung. 

16) Keine Hofs-Bauerpferde sollen als Schüspferde gebraucht, oder 
für jeden Tag ein Arbeitstag erlassen werden. ,' 
«' ,7) Nur der vierte Theil der Erndte darf zu Brandwein verbrandt 

werden, und zwar nur zur Nothdurft des Hofes, und der angeschlagenen 
Krüge. Der Verkauf an andern Oettern ist ganzlich untersagt. 

18) Auf die Kultur der Bauerlander soll gesehen werden; das Ver-
hevren der Lander wird sogleich angegeben. Kein Gesindewirth darf eigen-
machtig ein- oder abgesetzt, viel weniger die wüsten Bauerlander (die Heu­
schlage ausgenommen) gebraucht, oder in die Hofsfelder gezogen, oder zu 

Hoflagern gemacht werden. 
19) Keine Bauerschulden, außer der Vorstreckung des letzten Jahres, 

werden zugestanden. . 
20) Wegen Miswachses, der weder durch Vernachlaßigung noch Un­

achtsamkeit entstanden, und welcher bey Zeiten angezeigt und in Augenschein 

genommen worden, wird allerhöchsten Orts vorgestellet. ' 
D 2 i2) Die 
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21) Die Bauern müssen akkurate Bucher, oder Stocke haben, und 

was daselbst nicht verzeichnet ist, fallt beym Widerspruch der Bauern weg. 

22) Die etwannigen extra ordinairen Prastanda müssen nach de» aller» 

höchsten etwa zu ergehenden Ukasen geleistet werden. 

2 z) Jeder Grenzeindrang, oder Schmalerung der Appertinentien müs­

sen der Oekonomie zeitig angezeigt werden. 

24) Wüstes Hofsland kann der Hof nützen, aber kein wüstes Bauerland. 

25) Keine Fischerey darf verpachtet werden. 

26) Jeder Visitation, oder Untersuchung muß der Arrendator sich un-

terwerfen. 

Anmerk» Diefe Punkte sind alle nach dem Arrendekontrakt, und die folgen­
den aus der Kreiskommissariatsinstruktion. 

1) Kein Heu, Strch und Kaf darf vom Gute fortgebracht -werden, 

weil dadurch die Kultur verringert wird. 

2) Keine Lander dürfen durch Saat auf Saat ausgesogen werden. 

z) Durch des Hofes Schuld soll nicht Anlaß gegeben werden, daß 

Bauern verlaufen, oder in Verfall gerathen. 

4) Die Arbeiter-müssen alle zum besten des Gutes gebraucht werden. 

5) Müssen zur gehörigen Zeit abgelassen werden» . 

6) Die Gerechtigkeit muß nach richtigem Maaß und Gewicht empfan« 

geq werden. 

,7) Die GerechtigkeitSperselen, welche die Bauern nicht liefern können, 

ryüssen nicht höher, als im Wackenbuche, angeschlagen werden. 

Anmerk. Es ist bekannte daß der Bauer zur Pflugzeit täglich drey Stucke 
pflügt, und man theilt das Pflügen in den ersten, zweyten und dritten Pflug, 
nehmlich, das. Feld das erstemal aufzupflügen, es zum zweytenmal zur Saar 
zu pflügen, und zum drittenmal, die Saat einzupflügen. Der erste Pflug 
ist also der schwerste, und der dritte der leichteste. Nach der- Oekonomie-
Methode muß der Bauer täglich drey- Stücke nach folgendem Maaße auf-

, pflügen. Beym ersten Pflug z a schritt lang und 40 breit, beym zweyten 
Pflug Z5 Schritt^und 45 Schritt, beym dritten Pflug 40 und 50 Schritt, 
den Schritt zu drey ordentliche Fuß oder Schuhe'gerechnet. ' ' 

' - Dritter 



Dritter Abschnitt, 
Von den Poschlinen und Krepostgeldem. 

würde diese Gattung von Verordnungen hier nicht anführen, 
weil demjenigen, der solche auch nicht kennt, die Gerichte schon selbst die 
erforderliche Poschlin bey vorkommenden Fallen abfordern werden. Allein da 

es doch wenigstens nicht unnütz ist, schon zum Voraus sich selbst belehren 
zu können, was bey dieser oder jener Sache an Poschlin und Siegelzoll 
zu entrichten ist, auch diese Abgabe allerdings mit unter die allgemeinsten 

gehört, so habe ich die dieserhalb vorhandenen Vorschriften hier mit anfüh» 
ren wollen. 

Poschlin, wie wohl einem jeden bekannt seyn wird, ist ein russisches 
Wort, und heißt auf deutch: Zoll. Schon mittelst Ukase vom 18. August 

wurde dieserhalb ein Jnterimsregulativ bekannt gemacht; allein solches 
wurde durch ein neues, welches in Anleitung Eines dirigirenden SenatSuka» 

fe vom ,9ten Jan. 1784 durch einen Befehl der Stakchalterschaftsregierung 

vom !?ten Junius 1784 den Gerichten bekannt gemacht worden ist, auf­
gehoben, daher auch hier nur von letzterem, welches sich auf bereits vorhin vor­
handen gewesene Vorschriften und Verordnungen beziehet, die Rede seyn wird» 

H. 1. Wenn jemand irgend etwas, es sey bewegliches oder unbeweg« 
licheö Vermögen verkauft, so muß er feinen Kaufbrief bey Gerichte vorzei­
gen, und von jedem 100 Rubel, fünf Rubel Poschlin bezahlen, nach dem 

allerhöchsten Gnadenmanifest vom 28. JuniuS 1786, denn vorher wurden 

sechs von hundert bezahlt. (*) 
Anmerk. 1. Da dergleichen Kaufverschreibungen auf russisch Krepoffen heissen, 

so ist daher auch im deutschen hier zu Lande die Redensart entstandene Kre, 
postcn bezahlen. 

D z An-

(*) Nach demfelben Manifest dürfen auch nur 5 Prozent Renten von aus­
geliehenen Kapitalien genommen werden. 
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Anmerk. 2. Die Poschlin oder Krepostgelder werden Nicht von allem beweg­

lichen verkauften Vermögen erlegt; sondern nur von Erdleuten, und alles 

andere bewegliche Gut ist davon befrepet. 

Anmerk. 3. Nach Eines dirigirenden Senats Ukase vom Z!steil August 1789 
können die fünf Prozentgelder von verkauften Gütern und Hausern in jeder 

Reichsmünze bezahlt werden, und solche soll angenommen werden. 

H. 2. Wer im Kaufbrief eine kleinere Summe angiebt, und es aus« 
kömmt, der muß für die verhehlte Summe hernach den doppelten Werth 
bezahlen, nemlich in Ansehung der Poschlin; also wenn ioo Rubel weniger 
im Kaufbriefe gesetzt sind, statt Z Rubel, 10 Rubel erlegen, nach der Uka-
se vom 29sten Julius 1752. 

Anmerk. 1. Von Kaufbriefen, die vor dem lsten Julius I?8z geschlossen, 

wird die Poschlin nicht bezahlt, weil solche erst seit dieser Zeit eingeführt 
worden. 

Anmcrk. 2. Von Kaufbriefen aber, welche vor dem sHsten-Iunius 1786 
geschlossen worden, und nachher erst, wenn auch ein Jahr und mehr, zur 
Bezahlung der Poschlin vorgezeigt werden, wird sechs Prozent bezahlt, weil 

erst seit der Zeit die Poschlin für Kreposten auf 5 Prozent gefetzt worden ist. 

Anmerk. Z. Wenn im Kaufbriefe nicht angemerkt ist, wer die Poschlin bezah­
len soll, und hierüber zwischen Verkäufer und Käufer ein Streit entstünde, so 

muß letzterer bezahlen, nach dem Befehl der Statthalterschaftsregierung vom 
9ten September 1785, und dieses um so mehr, da ihm daran gelegen sepn 

muß, durch Bezahlung der Krepostgelder seinen Kauf gültig zu machen. 

H. z. Wenn die Krone in Ansehung einiger Kronögründe oder Ap-
pertinentien mit Privatpersonen Kontrakte schließt, so muß bey den Behör­
den, wo die Verpachtung geschieht, von einem jeden Rubel zA Kop. Sie­
gelzoll bezahlt werden, nach dem i8ten Kap. der Ulaschenie, und für das 
Schreiben Kop. vom Rubel, nach Inhalt der Krepostartikeln. 

H. 4« Für Pässe, welche über die Grenze ausserhalb dem Reiche er­
theilet werden, haben die Auslander 25 Kop. Siegelzoll und für das Pa­

pier zu bezahlen, nach eines dirigirenden Senatöukase vom 16. November 

1720. 
An-



Anmerk. Was für solche Pässe gezahlt wird, welche an biessge Bauern, oder 

unter Kopfsteuerstehende einheimisch freye oder frepgelassene Leute gegeben 

werden, ist in der dritten Abtheilung, und deren dritten Abschnitt nachzusehen, 

§. 5. Für alle solche Gesuche bcy den Gerichten, durch welche diePar» 

ten anzeigen, daß sie sich wegen einer anhangigen Sache verglichen haben, 
und daher bitten, daß die Sache als abgethan möge angeschen werden, 

wird die Poschlin mit 50 Kop. bezahlt nach der SenatSukase vom zosten 
August 1714. 

§. 6. Von allen Gesuchen, Bittschriften und privaten Anzeigen, und 
was dem ahnlich, werden 25 Kop. Poschlin erlegt. 

Anmerk. Wenn man aber um eine verdiente Gage, um einen Dienst, um 
Erhöhung des Charakters und was dem ähnlich ist, ansuchet, so wird keine 

Poschlin bezahlt; so auch nicht von Anzeigen wegen Todschlag, Dieberey, Raub 

und dergleichen, ferner auch nicht für Wechselsachen und mündliche Gesuche 

bey mündlichen Gerichten. 

H. 7. Von allen solchen Gesuchen, die schon eigentliche Klagen, kon­
tradiktorischer Art und gegenseitigen Widersprüchen unterworfen sind, daher 

auch zum ordentlichen Prozeß Anlaß geben, werden z Rub. Poschlin bezahlt, 
nach der Senatsukase vom izten December 1765. 

§. 8. Von Appellationen vom Unterrichter an den Oberrichter werden 

6 Rub. Poschlin bezahlt. Ebend. 
§. 9. Von einer Appellatien wider die Landmesser aber 5 Rub. Ebend. 
H. 10. Für alle und jede gerichtliche Ausfertigungen bezahlt der Supplt« 

kant 25^ Kop. Poschlin und 2 Kop. Wachegeld oder Siegelzoll. Und wenn 
zween Supplikanten eine Resolution bekommen, fo zahlen sie zusammen dop» 

pelt, und drey Supplikanten dreyfach diese Poschlin und Wachsgelder. 

Anmerk. Alle hier augeführte Ukasen sind in der neuen Verordnung wegen 

Erhebung der Poschlin, deren ich im Eingange dieses Abschnitts gedacht, zum 

Grunde gelegt. 

Vierter 



Vierter Abschnitt, 
Von der Charta sigillata, oder vom Stem-

pelpapier. 

V^chon durch die königliche Verordnung vom Jahr 1686 ist der Ge­

brauch des Stempelpapiers eingeschärft und befohlen worden, daß alle Konkrak« 

te, Obligationen, Transporte, Wechselproteste und dergleichen auf Stempel« 

Papier nach der vorgeschriebenen Ordnung und Taxe geschrieben werden sollten, 

und im sechs und zwanzigsten Punkt oberwehnter Verordnungen, Landesordn. 

Seite 459. stehet, daß alle dergleichen Schriften, wenn sie nicht auf Stem« 

pelpapier geschrieben, oder doch mit solchem umgeben worden, von keinem 

Werthe seyn sollen, weder vor Gericht, noch sonst, sondern so gehalten werden, 

als wenn sie nimmer beliebet oder geschrieben worden; wie denn auch solche von 

Niemand angenommen oder vergültiget werden sollen. Hiezu kommen nun 

noch die spatern Verordnungen, Patente und Taxen. 

§. 1. Nach dem Befehl der rigiscken Stattholterschaftsregkerung vom 2 z. 

December i?84, welcher sich auf den in der Landesordnung befindlichen Ge« 

richrsprozeß und unterschiedene Senatöukafen beziehet, müssen aller Parten 

Schriften bey Gericht auf Stempelpapier eingereicht, auch von den Sekretai« 

ren keine Abschriften ohne Stempelpapier beglaubiget werden. 

§. 2 Nach dem Patent des Generalgouvernements vom 26sten August 

!7ZZ sollen Suppliken, die nicht auf Stempelpapier geschrieben worden, gar 

nicht angenommen werden» 

§. z. Ur« 
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§. z. Urkunden und dergleichen können zwar der größern Dauerhaftig­
keit wegen auf Pergament geschrieben oder gedruckt werden, doch müssen 

solche mit der gehörigen Charta sigillata versehen und daher bey Gericht ans 
gezeigt und bescheinigt werden. Senatsukase vom röten May 1765. 

§. 4. Nach der Senatsukase vom 5ten May 178z ist der Preis des 
Stempclpapiers erhöhet worden, und zwar soll es nun statt 4-Kop. zehn 
Kopeken, statt acht Kopeken, zwanzig Kopeken, statt achtzig Kopeken, zwey 

Rubel, und statt 4 Rubel zehn Rubel gelten. 

§. 5. Nach dem Patent des Generalgouvernements vom 25. Julius 
^779 in Beziehung auf eines dirigirenden Senatsukase sollen zu Verschrei-
Hungen aller Art immer solche Bogen genommen werden, als die Größe 
der Summe erfordert. Dieses steht schon im Stempel der Stempelbögen 
bemerkt, und man muß zu Verschreibungen folgende Bogen nehmen; 

unter 50 Rubel einen Bogen von 20 Kop. 
von 50 Rubel bis 999 Rubel, einen Bogen von 2 Rubel. 
von 1000 Rubel bis unter 10000 Rubel einen Bogen von 5 Rubel. 
von loooo Rubel und darüber einen Bogen von io Rubel. 

h. 6. Alle von den Parten restirende Stempelpapiergelder, so wie Poschlin 
und Slegelzoll sollen bey Schuld-und Debit»Sachen vorzüglich eingetrieben 
und ber icht iget  werden,  nach e ines d i r ig i renden Senatsukase vom Zls t en  

März 178 z. 

H. 7. Niemand, er sey wer er wolle, soll sich unterstehen, bey nach­
drücklicher Strafe, das Stempelpapier zu einem höhern, als dem Ukasen-

mäßigen Preise zu verkaufen, nach der Statthalterschastsreglerung Publikation 
vom inen Januar 1784» 

E Grit-



Fünfter Abschnitt, 
Von der Post. 

Ich ein für allemal schon bemerkt habe, daß Hier keine andere 

Verordnungen angeführt werden sollen, als die einem jeden zu wissen nöthig 

find, so ist auch bey diesem Abschnitte nicht zu erwarten, daß man in dem­

selben eine Abhandlung von dem eigentlichen Postwesen finden werde. 

Es sind in folgenden Paragraphen nur diejenigen Vorschriften ange­

führt, die man, auch ohne mit dem eigentlichen Postwesen etwas zu thun zu 

haben, wissen muß. 

§. r. Nach dem Generalreglement und dessen iSten H. sollen alle ge« 

richtliche Briefe von den Oberbehörden an die Unterbehörden, und von die« 

sen an jene ohne Entgelt» und Bezahlung auf. der Post angenommen und 

sicher befördert werden. 

H. 2. Von allen gerichtlichen Schreiben aber, welche auf Anhalten der 

Parten ergehen, oder Privat- oder Partikulärsachen enthalten, soll eben ss 

das Postporto bezahlt werden, wie von andern Privatsachen, dahero solches 

denn auch von den Gerichten auf den Kouverten bemerkt werden soll nach 

Eines dirigirenden Senatsukase vom 24sten Januar 1752. 

§. z Unter gerichtlichem Siegel sollen keine Privatbriefe gehen', bey 

Strafe von einem Rubel für ein jedes Salotnik (ein Drittel Loch) nach der 

Ukase eines dirigirenden Senats vom l9ten September 1765. 

§. 4. Nach dem gedruckte« Befehl einer rigijchen StatthalterfchaftSre« 

gierung vom 2 z. December 1784 soll sich niemand unterstehen, an die Ge­

richte und Behörden in Privatsachen Schriften mit der Post zu senden. 

§. 5. Nach der allerhöchsten Jmanoiukafe vom 7. Marz i?8z, welche 

am zi. Marz publiciret wurde, muß von allen Geldern in Banko-Aßigna« 

tionen. 
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tlonen, oder auch ln Silber-Münze und baarem Gelde ein halb Prozent 

Postgeld (Sicherheitsprozent) bezahlt werden, wenn sie mit der Post gehen. 

§. 6. Es soll sich niemand unbefugter Privatposten bedienen, sondern 

seine Briefe durch die kayserlichen Postkomtoire bestellen, doch kann solches 

auch durch Fuhrleute, Passagiers, und wo keine Posten gehen, durch Ex­

pressen geschehen, nach dem Patent des Generalgouvernements, vom 8ten 

September 1755. 

§. 7. Auf mit der Post eingesandte Suppliken wird gar nicht geant« 

wortet, Patent des Generalgouvernements vom i;ten August 1726. 

Anmerk. Nach Inhalt der drey letzten Abschnitte haben demnach alle und 
jede folgende Formalitäten, wenn sie bey den Gerichten in Privat- und 
Partikulärangelegenheiten etwas einreichen wollen, zu beobachten: 

») Müssen solche Schriften nicht über Post gesandt werden. 

b) Müssen sie auf Stempelpapier und einmal auf ordinales Papier 
alfo in duplo überreicht werden. 

c) Muß eine jede Eingabe gehörig unterschrieben fepn. 

6) Müssen alle dergleichen Schriften mit der gesetzmäßigen Poschlitt 

begleitet werden, wenn sie Gesuche und dergleichen enthalten. 

Sechster Abschnitt, 
Von den Schüßpferden. 

nunmehr ordentliche Poststationen eingerichtet, und solche mit den er-

forderlichen Pferden versehen sind, so werden auch keine Schüöpferve mehr 

gestellet, als blos in Angelegenheiten der hohe» Krone, wenn entweder die 

Pferde auf den Postirungen nicht hinreichen, oder solche Straßen zu paßi. 

ren sind, auf welchen sich keine Poststationen befinden. SchüSpferde wer-

den demnach anjetzt blos repartirt, wenn hohe und vornehme Herrschaften 

E 2 reisen 
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reise«, oder Regimenter auf dem Marsche sind, und zu Forkschaffung ihrer 

.Kranken einige Pferde brauchen, doch müssen immer die Progongelder, für 

jedes Pferd zween Kopeken auf die Werst bezahlt werden. Sonsten sind 

auch noch bey Wegevisitationen und Besichtigung der Borrathsmagazine SchüS­

pferde zu geben, welches aber in den gehörigen Abschnitten bemerkt werde» 

soll. 

§ i. Ohne Befehl, aus dem kayserlichen Generalgouvernement, und 

ohne gerichtliche Anweisung und Repartitisn, sollen keine SchüSpferde gestel­

lt, oder an Jemanden verabfolget werden, nach dem Patent des ehemali­

gen Generslgottvlrnements vom 8ten Februar 1772. 

§. Z. Die in Angelegenheiten der hohen Krone erforderlichen und re-

partirten Schüspferde müssen auf das promteste gestellet werden, nach dem 

Patent des Generalgouvernements vom 24. April 1772. 

§. 5. Kranke Soldaten müssen, wenn es erforderlich ist, durch Schüs« 

pferde in die Hospitäler oder Lazarethe gebracht werden, Patent des Gene­

ralgouvernements vom 2zsten November 1755. 

§. 4. Nach Eines dirigirenden Senatsukase vom 19. Januar 1792, 

welche aus der Statthalterschastsregierung mittelst Befehls vom 26. März 

1792 den Niederlandgerichten zur Nachachtung bekannt gemacht worden, 

sollen den Regimentern, welche nicht in den Städten; sondern mehr als drey» 

sig Werste davon im Kreise stehen, zum Abführen der Fourage aus de» 

Magazinen Schüspferde gegen Progon gegeben werden. 

Siebenter Abschnitt, 
Von der Einquartirung. 

«Obgleich die Einchiark^ung nicht unter die baaren oder Naturalab­

gaben gerechnet werden kann, ß? erhalt sie dennoch mit allem Rechte in die­

ser 



ser Abtheilung ihren Platz und zwar als eln Onus, welches die Güter, so 
wie die Städte, tragen müssen. 

Durch vielfaltige Verordnungen, und besonders durch die gedruckten Be­

fehle und Patente des Generalgouvernements und der Statthalterjchaftsregie-

rung vom loten May 177? und uten Oktober 1784 ist sämmtlichen Hö­

fen und Gütcrbesihern eingeschärft worden, die gehörigen Quartierhäuser und 

Ställe anzubauen, und in immerwährendem guten Zustande durch die erfor­

derliche Reparatur zu erhalten.» 

§. 1. Jedes Gut, welches nicht unter 5 Haken ist, soll ein Quartler-

Haus haben, Verordnung des Generalgouvernements vom 7ten May i??9> 

§. 2. Und da nach Emanirung dieses Patents einige Güter von we­

niger als 5 Haken, welche aber doch bereits Offizierquartierhäuser hatten, 

glaubten, solche nicht mehr nöthig zu haben, noch Einquartierung tragen zu 

dürfen, und solche entweder abrissen, oder doch verfallen ließen, wurde im 

Patent vom 7ten April 1780 vom Generalgouvernement verordnet, daß Gü­

ter, von weniger als 5 Haken, die aber bereits vor Emanirung des Patents 

vom roten May 1779 Offizierqnartierhäuser hatten, solche auch in guten 

Stand setzen und darin erhalten sollen; widrigenfalls ße in ihre Wohnhäu­

ser würden Einquartirung nehmen müssen. 

H. z. Diejenigen Güter, welche die versrdnungsmäßigen Quartlerhau-

ser und Stelle nicht verrathig haben, müssen alsdann auf ihrem Hofe selbst 

die Einquartierung tragen, Patent vom ivten May 1779. 

§. 4. Nach dem gedruckten Befehl der rigischen StatthalterschaftSregke-

NlNg vom Ilten Oktober 1784 foll auch für die Quartiere der Kavallerie ge­

hörig gesorgt werden, und ein Gut von fünf Haken, einen Stall auf fünf­

zehn Pferde, ein Gut von zehn Haken einen Stall für vierzig bis fünfzig 

Pferde, und so die andern Güter nach Verhältniß ihrer Größe, vorrathig 

haben. 

Ez §. 5« So»-



§. 5« Sonsten abev sind die Höfe und vorzüglich die Krüge von aller 

Einquartierung ganz frey, Patent des Generalgouvernements vom i z. No­

vember 1712. 

§. 6. Die einquartierten Soldaten solle« ihren Wirthen in nichts hin« 

derlich seyn, ihnen keine Ueberlast thun> noch sie in ihrer Arbeit stören, oder 

sich der Bauerpferde bedienen, Patent des Generalgouvernements vom i zten 

November 1712, und roten November. 2754. 

H. 7. Die Einquartierten sollen auch über alle Kronsbestande richtig 

quittiren, und wenn sie über die erhaltene Naturallieferungen noch etwas 

brauchen; sollen ihnen solches ihre Wirthe zu billigen Preisen zukommen las­

sen, Patente vom zisten Oktober 1762 und zosten September 1764. 

§. 8. Wenn aber zwischen den Bauern und den Einquartierten Strei­

tigkeiten vorfallen, sotten sich weder die Commandeurs der Truppen oder Kom­

mando's, noch die Pojsesioren selbst Privatsatisfaktion nehmen, Patent des 

Generalgouvernements vom roten November 1754. 

§. 9. Die Quartiere für die Offiziers sollen reinlich und gut seyn. Pa« 

tent des Generalgouvernements vom 4ten Oktober 175z. 

§. 10. Alle Naturallieferungen sollen an die Einquartierten mit richt!« 

gem Maaß und Gewicht abgeliefert werden, Patent des Generalgouverne­

ments vom zosten September 1764 (*) 

§. Ii. Damit dem Gute, wo ein Kommando einquartieret ist, nicht 

die Holzlieferung zu schwer fällt, so soll nach dem gedruckten Befehl der ri-

gischen 

(*) Mittelst Befehls vom iz. Ottober 179z wurde aus der rigifchen Statt, 
Halterschaftsregierung eine zwischen dem Herrn Gouvernementsmarschall 
und dem Herrn Generalproviantmeister Lieutenant getrofne und von Sr. 

Durchlauchten, dem Herrn Generalgouverneure bestätigte verabredete Ord­
nung, nach welcher künftig bey der Ablieferung des Proviants und der 
Fourage von den Landgütern an die Kriegstruppen verfahren werden 

soll, zur Nachachtung bekannt gemacht, und deren Punkte wörtlich am 

Ende dieses Abschnitts sich befinden. ' 



gischen Statthalterfchaftsregserung vom 23. Oktober 1784 ein jeder, der ein 

Stakionöfuder Heu zur Einquartierung abliefert, ein Achtel Faden Brennholz 

anführen, welches ihm der Besitzer des Gutes, woselbst die Einquartierung 

befindlich ist, aus einem höchstens drey Meilen entfernten Walde anzuwei« , 

sen hat. 

§. i2» Wenn die Einquartierten jemanden schlagen, beleidigen oder 

sonst unrecht thun, so muß der Beleidigte deshalb bey den Kommandeurs 

sich melden, nach der Verordnung des Generalgouvernements vom 2zsten 

Februar 1754; nach den allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung der 

Gouvernements aber §. 247 haben sich dergleichen im Kreise beleidigte beym 

Kreishauptmanne, oder dem Niederlandgerichte zu melden, welche denn Ge­

nugthuung vom Kommandeur für den Beleidigten verlangen, und im Fall 

sie keine erhalten, die Sache der Statthalterschaftsregierung unterlegen. 

§. iz. Ohne erhebliche Ursachen sollen bey den Einquartierungen nicht 

mehr als zween Mann, auf ein jedes Zimmer gerechnet und einquartieret 

werden. Verordnung vom 25. Februar 1754. 

§. 14. Wenn ein Kriegskommando im Sommer für die Pferde Wei­

de braucht, so sollen dieses Onus die Güter nach Verhältniß wechselsweise 

tragen, doch aber werden dazu keine Heuschlage genommen. Auch soll der 

Ordnungsrichter darauf sehen, daß dabey nirgends die Saatfelder noch an­

dere Wiesen beschädigt, abgeweidet oder zertreten werden. §. 248 der aller­

höchsten Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements. 

§. 15. Die im Kreise einquartierten Regimenter und Truppen können 

zum Behuf des Regimentsgepäckes, oder zu anderm dergleichen Gebrauch 

kein Holz verlangen, noch kann ihnen der Kreishauptmann eigenmächtig der­

gleichen Holz anweisen, weil nach der Obersten Instruktion, der Oberste des 

Regiments dergleichen Holz kaufen muß, und demselben hiezu auch eine ge. 

wisse Summe zugestanden ist, nach dem §. 250. der allerhöchsten Berord« 

nungen zur Verwaltung der Gouvernements. 

§. 16. Hin-
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§. l6. Hingegen zum Kochen der Grüße und zum Brodbacken wird 

den Truppen gefallneS oder vertroknetes Holz, oder Sümpfe angewiesen. 

Ebendaselbst. 

§. 17. Solche Güter, welche Kavallerie zur Einquartirung haben, müs­

sen selbige Holz aus ihrem Walde nehmen lassen, und können auch Verlan« 
gen, daß von jedem Fouragesuder ein Fuder Holz angeführt werde. In 

Ermangelung der Waldung müssen die benachbarten Wälder auch Holz her­

geben, doch muß ein Gut, welches von den Stallungen der Kavallerie 

Vortheil hat, auch mehr zur Holzlieferung beytragen, und überhaupt soll 

nicht mehr, als nach dem Etat bestanden ist, gefordert werden, nach dem 

Patent des Generalgouvernements vom 2isten Febyiar 1766. 

§. l 8. Es soll niemand von Einquartirten, oder andern Soldaten Mon-

dirungsstücke kaufen, oder als Pfand annehmen. Patent des Generalgouver­

nements vom i6ten May 1760« 

Dieses würden nun alle zu diesem Abschnitte gehörige Verordnungen 

seyn; ich will nun «och zum Schlüsse einige der wesentlichsten Punkte, aus 

der von Zhro kayserlichen Majestät allerhöchst bestätigten Obersteninstruktion, 

Quartiersachen betreffend, anführen, nnd zwar nach der deutschen Übersetzung. 

Das zweyte  Kap i te l .  
Vom Stande des Regiments in unveränderlichen Quartieren, 

und was dabey zu beobachten. 

§. 2. Der Oberste soll öfters durch die Staabsoffiziere und zuweilen 

auch selbst nachsehen, daß die Quartiere der Gemeinen in gehöriger Rein- ^ 

lichkeit gehalten werden. 

§. 5. Er (der Oberste) soll sowohl den Oberoffizieren als auch allen 

Gemeinen befehlen, mit den Wirthen höflich und ohne Grobheit und Un­

gestüm 
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gestüm umzugehen, denn bey einem höflichen Umgange wird sowohl der 

Wirth als der Soldat, Ruhe und keine Beschwerden haben. 

§. 5. Die eigenen oder gemietheten Pferde des Regiments sollen im 

Sommer auf der gemeinen Weide, wo die Obrigkeit, die Gutsherren oder 

die Bauern anweisen werden, und wo selbige ihr eignes Vieh weiden las­

sen, geweidet werden, damit Korn und Wiesen nicht beschädigt werden, 

und die Einwohner keinen Verlust leiden mögen. 

Fische sollen in Teichen oder Seen ohne schriftliche Erlaubniß deSjeni-

gen, dem sie gehören, nicht gefangen werden. 

§. 6. Ohne Erlaubnißscheine der Beamten, Kaufmannschaft, Klöster, 

und so weiter, sollen die Braute (von den Soldaten) nickt genommen wer­

den, auch sollen die Brautgelder demjenigen, dem die Braut gehöret, nach 

dem Herkommen des Orts gezahlet werden. Wenn die Soldaten im Dien­

ste sterben, ihre Weiber aber und die von ihnen, als sie noch Bauern wa­

ren, gezeugten Kinder sich nicht bey ihnen, sondern in den Dörfern be­

finden, aus welchen sie zu Soldaten abgegeben wurden; so soll von dem 

Regiments dahin geschrieben und der Todesfall bekannt gemacht werden, da­

mit selbige auf erhaltene Nachricht sich ungehindert wieder verheyrathen kön­

nen. Die vor dem Soldatenstande gezeugten Kinder gehören dem Guts­

herrn, diejenigen aber, welche der Soldat als Soldat gezeuget hat, müssen 

als Soldatenkinder nach Vorschrift der Befehle in die Schule genommen 

werden. 

§. 7. Wenn ein zum Regiment gehöriger bey einem Einwohner steht, 

und kein eigenes HauS hat, so soll er von den Wirthen sein Holz erhalten. 

Zur Verfertigung des RegimentösuhrwerkS und sonstiger Bedürfnisse, soll 

von Niemanden ohne Geld Holz gefordert, sondern gekaust werden, indem 

das dazu nöthige Geld bestanden wird« 

§. 8» Wenn Offiziere oder Gemeine zu ihren Bedürfnissen und Unter­

halt, aber nicht zur Zucht Vieh halten wollen, so ist ihnen solches erlaubt, 
F und 
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und es soll im Sommer an den Orten, wie oben von den Pferden gesagt 

worden, geweidet werden. Im Winter aber soll für Vieh, Pferde und 

Geflügel kein Futter von den Einwohnern begehret, sondern gekauft werden. 

§. ic>. Wenn Offiziere, Gemeine, oder andere zum Regiment Gehö­

rige, die Einwohner beleidigen, so sollen die Klagen gehöret, sogleich un­

tersucht, und die Schuldigen gestraft werden, die Beleidigten aber nach den 

Kriegsartikeln und Rechten Genugthuung erhalten. 

§. il. Würde auch jemand von seinem Wirthe beleidiget, so soll der 

Beleidigte bey der Obrigkeit des Beleidigers klagen, und es soll alle Mühe 

angewandt werden, dem Beleidigten Genugthuung zu verschaffen. 

§. i2. Sowohl dem Obersten als allen Offizieren wird auf das ernst« 

lichste verboten, weder selbst Lauflinge zu halten, noch auch bey nachdrückli­

cher Strafe zuzulassen, daß von andern Lauflinge, selbige mögen auch von 

einer Gegend seyn, von welcher sie wollen, gehalten oder aufgenommen wer. 

den. Allen Wirthen ist bekannt zu machen, daß nirgendwo ein Laufling 

gehalten werden soll. Wenn jedoch irgendwo ein Löufling, vornemlich ein 

Deserteur angetroffen würde, so soll solches unverzüglich dem Regiment? kund 

gemacht werden, wird es aber nicht angezeigt, und der Laufling ergriffen, 

so soll wider alle vom Militaire, wider die Staabs» und Oberoffiziere bey 

ihren Kommando'S Vorstellung geschehen, damit sie nach den Gesetzen zur 

Strafe gezogen werden können, die Gemeinen aber sollen nach Maaßgabe 

der Umstände bestraft werden. Wenn aber die Einwohner dergleichen Leute 

halten, sollen sie <m die Land- und Stadtgerichte geschickt werden. 

§. i z. Der Oberste soll strenge und aufmerksam darauf sehen, daß in 

der Gegend, wo das Regiment stehet, sich keine Rauber und Diebe auf­

halten, und wenn sich einige zeigen, sollen solche durch ausgesandte Parthien 

ergriffen und an die Gerichte abgeliefert werden. 

§. i6. Alle zum Regiment gehörige sollen sich für Verwahrlosung des 

Feuers hüten, auch die Einwohner erinnern, daß sie mit dem Feuer vor« 

sich. 

V 
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sichtig umgehen, und sich selbst in keinen Schaden durch ihre Unvorsichtig­

keit bringen mögen. Falls aber, da Gstt vor sey! eine Feuersbrunst ent­

stünde, so sollen alle zum Militair Gehörige aus allen Kräften helfen, und 

zu löschen bemühet seyn. 

§. 18. Der Einquartirte kann von seinem Wirthe ein Bettgestelle for­

dern, wenn selbiger eins übrig hat, wo aber nicht, so muß er ihm Stroh 

zum Lager geben, in Ermangelung des Lichts Pergel, und einen Topf und 
Dreyfuß. Gleichfalls muß der Wirth seinem Einquartirten Warme und 

Wasser geben. 

§. >9» In den unveränderlichen Quartieren soll Niemand vorbeygegan­

gen, und die Quartiere nach dem Range genommen werden» Das Beste 

für den Obersten, hernach für den Obristlieutenant, den Majoren und so 

fort, bis auf den Fähndrich. Wenn in der Stadt Häuser genug sind, sollen 

nach folgendem Verzeichnisse Quartiere gegeben werden. 

Dem Obersten 

Dem Oberstlieutenant 

Einem Majoren 

Einem Kapitain 

Einem Lieutenant und Quartier 

meister 

Einem Secundlieutenant und 

Adjutanten 

Einem Fähndrich 

Zwey Gemeine 

auch einem 

Zimmern. 
3 

Küche, Schauer, Stall und Kel­

ler sind mit dem Wirthe gemein­

schaftlich zu gebrauchen. 

Es versteht sich aber, daß der Wirtß 
dadurch nicht gedruckt werde. 

Wenn aber dergleichen gar nicht, oder doch wenig sind, so sollen sie 
angenommen werden, wie sie sind, und man die Einwohner gar nicht zwin­

gen, nach vorstehender Masse zu bauen. 

F 2 Es-
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Eswaaren, Früchte und dergleichen sollen von den Wirthen gar nicht 

gefordert werden, sondern ein jeder soll solche für sein Geld kaufen. 

Das e l f te  Kap i te l ,  
von Weibern und Kindern der Soldaten. 

§. i. Nicht allein die Weiber der Soldaten; sondern auch die Ge­

mahlinnen und Frauen der Staab- Ober- und Unteroffiziere sotten in den 

Quartieren ihrer Männer stehen. 

Anmerk- Nun folgen die Punkte aus der unterm izten Oktober 179; 

aus der Statthalterschaftsregierung zur Nachachtung bekannt gemachten 

Ordnung, welche zwischen dem rigischen Herrn Gouvernementsmarschall, 

Obersten und Ritter von Sievers und dem Herrn Generalprovianlmei-

per-Lieutenant Oberstlieutenant und Ritter von Dörper verabredet, und 

von Sr. Durchlauchten dem rigischen und revallschen Herrn General 

gouverneur, General en Chef und Ritter Fürst Repnin bestätiget wor­

den, welche in der publizirten^deutschen Übersetzung wörtlich lauten. 

1) Ein jeder Gutsbesitzer, auf dessen Gut die Kronspferde verleget 

werden, soll daselbst eine Waage haben, welche aber keine Schnellwaage 

seyn muß, weil selbige nach ihrem mechanischen Baue, nicht immer richtig 

Verbleiben, auch durch die Zeit oder sogar mit leichter Mühe verfälscht wer­

den kann. Die Stempelung der oberwähnten Waagen wird, zur Abwen­

dung alles Zweifels, der Kamerolhof mit der hiesigen Proviants-Commißion 

gemeinschaftlich zu bewerkstelligen haben; als welches sich überhaupt auf alle 

durch die Gesetze vorgeschriebene Maaße erstreckt, die alle so, wie die Waa­

gen, rußiiche Pude und Tschetwericken, nicht aber die rigischen Liespfunde 

oder Löse seyn müssen, demnach, wie es in der von Ihrer Kayserlichen Ma­

jestät am 17. Januar 1784 allerhöchst konfirmirten Unterlegung des dirigirenden 

Senats befohlen worden. Weshalb nun die Lieseranten sowohl die Waagen 

mit 



mit solchen Gewichtstücken, die obigermaaßen gestempelt worden, als auch die 

rußischen geschlichen Maaße, fertig haben sollen, zu deren Anschaffung den Lie« 

feranten Termine anzuberaumen sind, und zwar vom i. Jan» an, für die Maaße, 

und vom isten August des zukünftigen Jahres, für die Wagen. 

2) Das Wägen und das Messen des Getreides und der Fourage soll der 

Lieferant bewerkstelligen, der Empfänger aber bloß fleißig darauf sehen, ob 

dasjenige, so geliefert wird, richtig mit dem gesetzlichen Maaß und Gewiche 

gemessen und gewogen worden. 

z) Die Fourage und der Proviant, die abgeliefert werden, hat man ohne 

Aufenthalt zu empfange» und sich angelegen seyn zu lassen, daß derjenige, der 

eher, als andere gekommen, auch eher abgefertigt, und der Empfang unter kei­

nerlei) Vorwand ausgesetzt werde. Entstehen aber bey der Ablieferung des Ge­

treides und der Fourage Uneinigkeiten zwischen dem Lieferanten und dem Em« 

pfanger; so soll das Niederlandgericht den Streit auf Verlangen des Lieferanten, 

an Ort und Stelle, jedoch nicht anders als in Gegenwart eines von demRegi« 

mente zugezogenen Deputaten untersuchen. Wenn nun das Niederlandgericht 

und der Rigimentsdeputirte nicht im Stande seyn sollten, die Streitigkeit bey« 

zulegen; so wird das Niederlandgericht eine Probe von der streitigen Quantität 

an die Statthalterschastsregierung, das Regiment aber an die Proviants-Com« 

mißion, dergestalt zu übersenden haben, daß die beyden Proben mit Siegeln 

desNiederlandgerichts sowohl als auch des Deputirten von Seiten des Regiments 

oder des Kommandos belegt werden« Die hiedurch verursachten Unkosten soll 

ihnen der Schuldige vergüten. Wonächst die Arbeitsleute weder aufgehalten 

werden, noch den Proviant und die Fourage zurückführen müssen, sondern man 

hat sich mit einem Gutsbesitzer über die Miethe einer Ambare, wo das Quantum 

niedergelegt werden könnte, für Rechnung des Schuldigen zu vereinbaren und 

bloß einige Menschen zur Aufsicht dabey zu lassen. Sollten aber keine Ambaren 

zu miethen seyn; so muß die Quantität, in der ersten besten Stelle, für Gefahr 

des schuldigen Theils niedergelegt werden. 

8 z Zwote 



» « !»>. 

Z w v t e  A b t h e i l u n g .  
Welche diejenigen Verordnungen enthält, welche die öf­

fentlichen Abgaben und Lasten zum Nutzen und zur 
Bequemlichkeit des Publikums betreffen. 

diese Abtheilung kommen nun alle diejenigen Verordnungen und 
Abmachungen, welche auf die gute Ordnung und Bequemlichkeit des Publi« 
kumö abzwecken, und die eigentlich zum allgemeinen Besten getroffen wor­
den. Ich finde zur Erklärung dieser Gattung nichts, was ich noch voran« 
zuschicken nöthig hätte, da sich der Inhalt dieser ganzen Abtheilung schon 
durch die bloße Benennung derselben hinlänglich und deutlich erklärt. 

Erster Abschnitt, 
Von den Laden- und Bewilligungsgeldern. 

^)ie iadengelder bestehen in einer Abgabe von ein Viertel Reichstha» 
ler im lettischen, und fünf und zwanzig Kopeken im Ehstnischen von einem 
jeden Privathaken. Diese Abgabe wird an die Ritterschaftskasse bezahlt, 
und sangt sich mit dem Jahre 1757 an. In diesem Jahre wurde es von 
der Ritterschaft auf dem Landtage abgemacht, die Abgabe jährlich zu ent­

richten. 
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richten, um in der Ritterschastskssse elnen bestandigen und gewissen Fond 
zu haben, mit welchem man die nöthigen Ausgaben des gesammten Adels 
oder der Ritterschaft bestreiten kann. Die Ladengelder sind daher eine ordl« 
nare Abgabe. Die Bewilligungsgelder sind dieses nicht. Diese werden, 

wenn irgend ein Fall eintritt, der es nöthig macht, von der Ritterschaft 
auf dem Landtage auf gewisse Zeit bewilliget, und müssen alsdenn, wie alle 
andere Abgaben ohne Widerrede bezahlt werden. So wurde zur Tilgung 
der vom Lande kontrahirten Schulden auf dem Landtage im Jahr i?8o von 
der Ritterschaft bewilliget, daß auf sechs nach einander folgende Jahre ein 

jedes Privatgut jährlich vom Haken zween Rubel Silbermünze, ein auf Le­
benszeit donirtes Gut aber jährlich einen Rubel Silbermünze vom Haken 
zahlen sollte. So wie aber alle Abgaben nur immer nach dem Bauerhaken 
gerechnet werden, so wirds auch mit den Laden- und Bewilligungsgeldern 

gehalten. Die Bezahlung derselben geschieht bey der Ritterschaftskasse, und 
die restirenden Güter werden hernach auf Befehl der Statthalterschafrsregie-
rung, oder auch auf Requisition des Herrn Gouvernementömarschalls durch 
die Niederlandgerichte bey Strafe der Exekution dazu angehalten. 

Anmerk. Auf dem Landtage 1768 hat die rigische Ritterschaft den Ent­
schluß gefasset, die Ladengelder in der Ritterschaftskanzeley nur vom izten 
bis zosten Iunius jeden Jahres anzunehmen. Sollte aber Jemand außer 
diesem Termin die Ladengelder in der Nitterschaftskanzeley abgeben; so 
sind die darüber ausgestellten Quittungen von keiner Gültigkeit. Diese 
Abmachung wurde mittelst gedruckten Befehls des Generalgouvernements 
vom 27. Marz 1769 zur Nachachtung publicirt. 

Zweeter Abschnitt, 
Von den Postirungen. 

^)n den alten Zeiten waren in Likfland keine Poststationen, auch da­

zu noch gar keine Anstalten. Zur Zeit, da Liefland noch unter schwedischer 
Regie-
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Regierung stand, wurden daher alle schriftliche Kommunikationen mit der 

Krone über See besorgt, und die Briefe im Lande durch gestellte Schüß. 

pferde, welche bezahlt werden mußten, befördert. Nachdem aber Lief, und 

Ehstland unter rußische Herrschaft kam; wurden in diesem Stücke, so wie 

in andern, die nöthigen Verbesserungen vorgenommen, und Einrichtungen 

getroffen. Im Jahr 1712 ließ der höchstselige Kayser, Peter der Große, 

durch seinen dazu bevollmächtigten Minister, Baron von Loewenwolde, der 

Ritterschaft die Erlaubniß ertheilen, daß sie ordentliche Poststationen im Lan-

de anlegen könnte, von welchen sie die Progon (Postgelder) nehmen, aber 

auch dafür die angelegten Postirungen unterhalten sollte. Die Ritterschaft 

benutzte diese allerhöchste landesherrliche Erlaubniß, und ließ auf den großen 

Heerstraßen die erforderliche Postirungsgebäude anbauen. Sie kaufte die 

nöthigen Pferde, Geschirre und übrige Gerätschaften an, und nahm Post« 

kommissaire oder Verwalter und Postknechte in ihren Sold und Lohn. Die 

übrigen Erfordernisse zur Unterhaltung der Postirungen, Menschen und Pfer­

de wurden auf das ganze Land nach Hakenzahl repartiret. Dieser Abma­

chung zu Folge müssen die Güterbesitzer noch bis jetzo die samtlichen zu den 

Postirungen nöthigen Gebäude anbauen, und unterhalten, zu weichem Ende 

eine jede Postirung ihren Postkavalier, welcher ein Gutbesißer eigentlich 

seyn muß, hat, und welcher zunächst auf die Postirungöbedürfnisse sehen, 

und dafür sorgen muß, daß die zu den Gebäuden nöthigen Materialien und 

Menschen, so oft es erforderlich ist, von den zu der Postirung gehörigen Gü­

tern nach Maasgabe ihrer Hakenzahl repartirt, geliefert und gestellt werden. 

Außer diesem aber müssen auch alle Güter jahrlich von jedem Haken drey 

und zwanzig Mark an Geld, drey Löse Haber, sieben und zwanzig Lies-

pfund Heu, zwo Kannen Roggen, und zwo Kannen Gerste, dahin liefern, 

wo sie ein für allemal angewiesen worden. Anfänglich gieng alles, wie er­

wähnt, für Rechnung der Ritterschaft, indem die Postirungsverwalter und 

Postknechte ganz in ihrem Lohn standen, und ihr dafür wieder sämtliche 

Pro-
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Progongeldcr berechnet und abgegeben werden mußten. Allein anjcHt muß 

zwar dos Land die Postirungen noch so, als vorhin unterhalten, aber die 

Stationen sind an die Postkommissäre verpachtet, und diese zahlen jahrlich 

an die Ritterschaft eine gewisse stipulirte Arrendesumme. In allen ökono­

mischen Einrichtungen stehen die Postirungen noch jetzt unter der Ritterschaft, 

und zwar direkte unter dem Postkavalier und GouverncmentSmarscholl, hin« 

gegen in Polizeysachen und solchen, welche die Expedition der Posten und 

Reisenden, wie auch das Betragen der Kommissaire anbetreffen, stehen ste 

theils unter den Niederlandgerichten, vorzüglich aber unter der Statthalter­

schaftsregierung. In diesem Abschnitt aber kommen nur diejenigen Verord« 

nungen vor, welche auf die Unterhaltung der Poststationen, und was ihnen 

anhängig, abzwecken, die andern hingegen, welche auf die allgemeine innere 

Ruhe und Ordnung sich beziehen, smd in der vierten Abtheilung und deren 

zwey und doeyßigsten Abschnitt, welched von den Postirüngsverwaltern und 

Weisenden handelt, nachzusuchen. 

' H. i. Nach den Patenten des Generalgouvernements, und nach dem 

lchten vom -8sten August 1752 sollen auf den Postirungen beständig zween 

Wächter aus dem Lande gestellet werden. 

§. 2. Nach demselben Patente, und den vom 5ten December 1760 
und 2osten November 1787 soll die zur Postirung repsrtirte Fourage gehö« 

xig geliefert werden, und wenn ste nicht geliefert wird, soll das Fehlende 

angekauft, und die Bezahlung von den Säumigen exekutive beygetrieben wer« 

Pen. 
§. z. Nach dem Patent des Generalgouvernements vom zisten März 

175, soll ein jeder Gutsbesitzer den Ausschreibungen, welche die verordneten 

und bestellten Kavaliers der Postirungen wegen ergehen lassen, gehorsam seyn. 

§ .2 .  Die Postsoldaten auf den Postirungen sollen von den Postkom-

missairen, und auch von den Postkavalieren nicht mit Schlägen behandelt 

werden, nach dem Patent deö Generalgouvernement's vom 28. Nov. 1752. 

G §. 5' Bey 
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§. 5. Bey allen Postirungen müssen für die Pferde die nöthigen Sta-

vollen (Stalle) angelegt werden, Patent des Generalgouvernements vom 

i6ten May i?zz. 

§. 6. Die Güter müssen nach ihrer wirklichen Hakenzahl egale Fuhren 

liefern. Patent des Generalgouvernements vom Sken August 175z. 

§. 7. Nach dem Patent des Generalgouvernements vom loten May 

1770 sollen die Postknechte nur höchstens alle Jahre gewechselt werden. 

§. 8. Damit keine unwissende und untüchtige Leute nach den Postirun­

gen kommen, so sollen die Postknechte nur aus gewissen Gesmdern genom-

men werden, und diese müssen keine Jungens, sondern starke und arbeit­

same Leute seyn. Patent des Generalgouvernements vom 22. August 175z. 

H.y. Die Postfourage soll von den Gütern nach den Postirungen in 

gehöriger Quantität und Qualität, und ohne Abkürzungen geliefert werden> 

nach dem Generalgouvernements-Patent vom 8ten September »755. 

§. lo. Ein Bauer, welcher nach der Postirung Fourage bringt, ist 

schuldig, aus den nächstgelegenen Wäldern auch ein Fuder Brennholz der 

Postirung anzuführen, nach dem Patent des Generalgouvernements vom 26. 

Januar 1759. Man sehe den izten H. dieses Abschnitts. 

§. ri. Bey nöthiger Reparatur der Postirungen müssen die Güter die 

repartirten Baumaterialien liefern, und im Falle sie solche nicht haben, von 

andern aufkaufen. Patent des Generalgouvernements vom !2. März 1759. 

§» 12. Bey saumseliger Lieferung der Materialien aber sollen solche 

für Rechnung der Saumigen angekauft, und der Betrag von ihnen exeku­

tive beygttrieben werden, Patent des Generalgouvernements vom Sten De­

cember 1760. 

H. iz. Nach dem auf Landtagsschluß und Abmachung sich gründenden 

Patent des Generalgouvernements vom zten September 1759 ist vorgeschrie­

ben, daß die Güter aus deren den Postirungen am nächsten gelegenen Wäl­

dern die PostlrungSknechte das zur Postirung nöthige Lagerholz führen, und 

ZU 
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das Stück ^ lang, von denjenigen Gutsbesitzern, dem der Postkerl zugehört, 

im ehstnischen 25 Kop. und im lettischen acht Mark erhalten sollen. 

§. 14. Nach der Ukase Eines dirigirenden Senats vom zo. September 

1769 sollen die Poststationen immer in gutem Stande erhalten werden. 

§. 15. Diejenigen Güter, welche die Postknechte auf den Postirungen 

stellen, sollen außer den 12 rthal. z Rbl. jährlich für jeden noch eine Ver« 

gütung bekommen. Diese Vergütung bestehet nach dem LandtagSabschluß im 

Lettischen in steben Mark und im Ehstnischen in zehn Kopeken für jeden Haken. 

Patente des Generalgouvernements vom 2?sten März und 2vsten May 1769. 

§. 16. Nach dem Patente des Generalgouvernements vom 24. Marz 

1772 können diejenigen Güter, welche drey nach einanderfölgende Jahre 

Pferdewächter gestehet, und denn davon besreyet seyn wollen, sich dieser« 

halb bey der Nitterschaftskanzeley melden. 

§. 17. Die Pferdewächter auf den Postirungen sollen nicht aus dem 

ganzen Gebiete genommen werden, sondern einige Gestnder sollen die Reihe 

herumhalten, und aus selbigen zwey bis drey taugliche Leute genommen wer« 

den, wofür aber diese Gestnder das eingehende Geld in Natura, oder ver« 

gütet erhalten sollen. Patent vom 4ten September 1772. 

§. 18. Nach der in Anleitung der allerhöchsten Jmänoi-Ukase vom 4. 

März ertheilten Senatsukase vom 2osten April 178z soll das Progongeld 

in allen Gouvernements bis Perma und Ufa in zween Kopeken die Werste 

für jedes Pferd bestehen, außer auf der ersten Station in St. Petersburg, 

und auf der Straße zwischen Moskau und St. Petersburg, woselbst das Pro« 

gongeld mit 4 Kopeken die Werst für jedes Pferd festgesetzet worden. 

Anmerk. 1. Dieses wird auch auf der ersten Station von Riga aus gejahset. 

Anmerk. 2. Es sind feit Verfertigung dieses Abschnitts, wegen Stellung det 
Postknechte neuere Abmachungen getroffen, die aber meines Wijs-ns nicht 

publizire sind, und daher» hier auch nicht aufgenommen und angeführt 
worden. 

v. Drit-
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Dritter Abschnitt, 
Von der Kirchspielspost. 

^?amlt die Patente, Publikationen »nd gerichtlichen Briefe im iandc 

zuverlaßig und ohne Zeitverlust bestellt würden, hak das ehemalige General­

gouvernement schon mittelst gedrukter Befehle vsm 9. Julius 5762 und 20. 

JuniuS ?77l die abzweckensten Verordnungen ergehen lasten. Nach Eröf-

nung der rigischen Statchalterschast befand die Regierung diese Einrichtung 

»icht nur zum gerichtlichen, sondern auch zum privaten Briefwechsel sehr be­

quem, daher dieselbe, da nachdem noch mehrere Behörden, unker diesen auch 

einige Postamter, in den Kreisstädten errichtet worden, dahin bedacht war, 

die bereits getroffene Einrichtung nach der gegenwärtigen Lage der Gerichts-

örter und Postämter in einigen Gegenden abzuändern, und ste dadurch des 

Landeseinwohnern noch bequemer zu machen. 

Die SratthakerschaftSregurung schikte daher sämtlichen NiederkanVge-

richten einen Entwurf zu, wie nemlich die Postboten in den Kirchspielen 

eines jeden Kreises gehen sollten, und befahl darüber mit den Kirchspielen 

Verabredung, zu treffen, ob dieser Entwurf ganz so beyzubehalten, oder hie 

«nd da, wegen Lage der Wege und Oerter abzuändern wäre» Nachdem die 

Niederlandgerichte hierüber aus den Kirchspielen ihres Kreises Nachrichten 

eingezogen, und diese der StatthalterschaftSregt'erung wieder unterlegt und be­

richtet hatten; so gab die StatthslterschafkSregierung, nachdem dieselbe ih­

ren .Entwurf, wo es nöthig gewesen, nach dem Verlangen der Kirchspiele 

Abgeändert hatte, mittelst Befehls unterm 7. Februar 1786 eine förmliche 

gedruckte Poftverordnung heraus, und ließ solche zur Nachachtung gehörig 

xubUzken und bekannt machen» 

Nach 
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Nach dieser Verordnung sind folgende Punkte zu beobachten. 

§. i. Ein jedes Kirchspiel muß einen nüchternen, und zuverlaßigen 

Boten hasten, welcher wöchentlich zweymal nach der Kirchspieleposteinrich-

tung nach den Briefen geht. 

§. 2. Diese Boten müssen auch diejenigen Packets, tvelche an andere 

Kirchspiele gehören, und in der Ordnung bemerkt sind, mitnehmen, welche 

sodann von dem Boten dieser Kirchspiele an den in der Ordnung angezeig» 

ten Orten abgeholt werden. 

H. z Sobald ein Patent, oder eine Publikation auf einem Gute ab­

gegeben, muß das Präsentat darauf bemerkt, und es sogleich weiter gesandt 

werden, daher ein jeder Possessor, wenn er sich nicht selbst auf dem Gute 

befindet, dazu jemand halten muß, indem er für allen Schaden, der etwa 

aus Vernachläßigung entstünde, aufkommen muß. 

Anmerk. Was sonsten noch von Publikationen, und deren Cirkukirnng zu 

Hemerken, findet man iu der 4teu Abtheilung und deren z)sten Abschnitt. 

Im dritten Punkt dieser Verordnung ist auch befohlen, daß die Gü» 

ser eineK jeden Kirchspiels unter sich ausmachen sollen, wie sie nach ihrer 

eigenen Bequemlichkeit die Boten nach der Reihe schicken, ob sie einen be­

ständigen Boren gegen Vergütung annehmen und bestellen wollen, desglei­

chen wie die Patente und Publikationen im Kirchspiel selbst auf den Güter» 

der Reihe nach herumgehen sollen. Ueber diese Einrichtung sollten Sie läng­

stens binnen drey Wochen nach der Erhaltung dieses Befehls durch die Kir­

chenvorsteher den Niederlandgerichten schriftliche Anzeige geben, welches 

denn auch geschehen, und wornach sich jeßt genau gerichtet werden muß. 

Vier-
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Vierter Abschnitt, 
Vom Bau und Unterhaltung der großen 

Bandstraßen. 

dem Landtage im Jahr 1763 wurden eigentlich die ersten ab-

zweckenden Verordnungen wegen Einrichtung und des Baues der großen 

Heerstraßen gemacht, auch von der damaligen Landesregierung bestätiget, und 

publiziret. Dadurch wurde bereits die Breite, Reinlichkeit und der gute 

fahrbare Zustand der Landstraße bestimmt, wie auch daß olle Viertel Meile 

ein Pfosten zu stehen kommen sollte, welcher die Entfernung des OrtS an­

zeigte. Im Jahr 1769 wurden durch eine von der Ritterschaft erwählte 

und von dem Generalgouvernement bestätigte Kommission die Wege aufs 

neue übermessen, und jedem Gute ein Distrikt nach der Qualität, und nach 

einer gewissen angenommenen Proportion, welche in der revisorischen Karte 

genau ausgedrückt, und dadurch nach Möglichkeit alles egaiisirt wurde, zur 

Besserung und bestandigen Unterhaltung zugetheilt. 

Es ist auch nicht zu laugnen, daß jetzt die großen Straßen und Wege 

hier zu Lande weit bequemer und besser sind, als an manchen andern Orten, 

daher denn auch, damit die Straßen immer in gutem Stande bleiben, die 

Niederlandgerichte nicht nur beständig darauf zu sehen haben; fondern auch 

solche zweymal des Jahres, nemlich im Herbste und Frühjahr befahren und 

besichtigen, auch den Termin zu dieser Besichtigung in ihren Kreisen vier 

Wochen vorher durch Publikationen bekannt machen müssen. Nach den Ver­

ordnungen haben die Güterbesitzer folgende Punkte zu beobachten. 

§. 1. Die Landstraßen sind in gewisse Kontingente oder Distrikte ein­

getheilt, nach Inhalt des Generalgouvernementlichen Patents vom 24sten 

März 1765, bey welchen allen am Anfange und am Ende ein Pfosten ste­
hen 

> 
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Hen mutz, auf welchen der Name desjenigen Gutes bemerkt ist, welches die­

sen Distrikt oder dieses Kontingent repariren und in guten Stande erhalten 

muß. Dies sind die Kontingentpsösie. 

§. 2. Nach dem Patent vom 8ten Fcbruar müssen die Kontingentpsösie 

folgender Art eingerichtet, und abgemessen werden. 

s) Der Fuß des Pfostens mit dem Gesimse 2 Fuß 2 Zoll in allem 

hoch, und 12 Zoll breit. 

b) Von diesem Fuß des Pfostens kommen aber - Fuß 5 Zoll in 

die Erde. 

c) Die Säule des Pfostens z Fuß 2 Zoll lang, und 7 Zoll auf allen 

4 Seiten breit. 

6) Die Aushölung unter der Tafel mit einem kleinen Gesimse, zusam­

men 5 Zoll» 

, e) Die Tafel, worauf die Schrift stehet 1 Fuß 6 Zoll hoch, und 12 

Zoll an allen 4 Seiten breit. 

k) Die Oberkehle zwischen der Tafel und dem Knopf z Zoll hoch. 

8) Der Knopf selbst, sechs Zoll im Durchmesser. 

K) Der Pfosten wird mit rother, und die kleinen Leisten, wie auch 

der Knopf werden mit weißer Oehlfarbe angestrichen. Die Tafel wird 

gleichfalls weiß mit Oehlfarbe angestrichen, und die Schrift darauf 

mit schwarzer Oelfarbe gemahlt. 

§. z. Die große Straße ist in Werste eingetheilt, und am En-

de einer jeden Werste muß ein Werstpfosten stehen, 18 Fuß 21 Zoll hoch, 

wovon aber 4 Fuß in die Erde kommen. Auf diesen Werstpfosten muß dl5 

Anzahl der Werste von einem Orte zum andern, nemlich von Riga bis Dor-

pat, von Dorpat nach Riga, von Riga nach St. Petersburg bemerkt seyn, 

so wie nemlich der Kreis heißt, in welchem ste stehn. Patent vom 2. April 

176z. Für jeden fehlenden oder schadhaften Werstpfosten ist z Rub. Stra­

fe festgesetzt, Patent vom 5. May 1764. 

§.4. In 
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§. 4. In wessen Kontingent ein solcher Werstpfosten stehet, der muß 

auch dafür sorgen, daß er da ist, und zwar in gutem und verordnungsmäßi« 

gen Stande. Ebend. 

Die Werstpfosten müssen nach folgendem Maaesiabe verfertiget und ab­

gemessen werden, und zwar nach dem Generalgouvermentlichen Patent vom 

2ten April 176; und Zten Februar 1770. 

») Der ganze Pfosten ist 18 Fuß> 2^ Zoll hoch. 

b) Der Fuß des Pfostens mit dem Gesimse ist 4 Fuß 82 Zoll hoch, 

und i z^ Zoll breit. 

r) Von diesem F»ß des Pfostens werden 4 Fuß in die Erde gegra-

ben, der übrige Theil bleibt unbedeckt. 

ä) Die eigentliche Säule des Pfostens ist 8 Fuß is Zoll lang, und 

auf allen 4 Seiten 9^ Zoll breit. 

e) Die Kehle zwischen der Säule und Tafel, mit eimm kleinen Ge­

simse zusammen ist 7 Zoll hoch. 

5) Die Tafel, auf welche die Schrift und Zahl kommt, ist 2 Fuß 6 

Zoll hoch, und i z^ Zoll breit. 

x) Die Oberkehle zwischen der Säule und dem Küopf ist 7 Zoll hoch, 

d) Der Knopf selbst halt einen Fuß im.Durchmesser. 

!) Der Pfosten wird angestrichen, wie die Kontingentpföste. Siehe §. 2. 

§.5. Wenn die Straße durch einen Morast gehet, muß solche mit 

Faschinen belegt, und über diese muß wenigstens ein Viertel Elle hoch Grand 

sdcr Erde geschüttet werden. Patent vom 2. April ??6z und 24. März 

1769. Die alte Reparatur mit den sogenannten Knüppelbrücken ist ganz abge-

schast. Patent vom 2ten April 178z. ' 

§. 6. Alle Mönche und Trummen sollen von Steinen gemacht wer­

den, auch die Kasten der Brück?» über kleine Bäche und Ströme. Eben» 

daselbst. - . " -

- - §.7. Wo 
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§. 7. Wo aber wegen Breite des Wassers d'ie Erbauung einer steiner­

nen Brücke, oder solcher Kasten zu kostbar wäre, und also hlezu aus dem 

nächstgelegenen Walde Balken nöthig wären, fs soll das Gut, welchem der 

nächstgelegene Wald gehört, ans Verlangen eine Anweisung auf so viel Bal­

ken, als nöthig sind, geben; ohne eine solche Anweisung darf aber niemand 

Balken zum Brückenbau nehmen. Patent vom 26. Oktober 1780. 

§. 8. Wo auch Grand und Busch, oder Strauch nöthig ist, soll das 

nachstgelegene Gut erlauben, solches zum Brückenbau aus dessen Grenze zu 

führen, und soll das Ordnungsgericht dazu die Anweisung ertheilen, doch 

muß dadurch vorsätzlich kein Schade verursacht werden. Siehe §. 14. 

H. Alle Brücken müssen gehörig breit, fest und gut, auch mit sichern 

Geländern versehen, und die Balten eben und glatt gehauen seyn. Patent 

vom 24sten März 1769. 

§. is. Wege, welche niedrig liegen, müssen von beyden Seiten durch-

liefe Graben eingefaßt seyn, welche alle Frühjahr und Herbste, und auch 

fönst, wenn es erforderlich ist, rein gemache werden müssen. Diese Graben 

müssen Faden breit und tief seyn. Patent vom täten May 17 zz» 

§. i k. Wenn die Publikationen der Niederlande richte wegen der Ws» 

gevisitation im Herbst oder Frühjahr vsn Hof zu Hof herumgehen, muß von 
jedem Gut das Präsentat darauf notirer, hierauf diese Publikationen am 

nächsten Sonntage den Bauern in der Kirche bekannt gemacht, und sodann 

mit dem Attest der Bekanntmachung des Pastors an das Gericht zurückge­

sandt werden« Wenn nun ein Gut solches Patent aufgehalten, und durch 

die nicht schleunige Herumsendung eine Versaumniß in der Reparatur ver­

anlaßt wäre, muß das saumige Gut die Strafe leiden. Patent vom 24. 

Septbr. 1767'» 

§. l2. Am Tage der Visttalron muß sedes Gut bey seinem Kontingenlpfo» 

sien entweder den Amtmann oder einen andern Hofsbedrenten und den Hofssta­

rost oder besondern BrückenkubjaS stellen, damit das Gericht bey schlechter Re» 
H pars-
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paratur sogleich erfahret? kann, an wem die Schuld liegt, nach eben demsel­

ben Patent; und wenn der Hof dieses unterläßt, ist er nach Beschaffenheit 

von 5 bis 20 Rubel zu bestrafen. Patent vom 24. Octbr. 1780. 

§. !z. Bey den Wegevisitationen werden vom Gerichte SchüSpfer­

de ausgeschrieben, und welches Gut die repartirten, SchüSpferde nicht stet» 

ket, wird für jedes Pferd mit r Rubel bestraft, das zweytemal mit zwey, 

das drittemal mit 5 Rubel. Patent vom 24. Oktober 17A0. Und über« 

dem werden auf des manquirenden Gutes Kosten Pferde gemiethet. Die 

Schüße müssen 24 Stunden auf das Gericht warten, nach welcher Zeit sie 

aber ihre Stellen verlassen können , auch dürfen du SchüSpferde nicht stär­

ker angetrieben werden, als um alte Stunden eme Melle zn fahren. Pa« 

tent vom zi. Deeember 17KS. 

§. 54» Wer sich weigert, zum Wege« unH Brückenban, aus seinem 

Kachstgelegenen Walde und Felde, Holz, Busch, Steine und Grand ver, 

abfolgen zu lassen, soll das erstemal mit 15 Rthl» gestraft, und die durch 

feine Weigerung nachgebliebene Reparatur selbst zu besorgen, angehalten, zum 

zweyten und öftern male die Geldstrafe aber immer verdoppelt werden. Pa» 

tent vom 2ten November 177?. 

§. 15. Welches Gut an dem ihm bekannt gemachten Wegevisttatkons» 

termin die Reparatur unterlassen, soll von jedem Haken z Rthl., bey zwoter 

Anregung und nicht erfolgter Reparatur 6 Rthl. und beym dritkenmale, 12. 

Rthl. Strafe geben. Land. Ordn. S. 19. 

§. 16. Wenn jemand einen Kontingent oder Werstpfosten ruinirt, mit 

einem Beile zerhauet, oder sonst auf muthwillige Art mit Theer, Unpat 

»der dergleichen beschmieret, soll nach dem Patent vom li. Juny 1771. 

») ein Deutscher gefänglich an das Gericht geliefert werden, welches ihn 

mit 6 Rthl. und andern Leibesstrafen belegen, und anhalten soll, den 

beschädigten Pfosten neu machen zu lassen. 

b) ein 
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d) ein Bauer am nächsten Sonntage mit ?o Paar Ruthen bey der Klr« 

che desjenigen Kirchspiels, in welchem er den Frevel begangen, scharf 

gestrichen werden, denn 2 Rthl. Strafe bezahlen nnd einen neuen 

Pfosten setzen.-

§. 17. Im Winker müssen die Zaune an den großen Straßen fort-

g e n o m m e n  u n d  n i e d e r g e l e g t  w e r d e n ,  P a t e n t  v o m  l 6 t e n  M a y  i ? z z .  

§. ,8- Die in Kronsdiensten reisen, haben nicht nöthig bey Teiliz und 

Soor die Fährenabgabe zu bezahlen. Patent 1745 den Toten April. 

§. 19. Die Reparatur der Wege soll mit Grus, und nicht mit Sand 

geschehen, zu dem Ende soll das Grus auch im Winter angeführt, und in 

Haufen aufgeschüttet werden. Patent vom ?ten Marz 1768. 

20. Damit nun auch die großen Heerstraßen im Winter gehörig 

zu paßiren seyn, und die Schlittenbahn die gehörige Breite habe, ist im Pa-

tente vom 2 2sten December 1731 verordnet, daß die Bauerschaft gehalten 

seyn soll, mit zween Fuhren neben einander auf der großen Straße zu fah. 

ren, solchergestalt den Weg soweit zu bahnen, daß zween Schlitten sich be­

quem einander ausweichen können, welche Fuhren, wenn ihnen ein Schlitten 

entgegen kömmt, zu beyden Seiten ausbiegen, und den entgegenkommenden 

Schlitten in der Mitte durchlassen müssen. Dieses sollen die mitfahrenden 

Staroste beobachten lassen, und die Amtleute sollen darauf sehen. Diese 

Verordnung ist mittelst Patents vom 2Ssten Oktober 1754 und i?ten No-

vember 1745 wiederholt, und unterm 22. Januar 1752 durch einen Befehl 

in deutscher, chstnischer und lettischer Sprache nochmals eingeschärft worden« 

§. 2O. Wer mit dem Ausspruch des Niederlandgerichts in Wege- und 
Brückensachen nicht zufrieden ist, und beschwert zu seyn glaubet, kann seine 

Beschwerde, wie in allen Polizeysachen, bey der StatthalterschaftSregierung 

anbringen, doch ist dabey nach dem generalgouvernementlichen Patent vom 

yten November 177z folgendes zu obferviren: 

») Muß die diclirte Strafe beym Gericht »ä äexvüwrn gebracht worden 
H - seyn, 
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seyn, und der Depositionöschein der Queres beygelegt werden, als vh-

ne welchen die Beschwerde nicht angenommen werden soll. 

b) Wer eine Auerel einreichet, und in termmo der Replik sich nicht prompt 

mit seiner Belegung einfindet, soll damit nicht weiter gehöret, son­

dern der Spruch des Ordnuugsgerichtö bestätiget werden. 

Fünfter Abschnitt. 
Von de» Kirchen- und KommunikationS« 

Wegen. 

egen der öfter» Beschwerde^ über die schlechten Kirchen« und Kommu­
nikationswege wurde das ehemalige Generalgouvernement genöthiget, unterm 
8ten Septbr. 1770 mittelst gedruckten Befehls zu verordnen, 

§. 1. daß sämmtliche Eingepfarrte genau darauf sehen sollen, daß ihre 

Bauerschaft den ihnen zukommenden Antheil an den Kirchenwegen repariret, und 

in einen guten Stand setzet, mit der Verwarnung, daß derjenige Herr, 

der solches unterlaßt, mit 1 Rthl. per Haken von seinem Gute zum Besten 

der Kirchenlade, der Bauer aber, wenn er schuldig befunden worden, mit 

5 Paar Ruthen bey der Kirche bestrast werden soll. 

H. 2. Die Herren Kirchenvorsteher sollen auf die Unterhaltung und Re­
paratur solcher Wege sehen, und die schuldigen mit der verordneten Strafe 

belegen, und falls sich der eine, oder der andere ihren Verfügungen nicht 

bequemen wollte, sollen sie sich dieserhalb an die Ordnungsgerichte wenden, 

welche in solchen Fallen das Duplum der verwirkten Strafe eintreiben sol­
len. 

An--



AttMcrk. Doch aber hat auch das Niederlandgericht als Polizeyamt nach 

dem 2zo. §. der allerhöchsten Verordnungen, und dem Befthl der rigischen 

Statchatterschaftsregierung vom 8ten Oktober 1784, darauf zu sehen« 

§. z. Wenn die Herren Kirchenvorsteher sich selbst in diesem Stücke 

einer Versaumniß schuldig machen, und auf die Unterhaltung der Wege nicht 

sehen, so sollen solche von den Herrn Oberkirchenvorstehern dem General­

gouvernement angezeigt werden, welche sie sodann mit derselben Strafe, die 

das säumige Gut hätte erlegen müssen, ansehen wird. 

Da nun ein jedes Gut soviel vom Wege bessern und linterhalten muß« 

te, als in seiner Grenze liegt, weil keine Einteilung gemacht worden, so 

entstanden darüber viele Beschwerden. Die rigische Statthalterschaftsregie­

rung befahl daher untern: 2osten Julius 1787, nachdem dieselbe erst von 

sämmtlichen Kirchenvorstehern genaue Verzeichnisse von allen Kommunika« 

tionswegen mit der Anzeige, welche Güter daran Theil Haben, nebst de» 

SentimentS und Vorschlägen der Oberkirchenvorsteher, wie die Wege am 

bequemsten und verhältnißmäßigsten eingetheilt werden könnten, eingefordert, 

und solche hernach der Versammlung auf dem Landtage zur Erwägung über­

geben halte, und von derselben der Vorschlag gethan, bey den Kommuni« 

kationS« und Kirchenwegen denselben Maasstab, wie bey den großen Straßen 

zum Grunde zu legen, daß 

,) dieserwegen in jedem Kirchspiel noch vor Eintritt des Herbstes 1787 

ein Kirchenkonvent gehalten werden sollte, bey welchen sich private und 

publike Possessoren entweder in Person oder durch Bevollmächtigte bey 

10 Rubel Poe» einfinden sollten. 

2) daß auf diesen Konventen die Norm zur Wegeelntheilnng festgesetzt, 

und die schriftliche Vereinbarung von allen KirchspielSeingepfarrten un­

terschrieben, und in der Kirchenlade aufbewahret werden sollte. 

z) daß diejenigen Kirchspiele, die mit der alten Eintheilung zufrieden wä« 

ren, und keine Wegeeintheilung begehrten, solches durch eine von allen 

H z Ein« 
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Emgepfarrken unterschriebene Schrift dem Oberkirchenvorsteher des Krei­

ses erklaren sollten, welcher diese hinwiederum der Statthalterschaftöre-

gierung zur endlichen Bestätigung zu übersenden hätte. 

4) daß Niemand die Erlqubniß haben sollte, dergleichen Kirchen- und 

Kommunikatwnöwege ohne Einwilligung des ganzen Kirchspiels abzu­

ändern und zu verlegen, obgleich es wohl «einem jeden frey stehet, in 

seiner eignen Grenze neue Wege anzulegen, die er aber auch allein 

unterhalten muß. 

Die Herren Kirchenvorsteher Haben demnach vorzüglich auf die Repa­

ratur und Unterhaltung der Kirchenwege in ihrem Kirchspiele zu sehen, und 

die nachlaHigen nach der Verordnung zu bestrafen, daher ihnen denn auch 

in diesem Falle, nach dem Patente des Generalgouvernements vom 8ten Sept» 

1770 die Pflichten und Berechtigungen der OrdnungSgerichte zukommen. 
Auch können die Oberkirchenvorsteher bey ihren Wegevisttationen sich 

SchüSpferde rFpartiren, und müssen ihnen solche gestellet werden, nach dem 
Patente vom sösten Julius 1778» 

Anmerk. 1. Obgleich eigentlich die Bauern die Wege unterhalten und ausbes­
sern müssen, so oft es nöthig jst, und ihnen vom Hofe die Visttationster-
Wine bekannt gemacht, und fie zur Wegebesserung angehalten werden: so 
fällt die Unterhaltung und Setzung der Werstpfoste doch dem Hofe zu, und 

ist des Hofes Pflicht nach dem Patent vom 24sten Septbr. 1767. also 
auch die Unterhaltung der Kontingentpföste. 

Anmerk. 2. Der eigentliche Maasstab der bey der Einteilung der Kontingente 

auf den großen Heerstraßen zur Richtschnur angenommen, und auch bey 
der Einteilung der Kirchen, und Kommunikationswege zum Grunde gelegt 

werden sollte, ist folgender: 

12 Ellen Morastbrücken gegen r Elle Kastenbrücken. 
8 Ellen Morastbrücken gegen 1 Elle halben Kastenbrücken. 
4 Ellen Morastbrücken gegen i Elle Streckbalkenbrücken. 

40 Ellen harter und glatter Weg gegen 1 Elle Morastbrücken, 

so Ellen Wurzel- und steinigter Weg gegen i Elle Morastbrücken. 
Ivo Ellen sandiger Weg gegen 1 Elle Morastbrücken. 

i Elle von dergleichen, wie die Embachbrücke, gegen 80 Ell. Morastb. 

Sechs-
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Sechster Abschnitt. 
V o n  d e n  E r n d t e v e r f c h l c k g e n ,  

Um jedem Mangel an Brod vorzubauen, und bey Zeiten zu wissen, ob cm 

solcher Mangel entstehen könne, ist es den Verordnungen hier zu Lande ge« 

maß, daß ein jeder Gutsbesitzer alle Jahr dreymal in vorgeschriebener Art, 

sowohl über den Zustand der Bauer- und Hossfelder, wie solch« aussehen, 

wie das Korn stehet, und was zu hoffen ist, als auch Berichte über die wirk« 

liche Erndte an die gehörigen Ovrter einreichet. Und damit dieses gewiß in 

gehöriger Ordnung, und zu einer gewissen und gleichen Zeit geschehe, sind 

darüber gewisse Vorschriften ertheilet, und auf die Nichtbesolgung angemesse­

ne Strafen gesetzt worden. 

§. i. In Gemäßheit eines dMHl'renden SenatSukase vom i6len Jan. 

1766. und der Publikation vom ?ten Julius 1766, wie auch nach dem lez« 

ten gedruckten Befehl einer rigischen Statthalterschaftsregierung vom 2ten 

May 1789. muß ein jedes Gut vor Ablauf des Monats Januar des auf 

die Erndte folgenden Jahres an den Kameralhof einen vollständigen Verschlag 

von der Erndte eines j-eden Getreides auf dem Hofe, und bey den Bauern, 

emsenden. 

§. 2. Diese Berichte müssen an das Hauptgut und den Kirchenvorste­

her abgeliefert, und von diesen zusammen an den Kameralhof gesandt wer« 

den. Wer dieses versäumet, muß von jedem Haken im Lettischen, 10 Mark 

und im Ehstnischen, 25K0P. Strafe zum Besten des Kollegiums allgemeiner 

Fürsorge bezahlen. Patent vom 7ten July 1766«. 

§. 3. Mittelst gedruckten Befehls der rigischen Statthalterschastsregle-

rung vom zten JumuS 1784. müssen von allen Güterbesitzern jahrlich zwey» 

mal ausser dem an die Kirchenvorsteher abzugebenden vorhingedachten Ver­

schlage nach Saat und muthmasliche Erndteberichte eingesandt werden. Da 

die« 
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dieses aber nicht regelmäßig geschah«, wurde unterm r-ten Julius k?88. be­

fohlen, daß von jedem publiken und privaten Gute jahrlich am -Osten Jun. 

und 2vsten Septbr. spätestens Saat« und Erndteberichte in Duplo an das 

Niederlandgericht des Kreises sollten eingeliefert werden, damit das Gericht 

solche wieder an den Kameralhof senden, und von jedem Gute auch einen 

Bericht bey sich aufbewahren könne. Diese Anzeigen müssen sich auch, so« 

wohl auf die Bauer- als Hossfelder beziehen, und im Herbstbericht wegen 

der muthmaßlichen Erndte muß angemerkt seyn, ob die Wintersaat wieder 

geschehen, und ob sie gut aufgekommen od«r Schaden gelitten. Wer diese 

Berichte an das Niederlandgericht einzusenden verabsäumt, für dessen Rech­

nung soll das Gericht jennmdet, hmaussenden, und den Verschlag und Be« 

richt machen lassen. 

Nach diesen Verordnungen hat demnach ein jeder Gutsbesitzer jahrlich 

folgende Berichte und Verschlage abzustatten und einzusenden. 

i) Gegen den 2Osten JuniuS an das Niederlandgericht wlrd folgender 

Bericht in Duplo eingesandt: 

An 

Ein N- N. Nlederlandgeriche 

von 

dem Gute R. N. im N. N. Kirchsiek. 

Bericht wegen des Zustandes der Felder«. 

Sowohl auf dem Hofe, als bey der Bauerschaft stehet das Wintergetreide 

sehr gut, so auch Gerste und Haber, welches beydes fthr gut aufgekommen, 

und falls es nicht durch etwa eintretende Dürre leiden sollte, eine gute Ernd» 

te verspricht. N. N, dew N. N. 

Em 
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Ein anderer. 

An 
Ein N« N. Niederlandgericht 

von 

dem Gute N. N. im N. N. Kirchspiel. 

Bericht über den Zustand der Alber. Im 

Jahre Monat 

Roggengras hat auf dem Hofe und bey den Bauern im Winter sehr gelit. 

ten, und verspricht eben keine reichliche Erndte. Sommergetreide ist zwar 

gut aufgekommen, leidet aber gleichfalls durch die Dürre, und möchte, wenn 

wir nicht bald Regen bekommen, wohl sehr schlecht lohnen. 

N. N. den JuniuS 

Anmerk. Es versteht sich, daß diese Anzeigen, nach den Umständen abzu­
ändern sind, und nur blos die Form beyzubehalten wäre. 

2) Gegen den 2osten September eines jeden Jahres muß an die Nie­

derlandgerichte folgender muthmaölicher Erndtebericht in duplo gesandt werden 

An 
Em N. N. Niederlandgericht 

von 
dem Gute N. N. im N. N. Kirchspiel 

Muthmaslicher Erndtebericht. 

Nach den gemachten Proberiegen möchte aller Wahrscheinlichkeit nach, 
geerndtet werden 

istens auf dem Hofe 
Roggen das ?te Korn 200 Loof. 
Gerste — 6te -- 180 — 

Haber — 6te — 90 

Weizen iote --- 12 — 

I Buch. 
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Buchweizen das 5te Korn 10 Loof 

Erbsen — — io — 

2tens bey den Bauern 

Roggen das 6te Korn zoo Loof^ DieAnzahl des wievielsten KornS 
Gerste Ste ' 2lv wußein jeder nach seinen Probe« 

Haber - ztt . 4<e - ., ° - ) »'??"' der si-rstch-ndm 
^ . zn- Zahlen ausfullen, sowohl bey den 

Buchweizen 4te 50 — Bauern, als bey der Hoseö-Ecnd» 
Erbsen 6te 24 te, und so auch in Ansehung der 

Anzahl der Löse. 

Die Wintersaat ist gehörig geschehen, und ist auch gut aufgekommen, 

(Oder: hat durch den Wurm oder sonst gelitten, oder was sonst abzuän­

dern ist.) 
N. N. den 18. September 1795» N. N. 

z) Gegen. Ende Januars, des auf die Erndte folgenden Jahres, wird 

der ordentliche Erndteverschlag durch die Kirchenvorsteher, oder durch das 
Hauptgut an den Kameralhof gesandt, in der Form, wie hier folget, wobey 

aber gleichfalls zu bemerken, daß die in diesem Formular nach Gutdünken 

und allgemein aber bloß zur Ausfüllung der Form hingesetzten Zahlen, nach 

der wirklichen Aussaat und Erndte auf eisten? jeden Gute abgeändert wer­
den müssen. 
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Siebenter Abschnitt, 
Vom Reservatkorn. 

69 

3DaS Reservatkorn, «der die Aufbewahrimg einer gewissen Quanlikäk 
Korn ist zwar eine Einrichtung, die das Wohl und allgemeine Beste des 

Bauerstandes zum Grunde hat; da aber ein jedes Gut nur soviel aufbe­

wahrt, als es für seine eigene Bauern nöthig haben könnte, und der gute 

Zustand der Bauerschaft einem jeden Gutsbesitzer vorzüglich angelegen seyn 

muß, fo ist diese Einrichtung beynahe für keine Last zu rechnen, wenigstens 

hat derjenige, der sie tragt, vorzüglich, und ich mochte sagen, ganz allem 

den Nutzen und Vortheil davon. Es ist daher umsomehr nothwendig, daß 

diese gute Einrichtung immer aufrecht erhalten werde. 

Schon im Jahr 1765 wurde es abgemacht, und unter dem 8ken April 

vom Generalgouvernement znr Befolgung bekannt gemacht, daß jeder Guts­

besitzer bey 50 Rbl. Strafe von jedem Haken, 20 Löse Roggen im Früh, 

jähr vorräthig haben sollte. Unterm 5ten Oktober 1771 wurden von dem 

Generalgouvernement/in Anleitsng vorhergegangener Abmachung und Ver­

ordnung, samtliche Güterbesitzer crmahnt, daß sie zum Behuf der nothleiden­

den Bauerschaft, die festgesetzte Zahl von 20 Löse Roggen per Haken auf­

bewahren möchten, und unterm 9ten Januar?7?2 wurde diese Ermahnung 

wiederhohlt, und daß die erwehnte Quantität bis zum isten Aprtt vorräthig 

seyn sollte. Endlich wurden unterm 24sten Marz 1772 vom Genualgou-
vernement folgende Punkte festgesetzt: 

,) daß jedes Gut bey der vorzunehmenden Kleten - (Vorrathsmagazkns) 

Besichtigung zwanzig Löse Getreide von jedem Haken vorräthig haben sollte. 

2) daß bey der Kletenvisitation kein anderes Quantum gelten soll, als 

was wirklich auf dem Hofe, und in der Klete vorräthig ist, kein Transport 

I 2 oder 



oder Anweisung auf einen anderwartö liegenden Vorrath soll angenommen 

werden. 

3) Nach dem Befehl der rigtschen Statthakterfchaftsregierung vom 21. 

Marz 1784 soll derjenige, welcher obigen gesetzmäßigen Vorrath nicht hat, 

nicht nur die Strafe von 50 Rubel, nach dem Patent vom rKken April 

1765, fondern überdem noch für jeden fehlenden Loof einen Rubel erlegen. 

Zu diesem Ende werden nun auch alle Frühjahr die Güter durch die 
Glieder des Niederlandgerichts und den Kreisaruvald, welche unter sich dar-

über eine Eintheilung treffen, in Ansehung des ReservarkornS visitirt, und 

bis dahin muß jedes Gut zwanzig Loof Getreide von jedem Haken vorräthig-

haben. Die zu einer solchen Umherreife nöthigen Schüßpferde muffen die 
Güter unentgeltich steken. 

Achter Abschnitt, 
Vom Ban und Unterhaltung der Kirchen 

und Pastorate. 

^)ie gewöhnlichen Einkünfte See Kirchen, welche mit« der Dispofi-

tion der Kirchenvorsteher stehen und von Hnen berechnet werden, sind so ge­

ringe, daß bey manchen Kirchen dafür nicht einmal die unentbehrlichsten 

Dinge angeschaft werden können. Die Erbauung und Unterhaltung der Kir­

chen und Pastorate, so wie die Salarirung der Kirchenbedienten ist daher 

eine Last, welche die Güter schon seit der Fundation der Kirchen haben tra« 

gen müßen. Wenn demnach ein Bau oder eine Reparatur nöthig ist; so müs­

sen die Eingepfarrten des Kirchspiels auf einen dazu ausgeschriebenen Kon­

vent das Nöthige untersuchen, und das Erforderliche bewilligen, welches dann 

von 
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von den Vorstehern nach der Hakenzahl eingetheilt wird; so wie auch unter 

ihrer Aufsicht und Direktion der Bau und die Reparaturen hernach bewerk­

stelliget werden. Die Kirchenbedienten hingegen haben zur Nutzung gewisse 

Ländereyen, und ausserdem noch von Alters her nach einem gewissen Kanon 

festgesetzte Einkünfte an Geld und Korn, sowohl von den Bauern, als 

von den Haken, welche Abgaben aber auf den Gütern so verschieden sind, 

daß sie oft selbst nicht einmal in demselben Kirchspiel übereinstimmen. 

H. i. Seit der Einführung der Kreismarschalle müssen selbige das Amt 

eines Oberkirchenvorstehers in ihrem Kreise verwalten. Publikation vom i s. 

April 1787. 

§. Den Priestern sotten ihre Gerechn'gkestsgebuhren prompt und rich­

tig abgetragen werden, und die Kirchenvorsteher sollen zur Wiederherstellung 

verfallener Kirchen und Pastorate Anstalt treffen. Patent vom io. Aug. 17Z0. 

§. Z. Nach der Verfügung des Generalgouvernements vom 19. April 

1765, welche von dem Reichsjustizkollegium, unterm lsten December 1769 

konfimiiret worden, und welches Konfirmatorium hernach wieder vom Gene­

ralgouvernement unterm roten December r?7z gedruckt publixirt worden, sol-

len die Pastoren mit den Priesterkülmetten, die von den Gesinden, fs wie 

sie im Wakkenbuche notiret stehen, ihnen gebühren, zufrieden seyn, und sich 

damit begnügen. 
§. 4. Die Kirchenvorsteher müssen alle Jahre die Klrchenrechnung an 

das Oberkrrckenvorstrheramc bey dem Jahresschlüsse einsenden. Patent vom 

4ten November 175'/« 

§. 5. Auch von den vorhergehenden Jahren, da etwa kein Kirchenvor-

steher gewesen, muß der neue Kirchenvorsteher im nächsten Januar die be­

sagte Rechnung, an das Oberkirchenvorsteheramt einsenden. Ebendas. 

H. 6. Wenn zur Zeit kein Kirchenvorsteher ist, muß der Pastor des 

Orts an den Oberkirchenvorsteher von dem Zustande der Kirchen und Schu­

len Nachricht geben, auch die nothige Anleitung, wer von den KirchspielS-

singepfartten zum Kirchenvorsteher wieder zu bestellen wäre. Ebendas. 

I z § 7- Die 
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§. 7. Die Cirkulalre der Kirchenvorsteher müssen von Hof zu Hof ge­

hörig expediret werden. Ebend. 

§. 8. Ohne die erheblichsten Ursachen kann Niemand, wenn er zu dem 

Amte eines Kirchenvorstehers gewählt wird, solches von sich ablehnen. Pa­

tent vom 16. April 1765. 

§. 9. Wenn eine Predigerstelle erledigt ist, so muß binnen sechs Wo« 

chen, oder wo eine Wittwe nachgeblieben ist, welche das Gnadenjahr ge­

nießt, binnen sechs Monaten vom Tage der Vakanz, zur Besetzung derselben 

geschritten werden, und auf die versäumte Predigerwahl soll fiskalische An. 

spräche erfolgen. Patent vom zten Junius 1771. 

H. lo. Wenn eine Wittwe nachgeblieben, welche das Gnadenjahr ge. 

meßt, so muß der neue Prediger in diesem Jahre von per Wittwe defrayi, 

ret werden. Ebendas, 

§. r i. Die an die Oberkirchenvorsteher gerichteten Berichte, sollen in 

Form der Berichte und nicht als Handschreiben gesandt, und ihre Verfügun­

gen sollen gleich den Patenten von Hof zu Hof gesandt werden. Patent 

vom yten Julius 1772' 

§. i2. Niemand soll sich dem Oberkirchenvorsteher m seinen Amtsver. 

richtungen, weder mit Worten noch Werken, bey hoher arbiträrer Strafe 

widersetzen. Land« Ord. S. 7, §. 7. 
§. i z. Der Oberkirchenvorsteher Hat darauf zu sehen, daß die Kirchen­

gebaude immer in gutem Stande erhalten werden, und die Kirchenbedien­

ten von den Höfen und.Gütern ihre Gerechtigkeiten und Salarien bekom­

men. L. O. S. 5. §- z» ' 

Neun-



Neunter Abschnitt, 
Von den Land- und Bauerfchulen. 

Ä?!it der Anlegung und Unterhaltung der Bauerschulen auf dem Lan­

de hat es dieselbe Bewandniß, wie mit den Kirchen und Pastoraten» Sie 

müssen nemlich von den Gutsbesitzern angelegt und unterhalten werden, ob« 

gleich wohl eigentlich die Bauern selbst den nöthigen Beytrag zu beyden aus 

ihren Mitteln geben müssen, und die Gutsbesitzer nur darauf fehen, daß 

es geschieht, daß das Abgemachte gehalten, und eine gleiche Einteilung und 

Proportion in Ansehung der Beyträge beobachtet werde» 

Es ist außer allem Zweifel und Widerspruch, daß Hie Schulen den 

Bauerkinvern höchst nöthig, ja eben si> nothwendig, als die Kirchen den er­

wachsenen Landleuten sind, weil sie in letztere unmöglich mit wahrem Nuz-

zen gehen können, wenn sie nicht erst in ihrer Jugend durch den Dchulun-

terrichr einigermaßen dazu gebildet sind, eine Predlgt mit Vortheil, Erbauung 

und Anweuvung anhören zu können, und es wäre zu wünschen, daß einmal 

durchgängig für gute Bauerschulen gesorgt, die Bauerjugend zu selbigen an­

gehalten, und alles gute, was in diesem Punkt bereits abgemacht und besoh­

len worden, auch auf das strengste gehalten und erfüllt würde. Durch das 

Patent vom izten September 1711 wurde befohlen, daß die Bauerkinder 

wieder in die Schule gehen, und da, wo Schulmeister fehlten, welche an-

gestellt werden sollten. In dem Patent vom roten August 1750 wurde den 

Emgepfarrten und Kirchenvorstehern «ingeschärft, zur Wiederherstellung der 

verfallenen-Schulen und Gebäude Anstalt zu tress.n, und dieser Befehl wur­

de mittelst Patents vom »8ten April 1765 wiederholmklich zur Nachachtung 

und Befolgung bekannt gemacht. So hat man sich von jeher Mühe gege­

ben. 
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ben, diese heilsamen Ansialken zu befördern, und durch Landkagsalnv'sie 

und obrigkeitliche Verordnungen zu unterstützen und zu authorisiren, und i)ie 

Kirchenvorsteher müssen nach dem Patent vom 4ten November 1759, eben 

wie von den Kirchen, auch von dem Zustande der Bauerschulen dem Ober« 

kirchenvorstehersmt jährlich Nachricht geben, und wenn zur Zeit kein Kir-

chenvorsteher ist, so muß solches der Prediger des Kirchspiels thun, der die 

Schulen überdem auch besuchen muß. 

Nach dem Befehl der Statthalterschaftsregierung vom -osten Julius 

,787 wurde endlich nach Anleitung vorhergegangener Verordnungen, Land­

tagsabschlüssen und Gebrauchen, vorgeschrieben: 

H. 1. Die bereits vorschriftsmäßig eingerichteten Dorfs« und Kirchspiels« 

schulen sollen von den Gutsbesitzern unterhalten, und wo noch keine sind^ 

welche angelegt werden. 

§.2. Die Höfe und die Bauerfchaft müssen die Schulen hinlänglich 

mit Brennholz versehen. 

§. z. Zu Schulmeistern sollen ordentliche und tüchtige Leute genom­

men werden. 

§. 4. Diese Leute sollen, soviel als möglich, dem Schuldienste gewid­

met seyn. 
§. 5. Die Prediger sollen die Schulkinder den Herrschaften aufgebe» 

und darauf sehen, daß die Kinder die Schule ordentlich besuchen. 

§. 6. Man erwartet, daß die Gutsbesitzer zum Unterhalt nothdürftiger 

Kinder freywillig etwas beytragen werden. 

H. 7. Wer diese vorgeschriebenen Pflichten unterlaßt, soll mit 40 Rbl. 

und bey forldaurendem Ungehorsam, doppelt gestraft werden. 

§. 8. Erwachsene Personen sollen spätestens »7 Jahre alt, ohne alle 

Entschuldigung zur Vorbereitung zum heiligen Abendmahl in die Lehre ge­

schickt werden, bey Strafe von 10 Rubel. 

§. ?. Wenn 

/ 



H. 9. Wenn der Prediger unterläßt, dieserwegen Erinnerung zu thun, 

oder die zwomalige Verweigerung des Gutsbesitzers anzuzeigen, so verfallt 

er in ic> Rbl. Strafe« 

§. ,s Ganz stupide Personen muffen eine Bescheinigung hierüber vom 

Kirchenvorsteher erhalten, bey io Rubel Strafe. 

Zehnter Abschnitt, 
Vom Transport der Arrestanten. 

^)er Traneport der Arrestanten und Lauflinge gehöret unfehlbar mit 

zu denjenigen Lasten, welche die GüterbesiHer zum Besten und zum Nutzen 

des Publikums tragen müssen. Obgleich nun wohl in allen Gouvernements 

und auch Kreisstädten zum Civiletat gehörige militairische Kommando's sich 

befinden, so werden diese doch nicht gebraucht, um Lauflinge in demselben 

Kreise zu transportiren, sondern nur solche Arrestanten fortzuschaffen, wel­

che in andere Kreise und Provinzen versandt werden sollen. Da aber diese 

militairische Kommando'S schwach und oftmals nicht hinreichend sind, um 

die vielen Arrestanten so sicher zu begleiten, daß sie nicht entkommen kön­

nen , so müssen die Güter diesen militairische« Kommando's von Hof zu Hof 

mit der erforderlichen Bauerwache zu Hülfe kommen, welche kleine Unbe­

quemlichkeit zum Nutzen des Ganzen sie um so mehr tragen müssen, da die-

ses ein altes Onus ist, und die zum Civiletat gehörigen Kommando's auch 

nur erst seit Einführung der Statthalterschaften errichtet worden sind, um 

den Gütern soviel als möglich bey dieser Last zu assistiren, keinesweges aber 

selbige ganz davon zu befreyen. Damit nun dergleichen Transporte mit ge­

höriger Genauigkeit besorgt werden, und nicht durch Nachlaßigkeit dieArre-

K stan-
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stanken Gelegenheit zum entlaufen haben; so sind darüber Vorschriften und 

Verordnungen ergangen, in welchen zugleich die Strafen auf die Nichtbefol-

gung derselben festgesetzt sind. 

§. i. Wenn ein Gut dem andern einen Läufling zum weitern Transport 

abziebr, so nnch der Empfänger sogleich nach dem eingeführten Trakt (Ordnung 

der Güter, wie sie sich am nächsten liegen) den Arrestanten weiter fortschassen, 

und über die Ablieferung ein^n Schein ertheilen, bey 50 Rbl.» Strafe nach dem 

Patent vom zren Juniuö 1765. 

H. 2. Diese Strafe findet auch statt, wenn der Arrestant außer dem 

Wege, oder gewöhnlichen Trakt an ein Gut abgegeben, und er nicht ent­

gegengenommen, und die Ablieferung nicht bescheiniget würde, indem dieses 

durchaus geschehen soll, obgleich wohl ein solches Gut, welches glaubt, in 

dieser Art gravirt zu seyn, darüber gehörigen Orts Beschwerde anbringen, 

und Satisfaktion hoffen kann, nach dem Patent vom 2l. Okteber 1765. 

§. z. Mch der gedruckten Publikation vom 2ten Januar 1790, wel» 

che sich auf vorhergegangene Ukasen und Verordnungen bezieht, und nach 

dem Befehl der Statthalterschafköregierung vom lsten Junius 1790. der 

sich auf vorhererwahnte Publikation bezieht, werden unbcpaßte' . 

s) Leute aus diesem und den angrenzenden revalschen und pleskauschi'n 

Statthalterschaften in Verhaft genommen, und den Erbstetten wird 

entweder direkte oder mittelst Requisition durch ihre Behörden aufgege­

ben, sie gegen Bezahlung der Alimentation abzuhohlen. 

b) Fremde Leute und solche, welche über ihre Herkunst und Gewerbe kei­

ne Auskunft geben können, werden von den Niederlandgerichten durch 

Wache an die Sratthalterschastsregierung gesandt, bey welchem Tran­

sport aber die Güter dem militärischen Kommando, wenn es nicht 

stark genug ist, von Hof zu Hof mit erforderlicher Bauerwache asßsii-

ren müssen. 

Anmcrk. 



AttMer?. Was nun die Verordnungen anbelrift, in Ansehung solcher 
Leute, die auf dem Transport durch Unvorsichtigkeit der Baucrwache 
wfgrommen, oder die man mit Fleiß entlaufen läßt, oder gar fort« 
Hilst, so werden solche in der dritten Abtheilung, wo von den Laustin-
gcu gehandelt wird, vorkommen« 

D r i t t e  A b t h e i l u n g .  
Welche diejenigen Verordnungen enthält, welche mehr 

die innere Privatruhe, Ordnung und Sicherheit 
zum Endzweck haben. 

bgleich sämmtliche Polizeyverordnungen von der Art sind, daß sie 

beydes, sowohl die innere Ruhe, Ordnung und Sicherheit Her Privatperso­

nen, wie des Allgemeinen zum Augenmerk haben, auch das Verhältniß 

der Privatpersonen gegen das Allgemeine in Ansehung der Ruhe und Sicher­

heit von solcher Art ist, daß eines ohne das andere nicht seyn kann, indem 

durch die Sicherheit des Allgemeinen, auch die Sicherheit einer jeden Pri­

vatperson, so wie umgekehrt, durch die Sicherheit eines jeden Einzelnen 

auch die Sicherheit des Allgemeinen gegründet ist, so giebt es doch Falle 

und darauf also auch abzweckende Verordnungen, welche mehr das Inte­

resse einzelner Personen, und wieder andere, welche mehr das Interesse 

des Ganzen angehen. Sämmtliche Polizeyverordnungen und ihre ganze Ein­

richtung ist nun wohl zwar von der Beschaffenheit, daß der Richter schon im­

mer von AmtSwegen auf die Aufrechthaltung derselben sehen muß, allein, 

wie erwehnet, es giebt Fälle, welche mehr einzelne Personen und andere, 

welche mehr das Ganze angehen. Im ersten Fall wird es sehr oft von dem 

beleidigten Theil abhangen, ob er über seinen Beleidiger Klage erheben, oder 
K 2 ihm 
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ihm verzeihen wllk, wie z. B. bey Lauflinqshehsungen; tm andern Falle aber, 

wo das Allgemeine mit leidet, ist das Publikum selbst mit Klager, z. B. 

bey Mord oder Dieberey. Wenn hier auch der Reellbeleidigte entweder kei­

ne Vergütung oder Satisfakzion verlangen kann oder Vicht will, so ist hier 

doch das Ganze zu sehr beleidigt, als daß die Verzeihung einer einzelnen 

Person auch die Vergebung von dem Allgemeinen nach sich ziehen könnte 

oder müßte. Denn, wenn der Beraubte, oder gar Beschädigte, auch das 

Endwandte wieder bekäme, oder ihm für die Schmerzen eine Vergütung 

gegeben würde, so kann doch der Richter dem Verbrecher nicht verzeihen, 

weil das Publikum vorzüglich für die Zukunft sicher gestellt seyn will, und 

der Verbrecher und mit ihm seines gleichen durch Strafen abgeschreckt wer« 

den müssen. Es giebt also wirklich Falle, wo der Beleidigte dem Belei« 

diger vergeben und stillschweigen kann, und wieder andere, wo der Belei­

digte nicht nur nicht vergeben kann, sondern seiner Pflicht gemäß, und dem 

Allgemeinen zum Besten dem Richter den Verbrecher anzeigen, und wo 

möglich, zur Bestrafung überliefern muß. So giebt es auch Falle in An­

sehung der Ordnung und Bequemlichkeit, wo einzelne oder doch nur weni­

ge den Vortheil davon haben, und wieder andere, wo das Allgemeine den 

Nutzen hat. Im ersten können der eine oder wenige auf ihren Vortheil Ver­

zicht thun, wenn aber das Allgemeine mit daran Theil hat, so kann Nie­

mand etwas davon vergeben, oder nachlassen. Wenn nun diese Voraussetzun­

gen nicht ungegründet sind, so werde ich auch die Polizeyverordnungen, ohne wei­

tere Misdeutung zu befürchten, in solche eintheilen können, die mehr die Ruhe, 

Ordnung und Sicherheit der Privatpersonen, und solche, die mehr die Ordnung, 

Ruhe und Sicherheit des Allgemeinen zum Augenmerk haben. Obwohl, wie 

schon im Eingange angemerkt worden, beyde Gattungen, so sehr mit einander 

verbunden sind, daß Erstere auch in Letzteren, und umgekehrt, Letztere auch in 

Ersteren angetroffen werde» müssen, und die eine Gattung auf die andere ge­

gründet ist. 

' > . Erster 



Erster Abschnitt, 
V o n  d e n  L ä u f l i n g e n .  

einem Lande, wo der Bauer seinem Herrn erb gehöret, folglich 

ein Theil dessen Vermögens ist, würde es sehr großen Nachtheil und Ver-

lust verursachen, wenn es einem jeden Bauern frey stünde, ungestraft sich 

zu diesem oder jenem hinzubegeben, oder man ohne Ahndung zu befürchten, 

«inen fremden Bauern wider Wissen und Willen dessen Erbherrn bey sich 

halten dürfte. Der Erbbauer darf demnach von keinem, dein er nicht erb» 

gehöret, ohne Erlaubniß des wirklichen Erbherrn gehalten, gehehlet, auf der 

Flucht durchgeholfen, und fortgejchaft werden, und derjenige, der dieses thut, 

macht sich immer eines Vergehens schuldig, und verdient Strafe, so wie der 

Erbherr, als der leidende Theil, Schadenersatz. Für beydes ist hier zu Lau­

de durch die schärfsten und zweckmäßigsten Verordnungen gesorgt, und man 

sucht noch immer mehr dem Hehlen und Durchhelfen der Lauflinge aufs ernst­

lichste zu steuern. Unter eigentliche Länflinge sind dergleichen Erbbauern zu 

verstehen, die sich unter einem andern Gebiete, oder bey einem andern Herrn 

ohne Erlaubniß ihres wirklichen ErbherrnS aufhalten. Wenn demnach je­

mand erfährt, daß irgend einer seiner Erbleute sich bey einem andern ohne 

feine Erlaubniß aushält, so hat er das Recht, diese entwichenen Erbleute, 

als sein wirkliches Eigenthum entweder privatim oder durch das Niederland-. 

gericht zurückzufordern, welches denn den Läuflingehehler noch überdem, unV 

nach Beschaffenheit der Person und der Umstände pro Publiko mit Strafe 

anzusehen hat, und dem eigentlichen Erbherrn des LäuflingS den Regreß des 
Schadenersatzes in Ansehung des entmißten Nutzens von dem entwicbenge» 

wesenen Erbkerle an den Hehler offenläßt. Diese Strafen und das ganze 

Verfahren find sehr deutlich in den vorhandenen Gesetzen angegeben und be-
K 3 stimmt, 



sii-nmt, und man hat sich beynahe immer nur buchstäblich darnach zu rich-

cm, wenn nicht außerordentliche Fälle eine Abänderung nöthig machen. 

§. i. Ist ein Laufling von einem Bauern, Kubjasse, Vormünder oder 

dergleichen gehehlet worden, und wäre es auch nur eine Nacht, so soll der 

-Hehler zehn paar Ruthen bey der Kirche erhalten. Patent vom z. Zun. 1765. 

§. 2. Wenn aber dergleichen Leute einen Laufling durchhelfen oder fort-

schaji n, ein solcher Verbrecher soll an dreyen Sonntagen, jedesmal mit 

zehn paar Ruthen, öffentlich bey der Kirche scharf gestrichen werden, nach 

den Patenten vom Zken Junius 1765 und ztcn April 1772. 

§. z. Würde der Herr des Verbrechers gleichfalls davon wissen, daß 

in seinem Gebiete ein fremder Bauer gehehlet oder fortgefchaft worden, und 

er dazu schwiege, oder daß diese That gar mit seinem Willen geschehen, so 

wird derselbe gleichfalls als ein Lauflingshehler angesehen, oder auch dessen 

Arrendator, Inspektor oder Disponent, wenn er davon Wissenschast gehabt. 

Ebendas. 

§. 4. Wenn der Herr, Arrendator oder Disponent in feinem Gebiete, 

oder gar auf dem Hofe einen fremden Bauern bemerket, ihn aber nicht be­

fragt, wohin er gehöret, so soll er nach dem Patent vom 3. Junius 1765 

Ivo Rthlr. Strafe geben. 

§. 5. Wenn er ihn aber befragt, wohin er gehöret, und auf diese Art 

erfährt, daß der Fremde ein Laufling ist, er ihn aber doch nicht an das 

Gericht abliefern laßt, sondern bey sich duldet und behalt, so soll er nach 

eben dem Patent zwey hundert Rthlr. Strafe bezahlen. 

H. 6. Wenn auch der wahre Erbherr des Läuflings dem Herrn des Ge­

bietes, woselbst der Laufling sich aufhält, es meldet, daß er sich bey ihm 

aufhalt, und ihn zurückfodert, und er denselben nicht zurückliefert, so soll er 

nach dem Patent vom 3ten Junius 1765 gleichfalls zwey hundert Rthlr. 

Strafe bezahlen. 

§. 7 Diese 
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§. 7. Diese sämmtlichen Geldstrafen sind pro Publiko, aber ausser die--

sen muß derjenige Erbherr und Arrendator, der sich solcher Hehlung schul« 

d i g  g e m a c h t  h a t ,  a u c h  n o c h  d e m  H e r r n  d e s  L ä u f l i n g s  f ü r  j e d e  a r b e i t «  

same Seele für jeden Tag fünfzig Kopeken Ersatz bezahlen, nach dcm 

Patent Zken April 1772. 

§. 8« Wenn ein Amkmann, Disponent und dergleichen Leute sich ei­

ner Hehlung schuldig machen, so können sie nach dem Patent vom Zten Ju­

nius »765 nach Verhältniß die Strafe im Arrest abschen, und nach dem Pa­

tent vom ichten Marz 1776 sollen dergleichen Leute mit Verlust eines Jah­

resgehalts bestraft werden. 

H. 9. Nach dem Patent vom i4ten März ?772 soll ein jeder, der sei­

nen Läufling ohne das Niederlandgericht wieder erhält, solchen doch an das­

selbe mit einer Anzeige abliefern, damit es ihn befragen kann, wo er ge­

hehlet worden, und hierauf die überführten Schuldigen nach den Gesetzen 

strafen mag. 

§. 10. Nack dem Patent vom zten Aprit ,772 sollen die Staroste, 

Kubjasse, Recbtöfmder lind andere Bauervorgesetzte ohne Unterlaß in ihren 

Bezirken, Dörfern und Gesinden nachforschen, ob sich dergleichen Läuflinge, 

überhaupt Deserteure und andere unverpaßte Leute aufhalten, und wenn sie 

diefe Pflicht nicht erfüllen, mit sechs paar Ruthen öffentlich bestraft werden. 

H. l i. U'w wenn sie wissen, daß sich ein solcher Mensch wo aufhalt, 

und sie es nicht anzeigen, so sollen sie nach demselben Patent mit zehn paar 

Ruthen öffentlich bey der Kirche gestraft werden. 

§. 12. So soll auch nach demselben Patent derjenige als ein Lauflings­

hehler bestraft werden, der einen Laufling auf der Straße wissentlich gehen 

laßt oder bey Ergreifung eines solchen nicht die gebetene Hülfe leistet. 

§. i z. Wer Katharinendahlsche oder andere fremde Bauern mit Päs­

sen ii! rußischer Sprache, die hernach als abgelaufen, oder gar als falsch 

befunden werden, aufnimmt, kann sich damit nicht entschuldigen, daß er aus 

Un-



Unkunde der rußischen Sprache den Paß nicht untersuchen können, weil er 
in solchem Zweifel bey Gerichte hätte anfragen und den Paß produziren so!« 

len, nach dem gedruckten Befehl der rigischen Statthalterschaftöregierung vom 
Tisten November 1787. 

§. 14. Derjenige, der einen Läufling greift, und gehörigen OrtS ein­
liefert, kann dafür eine Belohnung von zwey Rubeln fordern, wenn dieses 
aber ein Soldat oder Strandreuter thut, so soll er drey Rubel zur Beloh-
nung haben, nach dem gedrückten Patente vom 2zsten Oktober 17Z4, und 

der allerhöchsten Ukase vom 2?sten September 1782. 

§. 15. Wenn solche Lauflinge ergriffen und im Gericht eingeliefert wer­
den, welche über ihre Herkunft und Gewerbe keine zuverläßige Auskunft ge­
ben können, so müssen selbige an die Statthalterschaftöregierung vom Nte-
berlandgerichte mit einem Berichte gesandt werden, nach dem auf frühere 

Ukasen gegründeten gedruckten Befehl der Statthalterschaftöregierung vom 

2ten Januar i7?o» 
H. 16. Nach eben diesem Befehl soll wegen solcher ergriffenen Lauflin­

ge, welche in denselben, oder den benachbarten angrenzenden Gouvernements 
ihre Heymath haben, entweder direkte, oder durch Requisitionen an andere 
Behörden, den Erbstellen aufgegeben werden, ihre Lauflinge aus dem Ge­

sangnisse abholen zu lassen, welche solches auch ohne Anstand befolgen sollen. 

H. 17. Wenn irgend jemanden ein Erbkerl, Junge oder Weib oder 
Magd entlauft, so ist derselbe verbunden, dieserhalb bey dem Niederland­

gericht seines Kreises eine Bewahrungssuplike einzureichen, nach den auf frü­

here Ukasen sich gründenden Publikationen vom 22sten Marz -787, und 

2ten Januar 1790. 

Alle Lauflingssachen, sobald sie klar und deutlich sind, gehören ganz für 
die Niederlandgerichte, allein solche Fälle, welche kontradiktorisch sind, und 
Widersprüchen unterworfen zu seyn scheinen, werden wohl freylich zuerst ge­

meiniglich bey den Niederlandgerichten anhängig gemacht, aber doch hernach 
an 
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an die Kreisgerichte oder "NiederrechkSpflege verwiesen, nach der Resolution 
des ehemaligen Hofgerichts vom :7ten Oktober 1767, und der gedruckten 
Statthaiterschaftbregierungö Publikation vom 22sten Januar 1784. Obwohl 
nun auch wegen der letztern sogenannten Kontradiktorischen Falle gleichfalls 
schon die Gesetze fo bestimmt und deutlich stnd, daß man glauben sollte, es 
könnte keine Lauflingöhehlungen und Vorenthaltungen geben, die noch einigem 
rechtmäßigen Widerspruch unterworfen waren, so trift sich dieser Fall doch 
nur gar zu oft, wovon gröstentheilö die Unbekanntheit mit den eigentlichen 
Landesgeseßen, die Ursache ist. 

Hier muß ich anführen, daß wenn jemand einen bey ihm befindlichen 
und reklamirten Lauflinq als ihm zugehörig bey Gericht vertheidigen und be­
haupten will, er den Laufling zwar bis ausgemachter Sache bey sich behal­
ten kann, aber auch für denselben, falls ein solcher unterdessen flüchtig wür­
de, haften muß. Land. Ord. pag. 6i. §. 2z. 

Ich werde nun noch einige der vorzüglichsten Falle und Verordnungen 
darüber anführen, welche Leute Lauflinge sind, und eö nicht sind. 

Alle diejenigen sind Lauflinge, welche sich ohne Erlaubniß ihrer Erb­
herrschaft oder deren ArrendatorS oder Disponenten an einem andern Orte 
aufhalten, und diejenigen, bey denen sie sich aushalten, sind Hehler; daher 
kann denn auch der Fall, daß jemand einen Laufling gehehlt haben soll, 
niemals kontradiktorisch werden, als nur dadurch, wenn der Lauflingshehler 
etwa mit einigem Schein Rechtens behaupten mag, daß er von der Heh­
lung nichts gewust, und also Klagern zum förmlichen Zeugen-Beweis auf. 
fordert, oder daß der vermeintliche Laufling nicht ihm, Klägern, sondern ihm, 
dem Hehler, oder in dessen Gebiet erbgehöre. Um diesen letzten Streit nun 
zu vermeiden, muß man soviel als möglich, diejenigen Gesetze kennen, wel­
che bestimmen, wohin ein Bauer erb gehöret, und wodurch seine Erbstelle 

rechtmäßig verändert wird. 

L a) Alle 
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 ) Alle diejenigen sind Erbbauern, die von einem Erbbauern gezeuget 
und geboren sind, und gehören dahin, wohin ihre Eltern erbgehören, wenn 
sie nicht etwa verkauft, oder auf andere Art an einem andern cediret wor« 
den. 

d) Der seinem wirklichen Erbherrn wissentlich zehn Jahre in eines an­
dern Erbherrn Gebiete gewöhnet, und daselbst seine Habseligkeit erworben, 
gehöret daselbst erb, worunter aber kein Knecht gerechnet werden kann, der 
blos an einem fremden Orte gedienet hat, und' kein Land angenommen. 
Landes Ordnung S. 22. §. 4. 

c) Daher ein jeder Landeseingesessener schuldig ist, sobald sich ein frem­
der Bauer bey ihm meldet, und Land aufnehmen will, ihn zu fragen, wo 
er gebürtig und wohin er gehöret, und solches alsdenn dem Erbherrn binnen 
dreyen Monaten bey 50 Rthl. Strafe kund zu machen. L. O. S- 22. §. 6. 

 ) Wenn ein Bauer einen Knaben von der Skraße aufnimmt, oder 
ihm ein solcher von einem Landlaufer, Bettler und d. g. zu erziehen gegeben 
wird, so ist selbiger des Bauern Aufzögling, und gehöret dahin erb, wohin 
der Bauer erb gehöret. L. O. S. 2z. §. 9. 

e) Wenn aber eines Herrn Erbbauer seinen Sohn entweder, Armuth 
oder Befreundung halber in ein ander Gebiet zum Aufzögling giebt, so bleibt 
e i n  s o l c h e r  z w a r  s o  l a n g e  d a s e l b s t  a l s  e r  u n v e r h c y r a t h e t  i s t ,  w e n n  
er aber berveihet, fordert ihm sein Erbherr mit allen, was er 
v e r d i e n e t ,  z u r ü c k ,  u n d  H ä r t e  e r  m e h r  a l s  i o  J a h r e  a l s  A u f z ö g l i n g  i n  
dem Gebiete sich aufgehalten, ja gar Kinder gezeuget, indem diese billig ih­
rem Vater folgen. L. O. S. 2z. §. io. 

k) Wenn ein Erbweib in ein ander Gebiet verheyrakhet wird, und ihre 
Kinder aus der ersten Ehe Jugend halber mitnimmt, so verliert der Erb­
herr, wo diese Kinder geboren worden, deshalb sein Erbrecht an selbige nicht, 

und sodert sie jederzeit ohne Entgeld zurück. L. O. S. 24. §. 11. 

e) Ein 
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Ein !n der Unehe erzeugtes Kind (mit einem Erbweibe oder Magd) 
b l e i b t  d e m j e n i g e n  H e r r n  e r b ,  d a  e s  g e b o r e n  i s t .  L .  O .  
S. 25. H. 15. *) 

Nach der Resolution des Generalgouvernements vom -4sten Julius 
171 z, welche mit Zuziehung der residirenden Landrathe und Oberkommissaire 
von Völkersahm gegeben wurde, sind hier noch folgende Punkte zu bemerken: 

s) Wer wissentlich wegen Brodmangel abgelassen oder verstoßen wor« 
den, bleibt dem erb, der ihm in der Noth geholfen, und sich seiner ange* 
nommen. 

b) Ein in Unzucht erzeugtes Kind gehöret erb, wo es geboren, wird 
aber durch die Ehe legitimirt, und folgt seinem Vater. 

c) Ein von einem Deutschen mit einer Baurinn erzeugtes Kind ge« 
nießt das Recht des Vaters, wenn es deutsch erzogen wird. 

6) Jedes Weib wirb da erb, wo ihr Kerl erb gehöret, und wenn ihre 
Ehe auch von der kürzesten Dauer gewesen. 

e) Wer sich vom Soldatenstande loskaust, kann wieder ein Erbbauer 

werden. 
k) Der Soldatenstand benimmt außerdem nichts von dem Erbrecht. 
Z) Kinder solcher Leute folgen ihren Eltern. 

Anmerk. Wo diese nämlich zur Zeit, da die Kinder geboren, hingehöret 
haben, worüber man in der ersten Abtheilung und deren siebenten Abschnitt 
ganz am Ende im Auszuge aus der Obersteninstruktion §. 6. nachlesen kann. 

Nachdem ich nun alle zu diesem Abschnitt und auf den Plan dieses 
Handbuchs abzweckende Verordnungen angeführet, so will ich nur noch kürz. 

L 2 lich 

*) Solche Erbleute, die von dem Gnaden-Manifest vom 2ten Sept. i78z, 
von ihren Erbstellen nach Pohlen oder sonst nach dem Auslande entwichen, 
und nach Emanirung dieses Gnaden-Manifestes zurück kehren, können sich 
unter die Bürger in irgend einer Stadt des rußischen Reichs einschreiben 
lassen, nach Inhalt dieses Allerhöchsten Gnaden-Manifestes vom 2. Sep, 
tember i79Z» 
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lich anmerken, daß wenn ein Laufling auf dem Transport entkommt, und 
die Bauern, welche ihn begleitet, daran schuld find, solche so bestraft wer» 
den, als wenn sie einen Laufling aus Nachlässigkeit oder mit Fleiß durch­
geholfen, und daß der Hof, wenn er daran schuld ist, es sey daß er zu 
wenige oder unvermögende Bauerwache, oder sonst zum Entkommen Gele­
genheit gegeben, gleichfalls so bestraft wird, und wenn es zur gerichtlichen 

Erörterung kömmt, dem Erbhetrn den Gesetzen nach, feinen Laufling bezah­
len muß, wie dergleichen Falle auch schon wirklich vorgekommen» / 

Die übrigen bey dem Transport der Lauflinge und Arrestanten zu beo­
bachtenden Verordnungen sind in der zwoten Abtheilung und deren zehnten 
Abschnitte dieses Handbuchs nachzusehen. 

Nun folgen Formulare zu solchen Schriften und Anzeigen, auch Bit­
ten, die manchmal in Lauflingssachen bey dem Niederlandgerichte eingereicht 
werden müssen. Ob dergleichen Sahsch^iften aber auf Stempelpapier ge­
schrieben, und mit Poschtin begleitet seyn müssen, darüber ist in der ersten 
Abtheilung des Zten und 4ten Abschnitts, welche von Pofchlin und Stem­
pelpapier handeln, nachzusehen. 

Nro. i. , An 
/ Ein R. N. Riederlandgerkht 

des 
Gutes N. N. 

wider 
das Gut N. N. 

Gesuch um Ausjjeferung des LauslmgS 
R. N. 

/ Der auf meinem Gute N. N. erbgehorige und ^entlaufene Kerl 
Namens N- N. (samt seinem Weibe und Kindern) wird unter dem Gute 
N. N. bey dem Bauern N. N. (oder auf dem Hofe) gehehlet. Ich bit­

te also ganz gehorsamst, diesen Laufling nebst den Hehler vorzuford»rn, sie 
zu 
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zu verhören, und alsdenn den Hehler nach den Gesetzen zu bestrafen, mir 
aber meinen Laufling auszuliefern, und mein Recht wegen entmißken Nutzens 
und gehabten Unkosten offen zu iassen. 

N. N. 
Erbherr, Arrendator oder Disponent. 

Nro. 2. An 

Ein N. N. Niederlandgerichk 
des 

Gutes N. N. 
Anzeige und Bitte. 

Da ich in sichere Erfahrung gebracht, daß mein Erbkerl von dem Gu« 
te N. N. bey dem Bauern N. N. unter dem Gute N. N. gehehlet wor« 
den, und sogar zur wcitern Entweichung durchgeholfen ist, so zeige ich söl« 
ches hiemit an, und bitte gehorsamst, den Hehler vorzufordern, zu verhören, 
und nach dem Patent vom zten Junius 1765 mit zo Paar Ruthen an 
dreyen Sonntagen bey der Kirche öffentlich abstrafen zu lasten, mir aber den 
Termin des Verhörs gleichfalls wissen zu lassen, damit ich an selbigen von 
meiner Seite die nöthigen Leute als Zeugen stellen kann. / 

N. N. 
Anmerk. Falls auch Zeugen von andern Gütern nöthig sind, so Muffen 

sie am Schlüsse der Anzeige benannt, und das Gericht gebeten tverden, 
laut folgenden Formular Nro. z. 

Nro. z. An 
Ein N. N» Niederlandgnicht 

von dem 
Gute N. 

Anzeige und Bitte. 
Der freye Mensch, Namens N. N. welcher unter dem Gute N. N. 

wohnt (oder der Amtmann, oder Disponent von dem Gute N. N.) hat 
L z meinen 



meinen Erbkerl N. N. nicht nur wissentlich bey sich gehehlet, sondern ihm 
auch, da ich ihn zurückfordern ließ, gar laufen lassen. Ich bitte also den« 
selben vorzufordern, ihn zu verhören, und nach Gesetzen zu bestrafen, mir 
aber wider ihn allen Regres in Ansehung der entmißten Arbeitstage offen 
zu lassen. Zugleich bitte ich mir den Termin des Verhörs wissen zu lassen, 
auch zu denselben die Bauern N. N. und N. N. von dem Gute N. N. 
ebenfalls vorzufordern, 'als welche ich als Zeugen aufführe, und abzuhören bitte. 

N. N. 

Nro. 4» An 
Ein N. N. Niederlandgericht 

von 
dem Gute N. N. 

pflichtmaßiger Bericht. 
Ein Laufling N. N. welcher sich, als auf dem Gute N« N. erbgehö-

rig auögiebt, ist bey meinem Bauern N. N. ohne Schein gefunden wor­
den. Ich übersende also hiebey den Läufling und den Hehler, damit Ein 
Niederlandgericht mit beyden nach den Verordnungen verfahren könne. 

N. N. 
Anmerk. Manche werden vielleicht glauben, daß ein solcher Bericht mit­

zusenden unnöchig sey, denn Lauflinge werden gemeiniglich, ohne alle Anzei­
ge an die Gerichte gesandt, welches doch aber der Ordnung nnd Schub 
digkeit nach, nicht geschehen sollte. 

Nro. 5. An 
die Herren Gutsbesitzer 

auf 
der Straße nach N. N. 

Die Herren Gutsbesitzer werden beyfügenden Laufling N. N. (oder 
freyen unverpoßten Menschen oder Rekruten oder Soldat-n) von Hof zu Hof 
bis nach N. N.^ tranöportiren, und an das dasige Niederlandgericht, den 

Ver-
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Verordnungen gemäß, abgeben lassen. Ueber die geschehene Ablieferung 
wird um eine Bescheinigung gebeten. N. N. den 

N. N. 

Nro. 6. An 
Ein N. N. Niederlandgericht 

von 
dem Gute N. N. 

gehorsamste Anzeige. 
Hiebey sistire ich meinen seit Wochen (oder Monaten, oder Jahren) 

entlaufen gewesenen Erbkerl N. N. der seiner Aussage nach sich (nun wird 
hingeschrieben, wo er sich aller Orten, und wie lange bey einem jeden auf« 
gehalten hat) ausgehalten hat. Ich bitte gehorsamst, die angeschuldigten 
Hehler vorzufordern, solche mit dem gewesenen Läufiing zu konfrontiren, und 
zugleich zu untersuchen, ob die Höfe oder die Disponenten nicht auch von 
seiner Hehlunq etwas wissen. Die Bauern und alle Hehler bitte ich her­
nach zum Beyspiel für andere nach den Gesetzen zu bestrafen. Mir aber 
eine Abschrift vom Verhöre zukommen und meinen entwanigen Regreß, we­
gen entmißtcr Arbeitstage offen zu lassen. 

N. N. 

Nro. 7. An 
Ein N. N. Niederlandgericht 

von 
dem Gute N. N. 

Anzeige und Bewahrung. 

Zum Traneport eines mir von dem Gute N. N. zugesandten LauflingS 
N. N. erb von N. N. habe ich die Bauern N. N. mitgegeben, welche aber 
dt« Laufimg entlaufen lassen. Da nun der Hof an diesim Vorfalle ganz 
unschuldig ist, so stelle ich hiebey besagte Bauern, bitte selbige zu verhören, 

und 



und wenn sie es verdienen, zu bestrafen, den Hof aber von aller jetzigen und 
künftigen Verantwortung frey zu sprechen, und darüber gewogemlich einen 
Bescheid zu ertheilen. 

N. N. 

Nro« x. An > 

Ein N. N. Niederlandgericht 
von 

dem Gute N. N. 

Bericht. 
Da ich gestern Abend einen Läufling N. N-, der mir von dem Gute 

N. N. zum weitern Transport zugesandt worden, und dem Gute N. N. erb 
ist, an das Gut N« N. sandte, so hat der dasige Disponent meine Leute 
nicht nur lange warten lassen, und den Laufling nicht gleich entgegen ge­
nommen, sondern auch über die richtige Ablieferung desselben keinen Schein 
gegeben. Ich bitte also gehorsamst, den Disponenten von dem Gute N. N. 
bey S:rafe dazu anzuhalten, und ihm zu befehlen, daß er künftig meine 
Leute in solchen Fällen nicht mehr so lange aufhalte, noch weniger ohne ei« 

uen Empfangsschein abfertige. 
N. R. 

Nro. 9. An 
Ein N. N. Niederlandgericht 

von 
dem Gute N. N. 

Bericht. 

Gestern wurde mir von dem GuteN. N. ein Lanfling N. N. zuge« 
sandt, um solchen von Hof zu.Hof weiter nach N. N. zu senden. Da nu» 
dieses ein ganz unrechter Gang ist, und ich nicht nöthig habe, auf dieser Tour 
einen Laufling zu transportiren, so habe ich selbigen nach der Verordnung 

vom 
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vom 2isten December 1765 doch angenommen, bescheiniget und weiter trän? 
sportiret; nun aber zeige ich solches an, bitte gehorsamst, dieses dem Gute 
N. N. ftn die Zukunft zu untersagen, und nach der angeführten Verord-
nung mir die gehörige Satisfakzion zukommen zu lassen, daß nemlich das 
Gut N. N. meiner Bauerwache den gemachten Transport mit . . . . . 
bezahle. N. N. 

Nro. ic>. An 

Ein N. N. Niederlandgericht 
des 

Gutes N. N. 

Bewahrungssupplike wegen eines entlaufe­
nen Kerls (Weibes) N. N. 

Mein Erbkerl Namens N. N. unter dem Gute N. N. erb, ist mir 
entlaufen. Einem Niederlandgerichte zeige ich solches hiemit verordnungs-
maßig an. Bewahre an diesem Kerl aufs fcyerlichste mein Erbrecht, und 
bitte gehorsamst ihn gehörig publiziren zu lassen. Gedachter N. N. ist 

Jahre alt, von .... . Statur, hat .... Augen, .... Augenbrau­
nen, ein ... . Gesicht, .... Haare, war gekleidet .... 

N. N. 

Zweeter Abschnitt, 
Von andern unverpaßten Leuten. 

v?chon im vorhergehenden Abschnitte ist gezeigt worden, daß auch 
außer den Erbbauern keine andere paßlose Leute sollen geduldet und gelitten 
werden. Selbige müssen eben so, wie die Erbbauern ergriffen, und an das 

M Nie-
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Niederlandgericht mit einer Anzeige abgeliefert werden. Auch selbst auswar» 

tige Passe sind im Lande nicht zureichend, weil sie bey Gerichte in der er« 
sten Grenzstadt gegen einheimische umgewechselt werden sollen. Sie geben 
Anlaß zum Argwohn, daß der Inhaber sich entweder aus irgend einer ver­

dächtigen Ursache ins Land über die Grenze geschlichen, oder den Paß einem 
andern entwendet habe. 

§. i. Einheimische freye und freygelassene Leute können ihren Freyschein 
nicht als einen Poß betrachten, und sich mit selbigem in einen fremden Kreis 
begeben. Dergleichen Leute müssen außer ihrem Freybriefe, noch mit einem 

gerichtlichen Paß aus der Ursache versehen seyn, um durch selbigen darthun 
zu können, daß sie die Kopfsteuer an dem Orte, wo sie angeschrieben sind, 
bezahlt haben, indem sie eher keinen Paß bekommen, bis sie bewiesen, daß 
sie die Kopfsteuer berichtiget haben. Wenn sie nun keinen Paß haben, so 
machen sie sich wenigstens verdächtig, die Kopfsteuer schuldig geblieben zk 
seyn, sie sind daher um so mehr dem Gerichte anzuzeigen, weil sonst solche 
Güter, auf welchen freye Leute zur Kopfsteuer angeschrieben sind, die sich aber 
heimlich davon gemacht, unschuldig leiden, indem sie für die Entrichtung 
der ganzen Kopfsteuersumme haften müssen, wie solches in der Ukase «om-
i?ten November 1.78z vorgeschrieben, und worüber auch noch im nachfol­
genden vierten Abschnitte von den Pässen des mehreren nachzusehen ist. 

§. 2« Nach eben dieser Eines dirigirenden Senats Ukase sollen über 

Ausländer, die eigentlich kein Gewerbe haken, sich herum treiben, Unruhen 
anstiften und dergleichen unerlaubte lüderliche Handlungen begehen, über die 
Grenze gebracht werden. 

§. z. Pohlen und Litthauer müssen, wenn sie keine Passe haben, gleich­
falls dem Gerichte angezeigt werden, welches alsdenn zu untersuchen hat, 
ob solche, und unter welchen Bedingungen, im Lande zu dulden sind oder 

nicht» 

§. 4. So 



§. 4. So müssen such keine Bediente, und alle Arten von freyen Leu« 

ten ohne gehörige Passe und Ablassungöscheine von dem Orte, wo sie vorher 

gedient haben, angenommen werden, indem auf die Annahme eines Be» » 

dienten ohne Ablassungsschein von der vorigen Herrschaft, die Strafe von 20 

Rthl. gesetzt ist, nach Land. Ord. S. Z4. 

§. 5. Alle Sachen, welche kurlandische Läuflinge betreffen, gehören ge« 

rade vor die Statthalterschaftsregierung, nach Inhalt der zwischen dem rus. 

sisch-kayserlichen Hofe und dem Herzoge, und den Standen von Kurland 

und Semgallen geschlossenen Konvention vom Aten Marz 178z, und dem 

sich darauf beziehenden Befehl einer rigischen Statthalterschaftöregierung ovm 

i6ten April 1784, auch soll in solchen Sachen die Entrichtung der Gebühr 

oder einiger Kosten, bey Strafe der Kassation, von den Kanzleybedienten nicht 

gefodert werden. 

Etwanige Formulare zum Transport solcher unverpaßten Leute sind bey 
dem vorhergehenden Abschnitt zu finden. 

Anmerk. Es ist in diesem Abschnitt gezeigt worden, daß man keine frem­

de Bedienten ohne einen Entlassungsschein von der vorigen Herrschaft an, 

nehmen dürfe. Nun kann es sich aber treffen, daß die vorige Herrschaft 

aus bloßen Eigensinn oder doch aus ganz unecheblichen Ursachen einem sol­

chen Menschen den gehörigen Schein vorenthielte. In solchem Falle wür­

de ein solcher Mensch unschuldiger Weise ohne Dienst verbleiben, daher ist 

ein solcher wohl auch in Diensten anzunehmen, allein man muß ohne An­

stand so verfahren, als in der vierten Abcheilung im siebenten Abschnitt 

von den Domestiken angezeigt worden. 

M 2 Drit-
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Dritter Abschnitt, 

Vom Verkauf oder Entführung fremder 
Erbleute. 

fremde Erbbauern nicht gehchle! und sortgeschast werden dür< 

fen, weil sie ein fremdes Eigenthum sind; so dürfen sie noch weit weniger 

entführt, und hernach verkauft oder als Rekruten abgegeben werden, eine 

solche That ist unter die großen Diebereyen und als ein Raub anzusehen, 

daher auch bey schwerer Strafe verboten. 

Wenn jemand einen fremden Kerl verführt, ihn verpfändet oder zum 

Rekruten abgiebt, als wäre er sein Leibeigener, so soll ein solcher Kerl, 

wenn er auch wirklich schon in Diensten wäre, dennoch seinen wahren Erb« 

Herrn zurückgegeben, von dem Verkäufer aber nicht allein der Kaufjchilling 

eingetrieben und dem Betrogenen zugestellt, sondern der Verkäufer soll auch 

mit der Knute bestraft werden, und dem Erbherrn, dessen Kerl er diebi« 

scher Weife entwandt, für ein jedes Jahr, daß er ihn entberen müssen, 200 

Rubel zahlen, falls es aber eine Weibsperson wäre, nur ioc> Rubel, und 

dieselbe Strafe leiden. Wenn der diebischer Weife entwendete Mensch schon 

Rekrut gewesen, so muß der Verbrecher überdem noch in dessen Stelle ei­

nen andern Rekruten schaffen. Dergleichen Sachen nehmen zwar ihren An« 

fang bey den Polizeygerichten, gelangen aber zur speziellen Erörterung an 

die Justizbehörden, woselbst auf die Umstände und Beschaffenheit der Sa» 

chen gesehen, und darnach geurtheilt wird, und deren weitere Erörterung 

denn hier auch nicht hergehört. 

Vier-



Vierter Abschnitt, 
Von den Pässen und deren Ertheilung. 

uö den vorhergehenden Abschnitten folgt, daß es sehr nöthig ist, 

von den Erfordernissen eines ordentlichen gesetzlichen Passes eine richtige Kennt« 

niß zu haben, und wenn und wo es nöthig ist, sich oder seine Leute mit 

einem Posse zu versehen» Nach der Verordnung der rigischen Statthalter» 

fchaftsregierung vom 2 asten Marz 1787, die sich auf die allerhöchste Jmä-

noiukafe vom ivten Marz 1781, und Eines dirigirenden SenatSukafe vom 

i7ten November 178z gründet, muß folgendes beobachtet werden. 

1« Freye Leute, welche unter Landgüter zur Kopfsteuer angeschrieben 

sind, können sich in demselben Kreise wohl ohne Schein und Poß aufhal­

ten, falls sie aber in einen andern Kreis, oder in ein anderes Gouvernement 

gehen wollen, müssen sie von dem Gute, woselbst sie zur Kopfsteuer ange« 

schrieben sind, einen Schein über die Abtragung der Kopfsteuer nehmen, und 

solchen bey dem Niederlandgerichte ihres Kreises beybringen. Wollen sie nun 

in demselben Gouvernement bleiben, fa wird die Richtigkeit des Scheines 

attestiret, wollen sie sich aber in ein anderes Gouvernement begeben, so 

wird der Hofsschein im Gericht behalten, und dafür ein ordentlicher gericht­

licher Poß nach der Vorschrift ertheilet. Ohne einen solchen Schein über 

die Abtragung der Kopfsteuer dürfen sich freye Leute von dem Orte, woselbst 

sie zur Kopfsteuer angeschrieben sind, gar nicht entfernen, nach der Senats« 

ukase vom 2osten April 1784« 

Anmerk. Länger als auf drey Jahre kann ein solcher Paß nicht ertheilet 
werden, und dieses gilt sogar bey den Bürgern in den Städten, wenn 

sie aus dem Stadtmayistrat Pässe nehmen, bey welchem sie aber auch erst 
einen Schein vom Stadtrathe über die Berichtigung der Abgaben an die 

hohe Krone beybringen müssen. 

M  z  § . 2 .  W e n n  
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§. 2. Wenn Ecbbauern durch ihre Herrschaft von ihrer Erbftctle abge. 

lassen werden, und sie in demselben Kreise bleiben wollen, so ist ein bloßer 

Schein vom Hofe oder ihrer Erbherrschaft hinlänglich, doch muß in solchem 

auch die Zeit, auf wie lange er ertheilet worden, bemerkt seyn. Ebend. 

H. z. Will ein solcher Erbbauer aber in einen andern Kreiß, oder gar 

in ein anderes Gouvernement gehen, so muß er, wie die zur Kopfsteuer an­

geschriebenen freyen Leute, sich mit einem vom Hofe oder feiner Erbherr« 

fchaft erhaltenen Erlaubnißschein bey dem Niederlandgerichte seines Kreises 

melden, und laßt, wenn er in demselben Gouvernement bleiben will, die 

Richtigkeit des Scheins bloß gerichtlich attcstiren, falls er sich aber in ande­

re Gouvernements begeben will, muß er auf diesen Erlaubnißschein einen 

Paß aus dem Gerichte nehmen. Ebend. , 

§. 4. Alle diese Erlaubnißscheine müssen ganz bestimmt das, Alter und 

die Beschreibung der Person des Inhabers enthalten, und können auch nicht 

aus länger, als höchstens drey Jahre ertheilt werden. Ebend. 

§. 5. Bauern von publiken Gütern müssen eben solche Erlaubnißschef-

ne von ihren Erbstetten haben, nur sie melden sich damit nicht beym Nie« 

derlandgericht, sondern bey dem Kreiskommissariat ihres Kreises. Ebend. 

§. 6. Für alle NahrungS-Passe muß bey Gericht die Pofchttn bezahlt wer­

den, und zwar für einen Paß auf ein Jahr, ein Rubel, aitf zwey Jahre, 

drey Rubel, und auf drey Jahre, fünf Rubel, nach Eines dirigirenden Se­
natSukafe vom zosten Juny 1794. 

§. 7. Nach Kurland über die Grenze sollen Erbherrn ohne erhebliche 

Ursache ihren Erbbauern keine Erlaubnißscheine ertheilen. Wenn es aber 

doch nöthig ist, solche Leute nach Kurland zu schicken, so soll man dazu zu-

verlaßige uüd treue Leute nehmen, die in Gesellschaft gehen, und einer auf 

den andern sehen. Solchen Leuten giebt der Erbherr Scheine unter seiner 

Unterschrift und seinem Siegel, in welchem bestimmt ausgedrückt seyn muß, 

daß der Schein zur freyen Reise nach Kurland ist. Wenn nun ein Erb-

Herr 
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Herr oder Gutsbesitzer dergleichen Scheine an untreue und lüderliche Leute 

ertheilen würde, so würde derselbe auch hernach dafür aufkommen müssen, 

wenn dergleichen lüderliche Leute Mißbrauch von den Scheinen machen, oder 

Unterschleif wider die Zolleinrichtung treiben würden. Ebendaselbst. 

§. 8 Wenn also jemand aus einem fremden Gouvernement ohne Paß, 

und aus einem fremden Kreise ohne vom Gericht attestirten Schein sich fe-

hen läßt, so ist derselbe den Verordnungen gemäß, akS ein unverpaßter Mensch 

zu behandeln, so wie auch die Passe, die auf länger als drey Jahre ertheilt, 

oder auch auf ganze Familien gegeben sind, nach dem Eingangsgedachten 

Patent keinen Glauben haben sollen. Ebend. 

H. 9. Päsie für Ausländer, Edelleute und dergleichen, wie auch Passe 

auf Postpferde werden im Lande von der Statthalterschaftsregierung und auch 

den Stadt- und Landpolizeybehörden ertheilet; allein Pässe über die Grenze 

werden bey der Statthalterschafksregierung' ausgenommen oder verwechselt. 

H. iv. Ohne Paß soll niemand über die Grenze gelassen werden, und 

die an der Düna wohnenden Bauern sollen Niemand,, der nicht mit einem 

Paß versehen ist, noch einige Waaren, durchaus aber keine Soldaten über 

die Düna fetzen, auch ihre Böte nahe bey ihren Wohnungen halten, damit 

selbige nicht heimlich, fortgenommen werden können, nach dem Patent vom 

8ten August^56. 

Jetzt folgen einige Formulare, in welcher Art ungefähr die Erlaubniß-

scheine zu ertheilen und abzufassen sind. 

Nro. 1. Kopfsteuerquitung für ehien freyen oder freygelassenen 

Menschen. 

Vorzeiger dieses, der freye deutsche (oder freygelassene) Mensch, Na­

mens N. N., welcher auf untenbenanntem Gute zur Kopfsteuer angeschrie­

ben ist, will nach N. N. auf ein (zwey oder drey) Jahr verreifen. Da 

er nun für diese Zeit*) seine Kopfsteuer hier auf dem Gute N. N. abgetra-

gen, 
*) Oder für die ganze RevisionS-Zeit.. 
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gen, und ich also wider diese Reise nichts einzuwenden habe, so ertheile ich 

ihm darüber diesen Schein unter meinem Siegel und Unterschrift. Auf 

dem Gute N. N. den 

(1.8.) N. N. 

Erbherr oder Arrendator oder Disponent. 

Nro. s. Erlaubnißschem für einen Erbbauern in demselben Kreist. 

Vorzeiger dieses N. N. auf dem hiesigen Gute N. N. erb, im N. N» 

Kreise, und N. N. Kirchspiel, hat von mir auf ein Jahr a die Er­

laubniß erhalten, sich in diesem N. N. Kreise, in welcher Gegend er will, 

aufzuhalten, Dienste zu suchen, und auch auf Arbeit zu gehen. Nach Ver­

lauf dieser Frist aber muß er sich hier melden, oder er ist als ein Laufling 

anzusehen und zu behandeln. N. N. den 

(I..8.) N. N. 

Erbherr. 

Nro. z. Ein Schein, mittelst welchem einem Erbbauern die Erlaubniß 

ertheilt wird, in einem andern Kreise desselben Gouvernements, 

oder in einem andern Gouvernement in Dienst zu gehen, und 

sich aufzuhalten. 

Vorzeiger dieses, Namens N. N., erb auf dem privaten (oder publi­

ken) Gute N. N-, im N. N. Kreise, und N. N. Kirchspiel von 

S'-'u- KU "°" ^5-' S« jbr-un-j A--'"- KlÄ-j H°"-, 

Jahre alt, ist von mir auf Jahre (oder Monate) nemlich bis zum (hier 

kömmt, wie lange er abgelassen) abgelassen worden, um in diesem Gouver­

nement (oder Kreise, oder im ganzen rußischen Reiche) sein Brod auf eine 

ehrliche Art, wie er will, zu suchen, und zu verdienen. Es stehet daher 

jedermann in diesem Gouvernement, als wohin er abgelassen worden, frey, 
den« 



denselben bis zu dem angezeigten Termin in Arbeit und Dienste zu neh­

men. N. N. den 

(I..8.) N. N. 

'Erbherr. 

Anmerk. I. Mit einem solchen Schein muß sich der Inhaber gemäß dem 
z. 9. dieses Abschnitts bey dem Niedcrlandgericht melden. 

Anmerk. 2. Wenn Jemand falsche Pässe anfertiget, so muß derselbe an die 

Niederlandgerichte abgeliefert werden. Ein solcher aber macht sich nicht nur 
des Verbrechens, einen andern durchgeholfen zu haben, schuldig; sondern 

wird auch, nach Beschaffenheit der Umstände, als ein Kriminalverbrecher 

behandelt. 

F ü n f t e r  A b s c h n i t t ,  
Von den Bauerehen. 

Obgleich der hiesige Bauer seinem Herr» erblich zuzehör«, so ist ihn, 

doch erlaubt, nach seiner Neigung und seinem Willen zu heyrathen. 

§. i. Wenn ein Bauer aus einem andern Gebiete eine Erbmagd Hey. 

rathen will, und sowohl die Magd als deren Aeltern die Einwilligung da­

zu geben, so darf die Erbherrschaft der Magd, solche ohne gründliche und 

erhebliche Ursachen dem Freyer nicht verweigern, sondern sie muß ihr eine» 

Schein zum Aufbot ertheilen, nach dem Patent des Generalgouvernements 

vom 8ten August 173z und zosten März 1756. 

§. 2. Nach eben diesen Patenten darf auch der Prediger ohne Wissen 

und ohne Schein von der Erbherrschaft, oder dessen, der in ihrem Namen 

das Gut besitzet, keine Erbleute aufbieten und proklamiren, noch weniger ehe-

lich verbinden. 
N §. Z. Ehe-
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Ehemals verlangten die Gutsbesitzer, wenn ihre Erbmagde in 

ein ander Gebiet verheyrathet werden sollten, von selbigen ein gewisses Geld, 

das man Mardergeld nannte, welches eigentlich die Bezahlung für die Müz-

zenbreme der Braut war, und daher das Mardergeld genannt wurde» Aber 

nach der Verordnung vom 6ten Oktober 1697, ^and. Ordn. S. 687- ist es 

verboten, solches Geld zu nehmen, und die es dennoch thun, sollen mit will-

kührlicher Strafe angesehen werden. > 

§. 4» In dem Befehl der regischen StatthalterfchaftSregierung vom 

7^en Novbr» 1791, welcher sich auf unterschiedliche vorhergehende bezieht, 

ist vorgeschrieben und verordnet, daß derjenige Erbherr, Gutsbesitzer oder 

Disponent in dieser Statthalterschaft; welcher seiner E'bmagd keinen Trau« 

s c h e i n  e r t h e i l e t ,  o d e r  v o n  i h r  u n t e r  i r g e n d  e i n e m  V e r w ä n ­
de Geschenke erpreßt, hundert Rubel Strafe zum Besten des Ko« 

legiums der aligemeinen Fürsorge erlegen, und alles Erpreßte wiedererstat« 

ten soll, wozu ihn das Niederlandgericht auf erhaltene Anzeige des Kirch­

spielpastoren anzuhalten hat» 

Anmerk. 1. In solchen Fällen, als ein ohn alle» Grund verweigerten Trau­

scheins, welches der Kirchspielsprediger dem Gericht anzuzeigen hat, wäre denn 

auch das Niederlandgericht dasjenige Forum, welches darauf zu sehen hatte; 

allein auch nur blos in solchen Fällen, indem sonst überhaupt dergleichen, wie 

alle Ehesachen vor die Konsistorien und Justizbehörden gehören. 

Anmerk. 2» Cs giebt auch Fälle, daß freye Leute Erbwägde heprathen wol­
len, und die Erbherrn den Trauschein verweigern, und erst von dem freyen 

Menschen für die Erbmagd einen Ersatz verlangen. Hier kömmt es nun öf­
ters auf die übrigen Umstände an, und die Entscheidung der Hrage, ob der 

Erbherr seine Erbmagd dem freyen Menschen ohne Ersatz geben soll, oder nicht 5 
gehört nicht für das Niederlandgericht; sondern kömmt der Justizbehörde zu, 

wenigstens kann ein solcher Fall nicht nach der im 5 ten §. allegirten Verord­

nung vom ?ten November 1791 abgemacht werden , weil solche sich nur auf 

tzrbbauern bezieht» 

Nun 
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Nun folgen einige Formulare. 

Nro i. Trauschein für einen Kerl. 

Da Vorzeiger dieses, der hiesige Erbkerl N. N. sich mit der N. N. 

von dem Gute N. N. verheyralhen will, so gebe ich ihm hiezu den erfor« 

derlichen Erlaubnißfchein. N. N. den N N. 

Nro. s, Trauschein für eine Magd oder Weib^ 

Da der Bauer N. N. von dem Gute N. N. die hiesige Erbmagd 

(oder Wittwe) N. N. heyrathen will, so gebe ich, da die Braut ihre Ein« 

willigung zu dieser Ehe gegeben, diesen Trauschein an gedachte N. N. da­

mit sich selbige bey dem Herrn Pastoren dieses Kirchspiels melden, und mit 

gedachtem N. N. aufbieten und kopuliren lassen könne. N. N. den 

N. N. 

Sechster Abschnitt, 
Von den Bauerhochzeiten. 

^)en Erbherrn zum Besten, und damit die Bauern sich durch un­

nöthigen Aufwand und überflüßiLe Ausgaben bey Gelegenheit ihrer Zier­

lichkeiten nicht ruiniren, und dadurch zugleich und vorzüglich dem Interesse 

ihrer Herrschaft schaden, sind sie in Ansehung ihrer Hochzeiten, was die Art 
des Aufwandes bey selbigen anbetrlsk, eingeschränkt. 

h. I. Solche sotten nicht über zwey Tage dauern, nach der Landesord­

nung S. 29. und dem Generalgouvermentlichen Patent vom 6ten Novem­

ber 1762. 

Na Alle 
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2. Alle Verschwendung soll eingestellt werden, keine Geschenke sol­

len die Brautleute von den Gästen annehmen, und wenn sie solches thun, 

nach dem Pakente vom 6ten November 1762 mir vier paar Ruthen bestraft 

werden. 

Amnerk. Es versteht sich von selbst, daß hierunter nicht Geschenke von der 
Herrschaft oher solchett Personen, die nicht Bauern sind, verstanden wer­
den. 

H. z. Nach der Verordnung vom 4ten Marz 1697. Land. Ord. S. 

672 sollen nicht mehr als zwölf Paare Hochzeitögaste gebeten werden, wor« 

unter die Verwandten der Braut und des Bräutigams mitgerechnet sind. 

Anmerk« Wobey auch der Fall auszunehmen ist, weml die Herrschaft etwa 
selbst eine größere Hochzeit ausrichtet, wie es sich sehr oft, besonders wenn 
Hoftsleme verheyrathet werden, zuträgt. . 

4. Bier sollen nur vier Tonnen, und Brandwein nur vier Stoof 

aus der Brautleute eigenen Mitteln hergegeben werden, und die Gaste sol­

len sich nicht unterstehen, mehr herbeyzuschassen oder zuzuführen, und wer dar-

wider handelt, soll bestraft, das überfiüßige Getränke aber konfiözirt werden, 

halb zum Besten des Angebers, und halb zum Besten der Kirchspielskirche, 

nach ebenderselben Verordnung L. O. S. 672. 

§ .5 .  Sons ten  war  auch  bey  so lchen  Bauerhochze i ten  das  Sch ießen  sehr  

gebrauchlich, da aber dadurch manche Feuersbrunst entstand, und andere Un-

glücksfalle erfolgten, so ist solches ganzlich verboten, und nach dem Patent der 

StatthalterscbaftSregierung vom i6ten December 1791 soll derjenige, sowohl 

welcher schießet^ als auch der Ausrichter der Hochzeit, der es zulaßt, mit 

fünf Paar Ruthen, bey wiederholtem Vergehen aber mit zehn Paar Ruthen 

bestraft, und das Gewehr weggenommen werde»» 

Sie-
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Siebenter Abschnitt, 

Von den Gerechtsamen und Pflichten der 
Kauern. 

-Obgleich der hiesige Bauer gänzlich seinem Herrn 'erb und eigen 

zugehört; so sind dessen Pflichten gegen seinen Erbherrn, in Ansehung dessen, 

was er seinem Herrn zu prästiren und zu leisten hat; dennoch nicht der Will-

kühr seiner Erbherrschaft; sondern bloß den Gesehen und Verordnungen un-

terworfen; so wie man auch nicht ohne Einschränkung sagen kann, daß er 

seinem Herrn mit all seinem Haabe und Gut zugehöre; sondern er hat oder 

kann wenigstens auch fein eignes Vermögen haben, welches er als sein wah­

res Eigenthum betrachtet, und ihm von Niemanden, auch nicht von seinem 
Erbherrn ohne gesetzlichen Grund genommen werden kann. 

§. i. Ans speziellen allerhöchsten Befehl hat ein dirigirender Senat un-

term 9ten August 1771 befohlen, daß keine Leute ohne Ländereyen unterm 

Hammerschlag, unter Verwarnung der Ahndung, verkauft werden sollen. Die­

se Ukase ist in deutscher Sprache mittelst gedruckten Befehls Er. rigischen 

Stalthalterfchaftsregierung vom i6ten Februar 1789. auch in diesem Gou­

vernement zur Nachachtung bekannt gemacht worden, mit der Erinnerung, 

daß sämmtliche Güterbesitzer zur Erreichung solcher allerhöchsten Absicht nicht 

minder bey dem Privatverkaufe ihrer Erbleute die gehörige Mäßigung und 

Menschenliebe beobachten werden. 

§. 2. Ein jeder Gutsbesitzer muß feine Erbbauern zur Zeit des Man­

gels mit dem nöthigen Korn unterstützen, und solches auf Wiedergabe vors 

schießen. Patent vom sten Januar 1772, und Landtagsabschluß vom -4sten 

März 1792, 

§. z. Wenn 
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§. z. Wenn ein Bauer seinem Herrn nichts an Arbeit, Gerechtigkeit 

und Vorstreckung schuldig ist, so sollen ihm seine Pferde, Vieh, Geld, Ge­

treide, alles was er erwirbt, und ihm durch Erbschaft zufällt, eigenthüm­

lich zugehören, nach der Publikation vom i2ten April 1765, und gemäß 

Landtagsabschluß. 

§. 4. Mit allem diesem kann der Bauer schalten, wie er will, verkau-

fen, und nach der Stadt bringen, nur wegen der Pferde und des Viehs 

muß er dem Hofe anzeigen, wenn er einiges verkaufen will, damit er nicht 

etwan den Anspann veräußere, und das Gesinde ruinire, nach derselben Pu­

blikation und dem Patent vom riten Januar 1766, und wenn dieses nicht 

ist, so erhält er auf seine Bitte vom Herrn einen Schein zum Verkauf der 

Pferde ober des Viehes. 

§. 5. Wenn aber ein Erbherr ein Gesinde errichtet, so sind die Stücke 

und Sachen, die er zur Errichtung des Gesindes dem neuen Wirth hingiebt, 

nicht des WirthS, sondern des Herrn Eigenthum, eö wäre denn, daß der 

Wirth solches vom Herrn an sich kaufen würde, Publikation vom 12. April 

§. 6. Die einmal festgesetzte Gerechtigkeit und Abgaben der Bauern 

dürfen die Herren nicht erhöhen, wohl aber können sie eine GerechtigkeitS-

persele gegen die andere vertauschen, doch muß der Bauer dabey keinen Scha­

d e n  l e i d e n ,  u n d  ü b e r d e m  s o l c h e s  m i t  d e r  B a u e r n  g u t e m  W i l l e n  
geschehen, ebendaselbst. 

H. 7. Sollen die Bauern über die einmal festgesetzte Arbeit nicht zu 

mehrerer gezwungen werden, und wenn ja noch einige Arbeit unumgänglich 

nöthig ist, so müssen selbige die Herren den Bauern durch Entlassung von 

der Gerechtigkeit, oder auch auf andere Art vergüten, doch muß eine solche 

extraordinaire Arbeit nicht zur Saat-, und anderer schweren Arbeitszeit ge­

fordert werden, ebendas. 

§. Z. Wenn die Bauern über die einmal festgesetzte Arbeit und Abga» 

ben 
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bcn angehalten werden, stehet ihnen frey, darüber bey dem Niederlande-

richt Beschwerde zu führen, doch muß jeder Bauer, ehe er klagen gehet, 

erstlich dasjenige thun, was ihm der Herr befohlen, auch soll er keinen Ad-

vokaten oder andere Vorsprecher mit sich nehmen. Ebend. 

§. 9. Wenn auch die Bauern klagen kommen, soll ein jeder für sich 

ftine Beschwerde anbringen, keineswegeS aber sollen sie sich zusammenrottis 

ren, und wenn ein ganzes Gebiet zu klagen hatte, so cküssen etwa nur zwey 

kommen, und die Rechtsfinder mit sich haben, die übrigen müssen zu Hau» 

se bleiben, bis sie gefodert werden. Ebendas. 

§. ro. Wenn ein Bauer unnütz über feinen Herrn klaget, soll er da6 

erstemal ic> Paar, das zweytemal 2O Paar Ruthen erhalten, und das drit­

temal ein Iahe zur VestungSarbeit abgegeben werden. Ebendas«. 

§. i l. Nach dem auf den Landtagsabschluß von 1765 und der Publi­

kation des Generalgouvernements vom k2ten April 1765, sich gründenden 

Befehl der rigifchen Statthalterschaftsregierung vom igten Septbr. i?84, 

soll das Niederlandgericht bey allen Bauerklagen wegen erhöhter Arbeit oder 

Gerechtigkeit und deren Untersuchung von dem Herrn eine beglaubte Abschrift 

von den nach MaaSgabe vorerwähnten^andragsabschlusses bey der Ritterschaft 

eingereichten Aufgabe von den Prästandis fordern, und hiernach die Klagen 

abstellen. Wenn solche Klagen aber von Wichtigkeit sind, oder wenn zu. 

widerholtenmalen von den Bauern über ihren H^rrn Klage gesühret worden, 

soll das Niederlandgericht solches ungesäumt der Statthalterschaftsregierung 

unterlegen. 

§. 12. Obgleich eknem jeden Herrn frey stehet, das Hausrecht als Erb­
herr und Hausvater gegen seine Bauern auszuüben, und eine billigmäßige 
Züchtigung zu gebrauchen, so sol l  dabey doch christ l iche Bescheiden­
heit beobachtet werden. L. Ordn. S. 58. §. n. 

§» iz. Die Bauern sollen auch frühzeitig von der Arbeit entlassen, 
und durch Verschickung mit Fuhren am Sonnabend nicht gehindert werden, 

die 
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die Sonn- und Bettage gehörig zu feyern, so wie auch bey andern Kirchen« 

festen und Feyertagen, S. 8 und 9 L. O. 

H. 14. Bauern, und besonders auf publike Gütern, dürfen an keine an« 

dere ihre Heuschläge ^ Aecker, Buschländer bey 10 Paar Ruthen Strafe ver­

tauschen, vermiethen, oder verleyhen, nach dem Patent vom zten Oktober 

1778. 

§. 15. Heuschläge darf der Bauer an Niemand vermiethen, bey Ru­

then und Konfiskationsstrafe, nach dem Patent vom zten Septbr. 176.?. 

Anmerk., Alle in diesem Abschnitt vorkommenden Publikationen, welche die 
Bauergerechtsame sichern, sind auf Landtagsahschlüsse gegründet. 

Achter Abschnitt, 
Von den Bauerschulden. 

^6 trist sich sehr oft, daß Bauern wegen Schulden verklagt werden, 

und noch öfter, daß die Kläger nichts bekommen, weil der Bauer nichts hat, 

oder doch seinem Herrn schuldig ist» Es ist daher am besten, einem Bauern 

nichts zu borgen, und oft werden die Bauern auch nur dadurch verleitet, 

lüderlich zu werden. Folgende Punkte sind wegen der Bauerschulden festge« 

setzt und zu beobachten. 

H. 1. Kein Bauer soll, bey schwerer Strafe eigenmächtiger Weife, oder 

gar mit Schlägen von seinem Kreditor zur Bezahlung gezwungen, sondern 

wenn er nicht zahlen will., ordentlich bey seinem Gerichte belanget werden, 

Patent vom uten Januar 1766» 

Anmerk. Ist die Forderung nicht über 20 Rubel, so geschiehet es bep dem 
Polizeygerichr, ist sie aber größer, so sollte der Kronsbauer wohl bey der Nie­
derrechtspflege, und der Privatbauep bep dem Kreisgericht verklagt werden: 

allein 
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allein nach eben dem Patent sollen solche Sachen ohne alle Verzögerung und 

Entgeld abgemacht werden, daher auch wohl beynahe alle solche Bauerschuld-

forderungssachen bep dem Niederlandgericht anhängig gemacht und beendigt 
werden. 

§. 2. Solche Sachen, die aus Vorstreckungen an Getreide und Korn 

herrühren, darf der Bauer, wenn ihm ohne Erlaubniß seines Erbherrn ge­

liehen worden, nicht wiederbezahlen. Wie solches im Abschnitt von dem 

Kornanöleihen und auf Bath geben zu finden ist. Siehe Abschnitt 9. §. 2. 

§. z. Da der Bauer nach dem vorhinerwähnten Patent vom 11 ten 

Januar 1766, wie auch nach dem Landtagöabschluß vom i2ten April 1765, 

wenn er dem Erbherrn die Prästanda erlegt, mit demjenigen Theil seiner 

Gefälle, so er zum Verkauf übrig hat, frey difponiren, sejbige zur Stadt 

führen, und verkaufen kann, an wen er will; so kann auch ein solcher 

befriedigter Erbherr dawider nichts haben, wenn sein Bauer gezwungen wird, 

aus dem ihm übrig gebliebenen Vermögen feine rechtlichen Gläubiger zu be« 

friedigen. 
Anmerk. Es versteht sich, daß es dabey dem Erbherrn unbenommen ist, sei« 

nen Bauern zu vertreten, und darauf zu sehen, daß er nicht etwa von seinem 

Kreditor betrogen werde. Siehe §. 6. 

§. 4. Kein Bauer kann gezwungen werden, seine Schuld mit seinen 

Produkten zu bezahlen, sondern wenn er solche seinem Kreditor nicht ver­

kaufen will, sieht es ihm frey, mit Geld zu bezahlen, falls er aber mit sei­

nen Produkten bezahlen will, müssen solche nach dem Marktpreis berechnet 
werden. Ebendas. 

§. 5» Der Bauer kann nur angehalten werden, solche Schulden zu 

bezahlen, die er selbst gemacht, für welche er kavirt, welche er geerbt und 

genehmigt hat. Der Bauer ist aber nicht schuldig, die Schulden seines Va­

ters, oder auch des vorigen Wirths zu tilgen. Ebendas. 

H. 6. Niemand kann sich wegen seiner Forderungen an das Gesinde 

des Bauern, oder an den Anspann, so er vom Hofe hat, halten, er sey ein 
O KronS« 



!OZ ' 

KronS» oder Privatbauer. Ueberhaupt findet keine Bezahlung der Scbuld 

statt, so lange der Hof noch einiges zu fordern hat; auch muß die Schuld 

nicht aus einem Handel oder Wucher entstanden seyn. Ebend. 

§. 7. Obgleich der Bauer, wenn er selbst will, feinep Gläubiger durch 

Zufuhr seiner Produkten und deren Verkauf bezahlen kann; so soll er doch 

Vicht Pferde oder Vieh, als mit Erlaubniß des Erbherrn geben, damit nicht 

etwa das Gesinde und der Anspann zum Nachtheil des Hofes ruinirt wer» 

den, nach dem publizirten Landtagsäbschluß vom -2ten April 1765. 

Neunter Abschnitt, 
Von dem Kornauöleihm auf Bath. 

<<Venn der Bauer in Noth ist, und an Getreide und Kom zu kurz 

kommt, so muß er sich an feinen Erbherrn um Hülfe wenden. Dieser muß 

ihm das nothwendige Korn, sowohl zu Brodt als Saat vorstrecken, und 

nimmt, wenn er will, von seinen Bauern bey der Wiederbezahlung eine bik« 

tige Vergütung. Von einem fremden Hofe oder Gutsbesitzer darf der Bauer 

kein Korn leihen, und sämmtlichen Pojsefforn ist es gleichfalls verboten, frem­

den Bauern ohne Erlaubniß und Schein ihres Erbherrn Korn und Getreide 

auf Bath (d.i.Zinsen) noch ohne Bath zu leihen, und eben dieses haben 

such die Krüger und andere freye Leute, deutsche und Bauern zu beobacht 

ten. 

§. l. Es soll niemand, er sey wer er wolle, an fremde oder benach­

barte Bauern ohne schriftliche Erlaubniß ihrer Erbherrschaft, oder anderer 

Vorgesetzten Roggen und Getreide ausleihen, Patent vom 27. August 1771. 

§.2. Wenn 



H. 2. Wenn irgend ein Einwohner auf dem Lande, weg Standesund 

Würden er auch sey, an fremde Bauern ohne Erlaubniß ihrer Herr, 

schaft auf Pfand, Bath oder fonsten, Korn und Getreide ausleihet, soll er 

picht allein das ausgeliehene Korn verlieren, fondern auch für jedes Loof 2 

Rubel Strafe bezahlen. Patent vom -9sten Marz 1772. 

§. z. Wenn Kalls- und Handelsleute solches thun, sollen sie dieselbe 

Strafe kiden, und gleichfalls ihren Vorschuß verlieren. Ebend. 

.§>. 4. Wer Korn und Getreide an fremde Bauern auf solche Art aus« 

leihet, und sich dabey ein großer Wucher im Bath nehmen veroffenbaret, 

soll nicht allein seines Vorschusses verlustig seyn, und 2 Rubel für jedes 

Loof Strafe bezahlen, sondern ülxrdem dem Fiskal übergeben, und nach Be­

finden der Umstände noch besonders mit gerichtlicher Ahndung angesehen wer­

den. Patent vom 2?sten August 1771. 

Formular 

Nro. ?. An 
Ein N. N. Niederlandgericht 

von 

dem Gute N. N. 
Anzeige. 

Meine Bauern von dem Gute N. N./ Namens N. N. haben ohne 
Wissen des Hofes von dem Gute N. N. Löse Getreide auf ^ Bath 
geliehen. Da sie dieses nun nicht nöthig haben, und sie auf ihrer Erbstelle 
immer den nöthigen Vorschuß erhalten, so bitte nach dem Patent vom 29. 

Marz 1772 meine Bauern von der Wiedergabe des geliehen erhaltenen Korns 
loszusprechen, und das Gut N. N. wegen dessen gesetzwidrigen Betragens 

mit der patentmaßigen Straft von .2 Rubel für jedes Loof zu belegen. 

N. N. 

O 2 Nrs. 
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Nro. 2» An 
Ein N. N. Niederlandgerrcht 

von 

dem Gute N. N. 
gehorsamste Anzeige. 

Das Gut N. N. hat ohne mein Wissen und Willen meinen Bauern 

N. N. 20 Löse Roggen (oder soviel, und was es ist) auf ^ Bath geliehen, 

und fordert nun das ausgeliehene Getreide sammt dem unerhörten Bath zu-

rück, will auch eher nicht die genommenen Pfandstücke eptradiren. Ich bit­

te also gehorsamst nach dem Patent vom 29sten Marz 1772 dahin zu ver­

fügen, daß meine Bauern das geliehene Korn behalten, ihr Pfand zurück 

bekommen, und das Gut N. N. die Strafe von 2 Rbl. sür jedes Löof be­

zah len  so l le ,  übc rd?m aber  wegen  des  ge t r iebenen  uner laub ten  Wuchers  noch  

Nach dem Patent vom 27sten August 1772 behandelt werden möge. 

N. R. 

.5 ^ 

Zehnter Abschnitt, 
Von den Krügen. 

kS hler in iiefl-mS nicht erlaubt ist, an jedem Ort«, wo man 

will, Krüge zu sehen, es auch nicht einem jeden frey stehet, welche zu ha­

ben, so muß man sowohl wissen, welche Krüge rechtmäßig, und welche un­

rechtmäßig find, als auch welche Gerechtigkeiten, und welche Verbindlichkei­

ten die rechtmäßigen Krüge haben, 

I. Von dem Rechte einen Krug zu haben. 
H. r. Sämtliche Kruggebäude und Stadollen, die auf der großen Land, 

siraße stehen, und die Krugögerechtigkeit ausgeübt haben, auch im Kronsre. 
vißons-
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visionßbuch flehen, sind rechtmäßige Krüge, schon durch die Lange der Zeit, 
besonders wenn sie in einer Karte des vorigen Jahrhunderts ausgenommen 
worden, weil seitdem zur rußischen Zeit nur die Revision von 1758 gesche­

hen; dürfen eigentlich aber nicht versetzt, und den benachbarten Krügen na» 
her gerückt werden. 

Anmerk. Im Revalschen wird dieses nicht so beobachtet. 

§. 2. Den Hoflagern ist die freye Schenkerey verstattet, dsch muß ei» 

ne solche Hoflage 
s) Eine neue nicht weniger als drey Werste von einem pr'wilegirten 

Kruge entfernt seyn, Patent vom z. JuniuS i774« 

d) Drey Brustacker oder Lotten, jede zu 20  Löse Aussaat haben, wie 
auch den gehörigen Bestand von Vieh, Patent vom 30. JuniuS i?66. 

c) Wer wider diese beyden Punkte handelt, soll nicht nur mit der 
Konfiskation der Krugswaaren, sondern auch das erstemal mit i2rtht., das 
zweitemal mit 24 rthl. und das drittemat mit 50 rthl. Strafe belegt wer­

den, Patent vom z. JuniuS 1774 *). 

6) Auch den Krügereyfahigen Hoflagern siehet nicht frey, Stadoklen 
oder große Scheunen zu errichten, indem sie gar nicht das Recht haben, zu 
Herbergiren, noch große Gebäude zum Ein- und Aussahren der Fuhren zu 
halten. Dergleichen Stadollen, Scheunen, und dem ahnliche Gebäude sol» 
len sogleich niedergerissen werden, Patent vom zten JuniuS i?74-

§. z. Mühlen, welche über eine Werste von einem privilegirten Kruge 
entfernt sind, können Getränke, aber blos für ihre Mahlgaste halten. Zu 
solchen Zeiten aber, wenn sie nicht mahlen können, dürfen sie auch keine 
Gäste halten, oder Getränke an solche verkaufen. So auch, wenn sie nicht 
weiter, als nur eine. Werst von einem Privilegien Kruge entfernt sind, weil 

O A als» 

*) Diese Straft iff überhaupt auf alle Gattungen der Winkelkrügerey gefetzet, 
nach demselben Patem» 
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alsdenn die Mchlgaste ganz bequem nach dem Kruge zum Trinken gehen 

können. Ebendas. 

§. 4 In den Gesindern bey den Bauern oder sonst irgend, wo keine 

Krüge sind, darf nicht vertrüget werden. L. O. S. 27. und Patent pom 

2;sten Marz 1762. 

II. Bey den rechtmäßigen Krügen ist folgendes zu 

observiren. 

§. r. Nach dem Patent vom 5 ten April 1745 sollen diejenigen, wel« 

che Krüge zu bauen und zu halten berechtigt sind, solche nach der in der 

Land. Ord. S. 688. befindlichen Vorschrift bey willkührlicher Strafe halten. 

Nach dieser Vorschrift müssen die Krüge auf den öffentlichen Heerstraßen 

mit guten Stadollen, Stuben nnd Kammern für die Bauern und gemei­

nen Leute und Pferde versehen seyn« Sie sollen in guter Reparatur und 

unter gutem Dache gehalten werden« Ueberdem soll bey den Krügen noch 

ein Gebäude mit Stuben, Kammern, Sckorsieine, Kamin und Ofen für die 

Reisenden nebst guter nnd bequemer Srallung befindlich seyn, und in den 

Krügen sollen gute deutsche oder andere Krüger, die den Krügen gebührend 

vorstehen können, geseht werden. 

§. 2. Alle Krüge sollen mit der nöthigen Provision an Haber, Heu 

und andern Nothwendigen für die Reisenden versehen seyn, widrigenfalls 

sie mit lo Rthl. Strafe jedesmal bey etwaniger Visitation belegt werden 

sollen. Land. Ordn. pag. 27 n. 28. 

§. z. Juden sollen in den Krügen als Krüger und auf den Höfen als 
Brandweinsbrenner nicht gehalten werden, nach den Patenten vom z isten 
December 1764, 2zsten Januar 1766 und dem Befehl des Generalgou« 

vernements vom l?ten November 1767. 
§. 4» In den Krügen soll nicht anders, als mit gestempelten Maaße, 

und der Brandwein (halb Brand) nicht unter 5 Mark im Lettischen, 

und ,4 Kopeken im Ehstnischen verkauft werden, Patente vom 115. April 

»765, und i6ten December 1774» 
H. 5. Kei-
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h. 5. Keinem Bauern oder gemeinen Soldaten soll der Brandwein 

Faß oder Ankerweise weder auf den Höfen, noch in den Krügen verkaust 

werden, sondern nur zu einzelnen Stöfen. Patent vom 18. April 1765. 

§. 6. Kein Bauer, der Brandwein vor seine Herrschaft verführet, darf 

davon unterwegens verschenken oder verkaufen» Ebendas. 

§. 7» In den Krügen soll auch kein Korn gegen Brandwein einge­

tauscht werden. Ebendas. 

Anmerk. Siehe den i8ten Abschnitt von Vorkauferep. 

§. 8. Wer den Brandwein unter 5 Mark oder 14 Kopeken den Stoof 

verkauft, soll 50 Rthl. Strafe bezahlen, und ihm der Brandwein konfisciret 

werden. Patent vom i8ten April 1765. 

§. 9. Die Bouteillen müssen drey Quartiere halten, indem nach eines 

dirigirenden Senatöukase-vom ivten November 178^ gar keine andere ein« 

gelassen werden sollen. 

§. lo. Wer einen Krug an einen Marquetenter verpachtet; so darf er 

mit demselben den Kontrakt nicht anders schließen, als daß er 

den Brandwein nach dem im Patent festgesetzten 

Preise verkaufen soll. Wer einen andern Kontrakt schließt, soll 

50 Rthl. Alb. Strafe bezahlen')' nach dem Gener. Gouvern. Patent vom 

iLten April 1765. 

§. 11. Die Pachter solcher Kruge, welche dawider handeln, und den 

Vrandwein anders verkaufen, sollen in die festgesetzte Strafe unaus? 
bleiblich verfallen seyn. Ebend. 

§. I-.  Es ist einem jeden Einwohner erlaubt, wenn er bemerken 
sollte, daß der Brandwein geringer, oder starker verkauft wür­
de, es gehörigen Orts zu denunciren, und auf Verlangen kann er der 
Verschweiglmg seines Samens, und des dritten Theils des kon? 
fiscirten Brandweins versichert seyn. Ebend. 

§. iz. Es 
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§. iz. Es ist auch überdem einem jeden Possessor, Arrendator, Ver-
Walter und Disponenten erlaubt, wenn jemand eine Kontravention 
wider diese Verordnung bey einem Nachbaren bemerken sollte, 
den Brandwein wegzunehmen, welcher so dann ihm zum Besten 
konfisciret seyn soll. Ebend. 

Anmerk. Dieses muß aber wohl dem Niederlandgericht, so wie alle Unord-
nungen, angezeigt werden. 

§. 14- In den Krügen soll keine Einquartirung gesetzt werden. Pa­
tent des Generalgouvernements vom iz. November 1712. 

Anmerk. Wer in Krügerepsachen mit dem Ausspruch des Niederlandgerichts 
nicht zufrieden ist, muß sich mit seiner Beschwerde, wenn die Sache Winkel-
krügerey betrift, an die Statthalterschaftsregierung, wenn sie aber gewisse 
Rechte und Mrechtsame betrift, an die dazu verordneten Gerichte wende». 
Patem des Generalgouvernements vom' 21« Sept. 1775.. 

Formular 

Nro. 1. >. An 
Ein N. N. Niedergelandgericht ' 

von ' . / 

dem Gute N. >'.N. . 

gehorsamste Anzeige. 

Da ich in sichere Erfahrung gebracht, daß in den Krügen der Güter 

N. N. das Stoof Brandwein unter 14 Kop. verkaust wird, wodurch an­

dere rechtmäßige und privilegirte Krüge leiden; so zeige ich solches hi^mit 

gehorsamst an, und bitte diesem gesetzwidrigen und die Nachbarn graviren-

den Verfahren nach den Verordnungen zu steuern. Da ich auch weiter kei­

ne Absicht dabey habe, so bitte gehorsamst meinen Namen als Anzeiger die­

ser Sache nicht bekannt werden zu lassen, indem ich auf den Theil der 

Strafgelder, die dem Angeber zufallen, Verzicht thue. 

N. N. 

Nro. 

(. 
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Nro. 2. An 

Ein N. N. Niederlandgericht 

von 

dem Gute N. N. 

Beschwerde und Anzeigt. 

Das Gut N. N. hat eine neue Hoflage N. nicht weit von mek« 

nem Kruge N. N. angelegt, auf welcher dasselbe zum äussersten Präjudiz 

meines Kruges, Bier und Brandwein vertrügt. Da nun besagte Hoflage 

nicht diejenigen Requisita hat, welche in den Patenten vom zosten JuniuS 

1766 und zten JuniuS 1774 um das Recht der Krügerey exerziren zu kön­

nen, vorgeschrieben sind, so bitte ich ganz gehorsamst, solches !n looo zu 

untersuchen, die Krugswaaren alsdenn zu konfiöciren, die fernere Verkrügung 

zu verbieten, und das Gut nach dem Patent vom zten JuniuS 1774 tum 

erstenmal mit 12 Rthl. Strafe anzusehen. N. N. den . 

N. N. 

Eilfter Abschnitt, 
Von den Mühlen. 

der Land. Ordn. Seite 27 kann ein jeder Gutsbesitzer, so weit 
sein Eigenthum gehet, neue Mühlen bauen und anlegen, wenn ne ulich die 

Flüße, Bäche und Siegen in seinem Gebiet und Grenzen entsprin­
gen, und oberwärts an denselben keine Machbaren mehr wohnen, 
und eben so stehet es auch im Generalgouvern. Patent vom z. Juny 1774, 

daß nach den Verordnungen erlaubet ist, neue Mühlen zu bauen, 
dafern durch die Stauung dem Machbaren kein Pikachtheil er? 

P wächst. 
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Wachst. Es ist also sehr leicht zu wissen, ob und wo man kn seinem Ge» 
biete Mühlen anlegen ksnn, wobey noch folgende Punkte zu bemerken sind. 

§. i. Es soll sich Niemand unkerstehen, Flüße, Bache und Sie­
gen dergestalt zu stauen oder zu dämmen, daß dadurch seines Mach­
baren Land verdorben werde, bey einer Strafe von 5s Reichs­
thaler. L. Ord. Seite 27. 

§. 2. Arrendalores auf Kronögüter dürfen keine neue Mühlen anlegen, 
welche nicht bey der Arrende angeschlagen sind, und wer darwider handelt, 

soll nicht allein dem Fiskal davor antworten; sondern auch der Ab-
reißung solcher verbotenen Mühlen gewärtig seyn. Verordnung 

vom )ten Oktober 169z. Land. Ordn. pag. 576. 

§. z. Nach dem Generalgouvern. Patent vom ztenJuny 1774 ist ver» 

ordnet: TVenn eine Mühle nicht weiter, als eine Nierst von ei­
nem Rruge liegt; so wird ein dergestalt in der Nähe obhande-
ner Arug durch die ohnweit davon getriebene Schenkerey be­
nachteiliget, und da die Mahlgäste vermögend sind, in der Di-
stanze von einem lVerst das nöthige Getränke aus dem Rrugc 
zu holen; so muß hinfort die Rrügerey und Schenkerey in einer 
nicht weiter als auf eine 5Verst von einem privilegirren Arug 
gelegene Mühle gänzlich Cesflren. 

§. 4» Auf solchen Mühlen, die nicht immer mahlen, wie denn manche 

such nur vierzehn Tage lang Wasser haben, darf auch nicht immer vertrü­

get werden; sondern die Schenkerey wird auf der Mühte für die 

Mah!^ «..^e nur zu solcher seit gestattet, wenn daselbst genügliches 

LVasser und die Mühte in votlem Gange ist. Patent vom 3ten 

Juny 1794 .  

H. 5. Wer anders, als wie erlaubt und verordnunqsmaßig ist, auf den 
Mühlen Krügerey treibt, verfallt in die Strafe der Winkelkrügerey. Pa­
tent vom zten Juny 1774. 

§.5. Ut5 



§. 6. UebrigenS müssen sich die Mühlen in Ansehung der Verkrkgung 

des Brandweins genau nach den Verordnungen in diesem Punkt eben so 

gut, als die ordentlichen Krüge richten. 

Anmerk. Obgleich in den angeführten Patenten derer Windmühlen nicht be< 
sonders gedacht worden, daß solche nicht dieselbe Gerechtigkeit in Ansehung der 
Krügerep haben sollten, wie die andere Mühlen; so wird es doch angenommen, 
daß die Windmühlen nicht dieselbe Krugsgerechtigkeit haben, und zwar grün­
det sich solches darauf, daß die Windmühlen die Krugsgerechtigkeit nie ausge­
übt haben, und solche also dem alten Herkommen nach, diese Gerechtigkeit nicht 
Haben können. 

Zwölfter Abschnitt, 
Vom Brandweinöbrande. 

ur allein die Höfe, Edelleute und wirklichen Besitzer adlicher Gü­

ter, haben das Recht auf ihren Höfen und Gütern Brandwein zu brennen, 

nach verschiedenen alten und neuen Verordnungen, und unter andern nach 

dem Patent vom 9ten Marz 1766, und Eines dirigirenden SenatSukase 

vom 2osten Februar 1786. Allen andern, Deutschen und Bauern, ist das 

Brandweinbrennen in den Dörfern, Gesindern oder Krügen verboten, nur 

den Pastoren ist es noch erlaubt, so viel Brandwein zu brennen, als sie zur 

eignen Konsumtion nöthig haben. Nach den Patenten vom 6ten Oktober 

1729 und 26. November 1750. 

§» 1. Wenn bey einem Bauern «in Brandweinskessel gefunden wird, 

soll solchen der Hof zu seinem Besten wegnehmen, und überdem soll der 

Bauer mit 10 Paar Ruthen bey der Kirche abgestraft werden. Patente 

vom sten März 1766 und 24sten Marz 1772. 

H. 2« Wenn 



2. Wenn freye oder deutsche Leute unter irgend einem Gebiete Brand-

wein brennen, oder Kesseln dazu bey sich finden lassen, foll 0er Hof des Ge­

biets selbige gleichfalls zu seinem Besten wegnehmen, und der Kontravenient 

mit 50 Rthl. bestrast werden, kann er solche nicht bezahlen, soll er ein hal­

bes Jahr gefängliche Haft im Stockhause untergehen. Ebendaf. 

H. z. Wenn ein Erbherr, Arrendator oder Disponent, Amtmann oder 

dergleichen dem Bauern einen solchen verbotenen Brandweinsbrand nächst« 

hen und zulassen, sollen sie iOO Rchl. Strafe erlegen, nach dem Patent 

von l?zo, oder solche Strafe, wenn sie selbige nicht erlegen kömlen, ab-

sitzen. Ein publiker Arrendator aber soll seine Arrende verlieren. Patent 

vom 9ten März 1766, und -4sten März 1772, und dem Arrendekontrak-

te zufolge. 
H. 4. Wenn von einem benachbarten Gute oder einem andern einem 

Hofe angezeigt wird, daß in dessen Dorfe oder Gesinde Brandwein gebrauet 

werde, oder Brandweinßkesseln gehalten werden, so soll das Gut, welches 

diese Anzeige erhalten, sogleich einige Leute mit den Anzeigern hinsenden, 

und die Kesseln dem Bauern wegnehmen lassen, welche dem Angeber zu­

kommen, den schuldigen Bauer aber an das Gericht liefern. Wenn abee 

das Gut auf erhaltene Anzeige niemanden hinschickte, und die Kesseln weg­

nehmen ließe, so kann der Angeber selbst die Kesseln zu feinem Besten auch 

in einem fremden Gebiete konßöciren; das Gut aber, welches auf die An­

gabe nicht reßektirt hat, foll nach §. z. gestraft werden» Patent vom yte» 

März 1766. 

§. 5. Wenn auch die Possessoren, Arrendatoren, und Amtleute selbst 

ihren Bauern in die Gesinder ganze Faßer Brandwein zum Verkauf gebe», 

sollen feldige mit Ivo Rthl. Strafe beleget werden, Patente vom 9ten 

Mar; 1766, und 24sten März 1772. 

Anmerk. Bey allen Angaben wegen verbotenen Brandweinbrandes bekomme 
der Angeber nach allen Pattoten immer die Halste von der Strafe. 

§. 6. Die-
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§.6. Diejenigen, welche das Recht haben, Brandwein zu brennet?, und 

zu verkaufen, sollen solchen blos auf den Höfen, und in den Krügen, nicht 

aber bey den Bauern im Gesinde halten, auch ln den Krügen nicht mehr, 

als zum Verschenken nöthig ist, indem die Höfe allein die eigentlichen Oer« 

ter seyn sollen, woselbst der Brandwein gehalten, und aufbehalten werden 

muß, nach den Patenten vom 6ten Oktober 1729 und 26. Novbr. 1730. 

§. 7. Niemand, der nicht dieserhalb einen Kontrakt mit der hohen 

Krone geschlossen, darf Brandwein nach Rußland durchführen. Wer einen 

solchen ertapt, kann den Brandwein, der durchgeführt werden sollte, weg« 
nehmen, und für sich behalten, muß aber, wo möglich, den Schädigen 
dem Gerichte überliefern, oder wenigstens anzeigen, damit derselbe noch über» 

dem nach den Gesetzen bestraft werden könne. Ebendaf. 

§. g. Auf dem Lande soll der Brandwein nicht unter 14K0P. im Ehst-

Nischen, und 5 Mark im Lettischen verkauft und vertrügt werden, bey Kon-

ßskation und 50 Rubel Strafe, Patent vom i6ten December 1774. 

9. Brandwein der nicht halb Brand halt, soll bey Strafe der Kon» 

fiskation nicht nach der Skadt zum Verkauf gebracht werden. Patent vom 

Sten Marz 1766. 

§. iO. Weder auf den Höfen noch in den Krügen foll Brandwein ge­

gen Korn, an Bauern, Russen oder dergleichen Leuten vertauschet oder verkau» 

fet werden, bey 50 Ggulden Strafe, nach dem Patent vom 4ten Marz 1779» 

H. 11. An rußische Edelleute, Bauern oder Einwohner ssll Niemand 

den Brandwein in großen Quantitäten, nicht einmal Stoofweise weder au^ 

den Höfen noch in den Krügen verkaufen, bey Verlust des Rechts, Brand­

wein zu brennen, nach dem Patent vom ?ten Januar 178z. 

Anmerf. Alle bey diesen Paragraphen angeführte Patente gründen sich auf al­
te Verordnungen und Landtagsabmachungen, und eines Theils noch auf solche, 
die zu schwedischen Zeiten gegeben und beobachtet worden. Man hat aber 
neuere und schärfere Verordimngen wider den Brandweins« Schleichhandel, 
nach welchen man sich vorzüglich richten muss, und dk auch hier angeführt 
mrdcn solle«?. 

P 5 §. 12, Nach 
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h. 12. Nach Eines dirigirenden SenatSukase vom i?ten May 1766 
ist allen lief- und ehstländischen Edelleuten und Einwohnern, die sich der 

freyen Brandweinsnahrung zu erfreuen haben, und deren Wohnung und 

Krüge innerhalb 150 Werst von der rußischen Grenze abgelegen stnd, ein­

geschärft, daß sich Niemand unter irgend einem Vorwande unterstehe, aus­

ser dem Verzapfen in den Krügen, und dieses auch nur zu einzelnen Stö-

ftn und Gläsern, an in Rußland wohnende Leute, ja nicht einmal an die 

Marketenter für stehende Truppen ohne schriftlichen Schein des Kommandeurs 

in großen oder in kleinen Gefäßen zu verkaufen. 

Nach dem zur Nachachtung so oft, und noch zuleßt aus Einer rigk-

schen Sratthalterschaftsregicrung unterm 2zsten Oktober 1786 eingeschärften 

und publicirten Extrakt aus Ihrer kayserlichen Majestät allerhöchsten Verord­

nung wegen des Brandweins vom i?ten December 1781 sind folgende Stra­

fen auf den Brandweinöfchleichhandel nach Rußland festgesetzt. 

§. 1. Wenn jemand Brandwein nach einem Gouvernement oder Orte, 

wo der Brandwein von der Krone verkauft wird, verkauft, vertauscht, schenkt, 

oder auf Wiedergabe leihet; so soll der Brandwein konfiszirt werden. Soll« 

te ein solcher aber das Recht des Brandweinbrennens haben, und wider das 

Verbot handeln, so soll er dieses Recht verlieren, und soll von ihm der dop. 

pelte Werth des verkauften, oder vertauschten oder verliehenen Brandweins 

eingetrieben werden, wovon ein Theil dem Angeber, und ein Theil dem Kol­

legium der allgemeinen Fürsorge zufällt, welche Strafe Käufer und Verkäu­

fer trist. 
§. 2. Privatleute und Gemeinheiten hingegen, welche wider dieses Ver­

bot handeln, sollen eben fo den doppelten Werth des verkauften, vertausch­

ten, oder auf irgend eine andere Art nach Rußland, oder wo die Krone den 

Brandwein verkauft, hingegebenen BrandweinS als Strafe erlegen, nach 

dem 117. und 125. H. Ebendaf. 

H. z. Wenn jemand bey dem Verkauf des BrandweinS, bey dem Ein« 

messen, oder sonst einen Betrug begehet, so soll ihm verboten werden, künf« 
tig 
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tkg Brandwekn zu verabfolgen, zu verkaufen, und zu empfangen, und über 

das soll er als Strafe den doppelten Werth von dem, was er betrogen, 

bezahlen, nach dem 120. §. und sollte ?in solcher entweichen, ehe er be­

straft worden, so soll der Wirth oder der Herr für ihn bezahlen, damit er 

künftig vorsichtiger seyn, und auf seine Leute besser Acht geben möge. Eben 

so muß auch, wenn ein solcher Betrüger nicht selbst bezahlen kann, sein Wirth, 

oder Herr bezahlen, dem Wirthe aber stehet frey, sich an einen solchen sei­

ner Leute zu halten. 

Nach dem Befehl einer Statthalterschaftsregserung vom -zsten Oktober 

,786 ist auch verordnet, daß derjenige, welcher einen verbotenen Brand« 

weinshandel treibt, ihn verführt, wie auch ein solcher, welcher nicht die ge­

hörige Aufsicht über den Brandwein gehalten, ihn durchgelassen, oder die 

Schleichhändler mit dem Brandwein nicht angehalten, außer der darüber 

getroffenen Vereinbarung des Adels (*) nicht nur nach vorhin benannter Ver­

ordnung vom i7ten September 1781, sondern auch nach Beschaffenheit der 

Umstände in Anleitung des allerhöchsten Manifest vom 9ten August 1765 

bestraft werden soll. Nach diesem allerhöchsten Manifeste sollen diejenigen, 

die sich dergestalt vergehen, 

1) wenn es ein Gutsbesitzer ist, mit dem Verlust der Freyheit, Brand­
wein zu brennen, und 

2) wenn es ein Dorfseinwohner oder Bauer ist, jede mannliche See­

le im Dorfe oder Gesinde das erstemal mit 25 Kopeken, das zweyte? 

mal mit 50 Kopeken, und das drittemal mit 1 Rubel, der Thäter selbst 

aber das erstemal mit 5 Rubel, das andi'remal doppelt, und das dritte-

mal vier doppelt bestraft werden, welche Strafe aber den Thater nur allein 

betrift, wenn ihn einer aus dem Dorfe, oder Gesinde gehörig anzeiget. 

(*) Da durch den verbotenen Brandweinsverkauf und Handel nach Ruß­
land die Einkünfte der Krone gesetzwidrig geschmählert, und überdem viele 
Unordnungen verursacht werden, so hat der Adel rigischen Gouvernements, 
auf die dieferwegen aus der Slatthatterschaftsregierung an denselben ergan­

gene 
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Hene Erinnerung, daß derselbe auf seinen Gutern mit aM Wachsamkeit dem 

Durchschleichen, und der verbotenen Ausfuhr des Brandweins steuern möchte, 
bey dessen Versammlung festgesetzt, daß jemand, er sey, wer er wolle, wel­

cher in Zukunft aus diesem Gouvernement Brandwein, Faß- oder Ankerweise, 

in dem Hause an rußische Einwohner oder Bauern verkaufte, oder nach Ruß­
land verführte, aus seinem Vermögen 500 Rubel, mit Vorbehalt der übrigen 

ukasenmaßigen Strafe bezahlen soll, welche den» Angeber bestimmt sind, und 

wenn ein solcher Verbrecher oder Hehler dieses Verbrechens ein Edelmann ist, 

soll derselbe für seine Person auf immer aus der Adelsversammlung und Ge­

meinschaft ausgeschlossen sepn« 

Dreyzehnter Abschnitt, 

Von den Feuer- und Forstverordnungen. 

dem Generalgouvernementlichen Pattnt vom i6ten December 

175z soll ein jeder, sowohl auf dem Lande, als in der Stadt, mit Feuer 

und Licht vorsichtig umgehen; und nach dem Zysten §. der ollerhöchsten 

Verordnung zur Verwaltung der Gouvernements soll der Kreishauptmann 

einem jeden Wirthe einschärfen, mit dem Feuer sowohl im Hause als auf 

dem Felde, bey dem Brennen des Grases, der Stoppeln und Wurzeln aufs 

möglichste vorsichtig umzugehen. Er soll auch darauf sehen, daß die Reisen­

den nie anders, als in solcher Entfernung von Brücken, Gebäuden und 

Weiden Feuer anlegen, daß dadurch kein Schade geschehen kann, und daß 

die Reisenden, wenn sie die Stelle verlassen, das Feuer wieder ganzlich aus­

löschen. Und wenn etwa in einem Walde Feuer entstünde, daß man be­

fürchten müßte, baß der ganze Wald in Feuer gerathen möchte, so muß dee 

Kreishauptmann an Ort und Stelle wegen der Löschung alle mögliche An­

stalten treffen, und soll die Einwohner der Gegend anhalten, die angezün­
deten 
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deten Stellen durch Graben und Kanäle abzuschneiden, daß der Brand nicht 

weiter um sich greifen könne. Außer diesen allgemeinen Verordnungen hak 

man auch noch unterschiedene gedruckte Patente und Befehle, die sowohl die 

gehörige Behutsamkeit mit dem Feuer, als auch dle nöthige Schonung der 

Wälder bey namhaften Strafen einschärfen und empfehlen. 

§. i. Nach dem Patent vom 2?sten Oktober 17z 2 sollen die Gutsbe­

sitzer die Wälder nach Möglichkeit schonen, und nicht ohne Noth aushauen; 

nach dem Patent vom i2ten May 1749 sollen die Eichenwälder besonders 

geschont werden, untz nach dem generalgouvernementlichen Patent vom zi. 

May 1754 soll in Gegenden, wo sich ein Holzmangel äußert, weder Küt-

tis noch Röhdung gemacht, auch der Brandweinsbrand nicht über die Be­

dürfniß des Hofes und der Krügerey getrieben werden. 

§. 2. Auf Kronsgüter sollen keine Eichenbäume eher gefallt werden, 

als bis sie gehörig ausgewachsen sind, Patent vom 26sten Julius 1746, und 

nach der Instruktion der Kronswaldförster, da sie angestellt wurden, vom 

8ten May 1780, soll der Waldsörster aufKronögütern auf Asfignation der 

Oeksnomie erst das zu fällende Bau- und Brennholz anweisen, und wenn 

die Bauern bey dem Ausführen und Hauen des Holzes den Waldförstern 

nicht die Hofesbescheinigung über die zu empfangende Quantität vorzeigen 

können, sollen sie als Holzdiebe behandelt werden. 

§. 3. Nach dem Patente vom zten Julius 1748 soll die Bauerschafe 

bey dem Viehhüten, Kohlenbrennen und Röhdungen und auf der Reise mit 

dem Feuer sehr vorsichtig umgehen, auch im Walde nicht Tabak rauchen. 

§. 4. Wenn jemand einen Waldbrand entdeckt, nicht gleich Hülfe ru­

fet, und solches nicht der Nachbarschaft anzeiget; soll er 20 Rthl. Strafe 

bezahlen, und der Bauer soll io Paar Ruthen erhalten; und wenn der 

Kubjaß oder Rechtsfinder alsdann nicht gleich die Bauerschaft zu Hülfe ver« 

sammelt, so soll er gleiche Strafe erhalten, der Herr aber, der auf erhal« 

lene Nachricht nicht sogleich zur Löschung und Hülfe alle Ansialt macht, soll 

40 Thaler Strafe bezahlen. Ebend. 

Q §. 5« Wenn 
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5» Wenn der benachbarte Gutsbesitzer bey zunehmender Gefahr und 
auf Verlangen nicht sogleich Hülfe leistet, soll er 20 Rrhl» Strafe geben, 
Pa ten t  vom ig ten  Marz  1 7 6 2 .  

§. 6» Alle in der Nahe und zwo oder drey Meilen entfernte Güter und 
Nachbaren sollen Hülfe leisten» Ebendaf. 

§. 7» Der Bauer, der zur Hülfe ausbleibt, soll ic> Paar Ruthen er« 
halten, nach dem Patent vom 6ten Julius 1748, und wer sich wahrend 
der FeuerSnoth entfernt, 10 Thaler Strafe geben, Patent vom iZten May 
1762, und das vorige» 

§. 8. Wahrend dem Feuer und daß die Bauerschaft noch beysammen 
ist, muß der Thater oder Urheber ausgeforscht, und wenn man seiner habhaft 
wird, ans Niederlandgericht abgeliefert werden» Patent vom 6ten Jul. 1748» 

§. 9. Wenn jemand Röhdung brennen will, muß er solches seinem 
Nachbaren anzeigen, und muß bis zur ganzlichen Löschung des Feuers im« 
mer dabey stehen, oder vielmehr Jemand dabey zur Aufsicht lassen, auch 
durch Abröden des Waldes von allen Seiten um die Röhdung herum, und 
durch zwey bis drey Ellen breite Graben da5 Fortlaufen des Feuers ver­
hüten. Patent vom iZten May 1762» 

§. 10. Es soll auch nach demselben Patent beym Sturm, und in dür­
rer Zeit keine Röhdung angezündet werden, und beym Lübbe» und Bastho-
ten aus dem Walde, wie auch bey Reinigung der Heuschlage soll kein Feuer 
gemacht werden; wer diese Punkte übertritt, soll 10 Thaler Strafe bezah­
len, wenn kein Schade geschiehet, wenn aber Schade dadurch verursacht 
worden, soll er nicht allein den Schaden ersetzen, sondern auch 50 Rthl. 
Strafe bezahlen. 

§. Ii. Im Sommer sollen Rciftnde im Walde kein Feuer machen, 
bey Strafe von iO Rthl. und Bauern 6 Paar Ruthen. Ebendaf» 

§» ?2. Wenn im Wolde, oder doch nahe bey einem Walde deutsche 
Reifende Feuer machen, so sollen sie das erstemal 10 Rthl., das zweytemai 

zwanzig und künftig immer das Duplum bezahlen, Bauern aber sollen das 
erste» 
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erstemal 6 Paar Ruthen, das zweytemal io Paar Ruthen zween Sonnta-

ge hinter einander erhalten, das drittemal aber außer der Ruthenstrafe auch 

noch mit halbjähriger publiker Arbeit beleget werden. 

Formular 

Nro. i. An 
Ein N. N. Niederlandgen'cht 

von 

dem Gute N. N. 

gehorsamste Anzeige. 

Das mir benachbarte Gut, welches mit seinem Busche dicht an mei« 

nen Wald grenzet, hat, ohne mir solches zu melden, Röhdung machen las­

sen, und noch dazu bey stürmischen Wetter. Obgleich nun kein Schade da« 

durch entstanden, so bitte ich doch wenigstens der Zukunft wegen, dem gedach­

ten Gute N. N. vorzuschreiben, daß es künftig, wenn es wieder Röhdung 

machen will, alles dasjenige beobachte, was das Patent vom iZten May 

1762 in diesem Falle vorschreibt, daß es den Nachbaren nämlich gemeldet, 

und während des Brennens durch Hinstellung nöthiger Leute, die erforderli­

che Vorsicht gebraucht wird. 
N. N. 

Nro. 2. An 
Ein N. N. Niederlandgen'cht 

von 

dem Gute N. N. 

Anzeige und Bitte. 

Das Gut N. N. hat seine Heuschlage gereinigt, und zwar in der Act, 

daß es selbige abgebrannt, wodurch sich aber das Feuer so heftig ausgebrei­

tet hat, daß nicht nur ein Theil meines nahegelegenen Waldes, sondern 

auch auf meinem Heuschlage einige Heukujen abgebrannt sind. Wenn nun 
Q 2 nach 
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nach den Verordnungen vom 6ten Julius 1748 und rFken May ^762 nie­

mand bevm Reinigen der Heuschlage bey io Rthl. Strafe Feuer gebrau­

chen, und im Fall, daß gar dadurch Schaden geschiehet, wie hier der Fall 

ist, nicht nur den Schaden ersetzen, sondern auch 50 Rthl. Strafe bezah­

len soll, als bitte ich ein N- N. Niederlandgericht ganz gehorsamst, diesen 

Vorfall in loco zu untersuchen, den Schaden zu bestimmen, und diese Sa^ 

che nach den angeführten Patenten abzumachen, und mir zum Ersatz des 

trlittnen Verlustes gewogentlichst zu verhelfen» 

R. N. 

Nro. z. An 

Ein N- N. Niederlandgericht 

von 

dem Gute N. N. 

Anzeige. 

Die Hüter der Pferde von dem Gute N. N. haben die Gewohnheit, 

des Nachts bey derHüthung Feuer, und zwar in sehr kurzer Entfernung von 

meinem Gehege anzumachen, welches ste auch wohl manchmal dicht am Wal­

de thun. Da nun dadurch leichtlich Schaden geschehen kann, und auf mei­

ne Prioatanfuchungen das Gut N. N. dieses nicht abstellen lassen, so sehe 

ich mich genöthiget, dieses Einem Niederlandgericht anzuzeigen, damit dassel­

be beliebe, nach Inhalt des Patents vom 2isten Junius »774 solches dm 

Bauern zu untersagen, und selbige bestrafen zu lassen. 

N. N. 

Vier-



Vierzehnter Abschnitt, 
Von der Jagd. 

ier in Liefland wird bey dem Schießen, Hetzen und Jagen des 
Wildes so wenig Rücksicht auf die Ausrottung oder Konservirung des Wil­
des genommen, daß man glauben sollte, es wäre dieser Liebhaberey durch 
keine Verordnungen gewisse Grenzen gesetzt worden. Man sagt, daß 
hier zu Lande freye Jagd ist, und unter diesem Titel der freyen Jagd 
meynen sehr viele, eine ganz unbeschrankte Freyheit zu haben, zu schießen, 
und zu jagen, wo ste wollen, und wann sie wollen, auch nicht nöthig zu ha« 
ben, darauf Rücksicht zu nehmen, ob irgend jemand dadurch Schaden zw 
gefügt wird, oder nicht» Dieses ist aber der Fall nicht, denn wir haben 
so gut Verordnungen und Gesehe in diesem Punkt, als in andern, und die 
Freyheit zu jagen, ist eben so, als andere Handlungen, in gewisse Grenzen 
eingeschränkt, die einen jeden für Schaden und Nachtheil sichern sollen. 

§. i. Die Landesordnung S. z i. sagt, daß da diegroße Menge der Schüz-
zen das Federwild beynahe gänzlich austilget, keinem Edelmann oder Ein­
gesessenen erlaubt seyn soll, mehr als zwey Schützen zu halten> welche, wenn 
sie ausgehen, mit Pässen von ihrer Herrschaft und mit gezeichneten Röhren 
versehen seyn sollen, und falls sich Schützen ohne solche Röhre und Passe 
auf eines andern Grund und Boden finden, so kann der Gutsbesitzer ihm 
solche zusammt dem geschossenen Wilde fortnehmen. 

§. 2. Nach eben derselben Verordnung darf Niemand auf eines an­
dern Grund und Boden Hütten oder Pulvanen halten. 

§. z. Stricke, Netze, Fallen und dergleichen dürfen die Bauern gar 
nicht halten. Ebendaf. 

§. 4. Die 
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H. 4. Die kleine Jagd soll frey seyn, allein zwischen Ostern und Bar­

tholomäus soll man sich derselben enthalten, oder ste blos in oder auf seiner 

eigenen Grenze ausüben. Ebendaf. 

§. 5. Bauern dürfen bey Leibesstrafe weder Elend, noch Rehe, noch 

wilde Schweine schlagen, und wenn ein Edelmann solch Wild auf seinem 

Grund und Boden aufbringt, und er e6 daselbst tödtet, gehöret dem Grund­

herrn gegen Erlegung eines Rthl. für den Schützen die Haut, und der 

Vorderbug mit zwoen Ribben. 

§. 6. Wenn Bäre, Wölfe, wüchse und Füchse auf eines andern Grund 

und Boden erlegt werden, so gehöret dem Gutsherrn gleichfalls die Haut 

gegen die Bezahlung des Schusses, und wer eine solche Haut von dem 

Thier, das er geschossen, nicht abliefert, soll als ein Dieb angesehen seyn. 

Land. Ord. S. zr. 
H. 7» Alle diese Verordnungen werden Landesordnung S. 350 wieder-

Höhlt, nnd nochmals eingeschärft, auch den Bauern bey Strafe verboten, 

Jagd- und Windhunde zu halten« 

H. 8. Obgleich einem jeden Eingesessenen frey stehet, zween Schützen 

mit gezogene» Röhren zu halten, so soll er solche doch nicht in Kronsgüter-

Grenzen gebrauchen. Land. Ord. S. 351. 

§. 9. Nach dem Patent vom 2z. Februar 1732 sollen in den Som­

mermonaten keine Elende geschlagen werden. 

§, 10. Während der Zeit, daß das Federwild ausbrütet, soll solches 

nicht geschossen werden. Patent vom 23. May 1784. Siehe §. 4 oben. 

§. 11. Auf publiken Gütern sollen ganz und gar keine Elende und 

Rehe geschossen werden. Ebendas. 

§. 12. Bauern dürfen ohne Eclaubnißschein ihrer Herrschaft kein Wild 

schießen. Ebendas. und siehe §. ?. 
H» iz. Und den Bauern soll nicht ohne Erlaubnißschein ihrer Herr­

schaft, und auch nicht mehr, als ein halb Pfund Pulver auf einmal ver­

kauft werden. Patent vom 2 3sten May 1784» 
Anmerk. 
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Anmerk. Bep allen- Jagden ist darauf genau zu sehen ^ dass Niemanden, er ftp 
wer er wolle, irgend ein Schade an den Feldern, Heuschlagen zc. zugefüget 
«verde, und die wenigste und die geringste Strafe ist dafür der völlige Ersatz 
alles verursachten Schadens. Dieses gründet sich zwar nicht auf einen speziel­
len Befehl, doch aber auf das allgemeine Grundgesetz, daß eines jeden Eigen» 
thum ungefährdet bleiben, und derjenige, der einen andern Schaden zufüget, 
solchen wenigstens dem. leidenden Theile ersetzen muß«, 

Fünfzehnter Abschnitt, 
Von den Böhnhasen und Pfuschern. 

linker Böhnhase» versteht man eigentlich solche keule, die ein Hand» 

«er? treiben, aber hiezu kein Recht haben. Es ergiebt sich alfo von selb-

sten, daß nur die Gesetze eines jeden Landes bestimmen können und müssen, 

wer eigentlich ein Böhnhase sey, und wer darunter verstanden werden muß. 

Im allgemeinen nennt man wohl solche Leute Böhnhasen, welche irgend eitt 

Handwerk gelernet haben, auch wohl schon Gesellen gewesen, sich aber nie 

mit dem Amte abgefunden haben, und Meister ge»vorden sind, demohnge? 

achtet auf Arbeit gehen, oder gar Burschen in die Lehre nehmen. Landes­

ordnung p. 276. §. 21 sagt: "kein Böhnhase mag gelitten werden, noch 

"das Handwerk gebrauchen, es sey denn, daß er sich gebührmaßig mit dem 

"Amte abfinde, und die Bürgerschaft gewinne, widrigenfalls mag ihn das 

"Amt NM Hülfe Bürgermeister und Raths (*) festnehmen lasten, und seine 

"Arbeit 

(*) Anizzo nach der neuen Einrichtung würde ein Böhnhase in der Stadt durch 
das Stadtpolizepgericht auf Anzeige des Amts festzunehmen, und zu bestrafen 
seyn, auf dem Lande aber gehört eine solche Sache wegen Böhnhaftrey; wie 
alle andere Pokizeysachen nach Inhalt der allerhöchsten Verordnungen für das 
Riederlandgericht. 



"Arbeit und Werkzeug fallt dem Amte zu. Doch sind.hierunter der Edel­

leute Jahrdiener und Handwerksleute nicht zu verstehen, welche nur allein 

"für ihre Herren, und deren Bediente und Unterhabende arbeiten mögen, 

"sonst aber für keinen andern." Beynahe eben so , und zwar in den we­

sentlichsten Stücken lauten die in der allerhöchsten Stadtordnung vom 2isten 

April 1785, in diesem Punkte gegebenen Verordnungen. In der daselbst 

befindlichen Handwerksordnung stehet §. 57. "Es wird hiemit verboten, in 

"einer Stadt, wo ein Handwerksamt eines gewissen Handwerks errichtet ist, 

"dieses Handwerk zu treiben, ohne in dem Amte desselben eingeschrieben, 

"oder von dem Amte dazu berechtiget zu seyn" im 62sten §. stehet: "Hand­

werker, die einem Herren zugehören, sollen nur für ihren Herrn arbeiten. 

"Wenn sie aber in einer Stadt, wo ein Amt ist, Nebenarbeiten überneh« 

"men wollen; so haben sie sich deshalb, wie im öosten §. vorgeschrieben 

"worden, beym Amte zu melden" und endlich im 6 zsten §.: "Wenn ein 

"Handwerker sich bey irgend einem Herrn in Dienst begiebt, dabey aber der 

"Stadt und dem Amte die gehörigen Abgaben zu entrichten fortfahret; so 

"soll er deshalb nicht aus dem Amte ausgeschlossen werden." 

Aus diesen angeführten Verordnungen und Gesetzstellen, wie auch an­

dren unten angeführten Patenten und Vorschriften folgt demnach 

§. l. Wer sich nicht mit dem Amte abgefunden, oder die Bürgerschaft 

gewonnen, darf sein Handwerk nicht für andre treiben. Land. Ord. pag. 276, 

und Stadtordnung, und die darinn befindliche Hantzwerksordnung §. 57. 

§. 2. Handwerker, Gesellen und andre Leute, die sich an einen Herrn 

vermiethet, als Hausbediente, können zwar für ihren Herrn, und dessen 

sämmtliche Familie und Leute arbeiten, aber für keinen Fremden. Ebendas. 

HandwerkSordn. H. 62. und Land. Ord. pag. 276. §. 21. 

tz. 3. Es ist keinem Schneldergesellen erlaubt, ohne einen Schein von 

seinem Amte, die Profession zu treiben. Patent vom i?ten Marz 274z, 
und 



und keinem Handwerksgesellen, er sey von welcher Profession er wolle, ste­

het es frey, ohne Schein von den Aemtern im Lande Profession zu treiben. 

§. 4. In dem Patent vom 7ten May 1750 werden diese Verordnun-

gen abermals eingeschärft, und sämmtliche PossessoreS gewarnet, den Hand­

werksgesellen keine simulirte Attestate zu ertheilen, als ob sie in ihren Dien« 

Pen stünden. 

§. 5. In dem Patent vom 28sten Oktober 1785 werden die alten 

Patente alle wieder eingeschärft, und die Strafen festgesetzet. 

2) Die Böhnhasen sollen das erstemal mit Konflskation ihres Handwerks» 

geräths, und der in Arbeit habenden Materialien bestraft, und das 

zweytemal außer obiger Strafe, mit acht oder vierzehntagiger Gesäng» 

niß (nach Maaße ihres Vergehens) beleget, und in dieser Absicht ent« 

weder von Hof zu Hof nach Riga, oder an das nächste Gefängniß bey 

den Landgerichtshäusern abgeliefert werden. Bey den Landeskindern 

wird das drittemal die Strafe verdoppelt, und diese Strafe jedes mal, 

da sie sich betreten laßen, wiederhohlt, die Fremden aber sollen bey 

dem dritten Vergehen über die Grenze geführt werden. 

d) Die Hehlers und Unterhalters der Böhnhasen und Pfuscher sollen, je 

nachdem selbige lang und viel die Böhnhasen geheget, mit einer will« 

kührlichen Geldstrafe beleget, und diese Strafe, so oft sie sich auf der« 

gleichen Hehlung der Pfuscher betreten lassen, verdoppelt werden. 

§. 6. Nach dem 60. §. der Handwerksordnung (*) sollen die Aemter 

Niemanden durch Arbeit seinen täglichen Unterhalt zu erwerben wehren. 

Wenn dahero jemand in einer Stadt, wo ein Handwerk errichtet ist, dieses 

Handwerk treiben will, sich beym Amte meldet, seine Arbeit vorleget ; so soll 

er nach Beschaffenheit seiner Probearbeit, auch einen Erlaubnißschein vom 

Amte erhalten. Nach dieser Verordnung können also auch freygelassene, 

wenn sie das vorgeschriebene beobachten, und Beysassen werden, ihr Hand-
R werk 

(*) Siehe Stadtordnung. 
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werk treiben, doch dürfey nach dem 59. §. ebenderselben Verordnung solche 

Leute,, die bey keinem zünftigen Meister das Handwerk erlernet/ und einen 

Schein vom Amte aufweisen können, sich Meisterndes Handwerks nennen, 

noch Gesellen und Lehrlinge halten, oder das Handwerksschlld aushängen. 

Anmerk. 1. Obgleich solche Leute, die keine wirkliche Meister sind, auch keine 
Lehrlinge halten dürfen; fo versiehet man darunter doch nicht, daß ein Hand­
werker, welcher bey einem Herrn in Diensten ist, auch nicht einen oder Meh­
rere von dessen Erbjungens das Handwerk lehren dürfte, indem solche Hungens 
nicht unter wirkliche Lehrburschen, die hernach Gesellen werden, zu rechnen 
sind. 

Anmerk. 2. Obgleich vorhin nur immer von den Städten die Rede ist; fo 
rechnet man doch die Kreist, welche zur Stadt gehören, mit, indem auf dem 
Lande keine Aemter sich befinden; demungeachtet aber nach den vorhin ange, 
führten Verordnungen keine Böhnhasen geduldet werden sollen. 

§. 7. Obgleich einem jeden Herrn in der Stadt und auf dem Lande 

frey stehet, Handwerker und Gesellen bey sich in Dienste zu nehmen, und 

für sich, und seine Familie arbeiten zu lassen; so darf er doch keinen Ge« 

sellen, oder andern Handwerker bey sich in Dienste nehmen, wenn derselbe 

nicht einen Schein hat, daß er sich mit seinem Vorigken Herrn oder Meister 

abgefunden, und von ihm ordentlich entlassen worden, weil die LandeSo» d-

nung pag. zz bey 20 Rthl. Strafe solches verbietet. 

Vertragene Meister, die sich mit dem Amte einer Stadt darüber abge« 

funden und vertragen haben, daß sie in demselben Kreise auf dem Lande 

arbeiten können, dürfen in einem andern Kreise nicht anders als 
wenigstens drey Meilen von der Stadt Arbeit annehmen. Wollten aber 

solche vertragene Meister in einer andern Stadt, und andern Kreise auch 

arbeiten; so müssen sie wenigstens Beysassen werden, eine Probearbeit vor­

legen, und sich mit dem Amte abfinden, nach dem 6osten §. der in der 

allerhöchsten Stadtordnung befindlichen Handwerksordnung. Diese vertrage­

nen Meister sind aber noch nicht wirkliche ordentliche Meister, haben gleich­

falls nicht ihre Rechte, und wenn sie auch wirklich auSgelernte Handwerker 

sind. 
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sind. Wollten sie wirkliche Meister werden; so müssen sie nach der mehr 

angeführte» Handwerksordnung erst ihr Meisterstük machen, und sich den 

Vorschriften gemäß, mit dem Amte abfinden. Ein vertragener Meister kann 

aber für seine Person aus dem Lande immer arbeiten, und kann nicht ein 

Böhnhase heißen, muß sich aber dabey nach seinem erhaltenen vertragenen 

Meisterbriefe richten. 

Sechszehnter Abschnitt, 
Von den Ftschwehren. 

chon aus der Benennung ist es zu ersehen, daß Fischmehren nichts 
anders sind, als solche Verdammungen eines Flnsses oder Stroms, die den 

Fisch an seinem Fortgehen hindern oder aufhalten, damit er in dem ^auSge» 

setzten Nche gefangen werde. Obgleich nun wohl der reichliche Fischfang 

sehr vortheilhaft, und zum Unterhalt des Publikums von großen Mutzen ist; 

so muß doch auch zu gleicher Zeit darauf gesehen werden, daß durch die 

Ftschwehren nicht die Flüße und Ströme so sehr gesperret werden, daß da­

durch die freye Fahrt auf demselben gehindert würde, oder der eine und 

andere auf irgend sonst eine Art dadurch gefährdet werde, weshalb um so­

wohl den nützlichen Fischfang, als die unentbehrliche freye Fahrt auf den 

Strömen und Flüssen zugleich zu begünstigen, folgendes verordnet worden ist, ^ 

und zwar nach Land. Ordn. p. 25, und dem Patent des Generalgouverne­

ments vom 2isten May 1762. 

H. r. Die Fischwehrcn sollen so geschlagen werden, daß große Flüße 

in der Mitte 12 Ellen, und kleinere 6 Ellen breite sreye Durchfahrt offen 

haben, wenn etwa jemand beyde Ufer besitzet. 

H. 2. Wer nur ein Ufer besitzet, darf die Fischwehren nur über den 

halben Strom schlagen, und verstehet es Hch> von selbsten, daß der'Eigen-
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thümer des gegenseitigen Ufers, welcher ein gl-iches Recht hat, dennoch nicht 

seinem Nachbaren gerade gegen über seine Fischwehre anlegen darf, weil 

dadurch die Fahrt gehemmet wäre. 

§. z. Wer solche Stellen, wo die freye durchfahrt ist, unter Waffe» 

fest machet, soll 50 Rthl. Strafe bezahlen. 

§. 4. Wer die Ftschwehren anders, als nach dieser Vorschrift anleget, 

soll mit 50 Rthl. bestraft werden, und die Fischwehren soll das Gericht ab­

reißen und zerstöhren lassen, und wer solche ruinirte Fischwehren wieder aus« 

bauet, soll das erstemal 100, und das zweytemal 200 Rthl. Strafe be­

zahlen, und überdem stskaliter belanget werden. 

§. 5« Wenn jemand dem Gerichte dergleichen gesetzwidrig angelegte 

Ftschwehren anzeigt, und daß er den Strom nicht passiren kann; so muß 

das Gericht entweder selbst, an Ort und Stelle sich begeben, und die ge­

setzwidrigen Fischwehren ruiniren lassen, oder es ertheilet demjenigen, der stch 

darüber beschweret, daß er mit seinen Fahrzeugen, oder seinem Holz nicht 

durchkommen kann, einen ofnen Befehl, die gesetzwidrigen Fischwehren zu 

ruiniren. Land. Ordn. p. 26. 

H. 6. Wer sich einem, mit solchen gerichtlichen Befehle versehenen wk, 

versetzet; soll so angesehen und bestraft werden, als ob er sich dem Gerichte 

selbst widersetzet habe. Land. Ordn. p. -7. 

§. 7. Niemand darf auch Flüße, Backe, Ströme und kleine Wasser 

so stauen oder dämmen, daß dadurch seines Nachbaren Land und Eigenthum 

Schaden leidet, bey 50 Rthl. Strafe. Land. Ord. p. -7. 

§. 8. Wenn aber Flüsse, Bäche und kleine Gewässer, in jemandes 

eigenen Gebiete entspringen, mit solchen kann der Eigenthümer machen, was 

er will, jedoch muß oberwarts Niemand wohnen, der durch das Austreten 

des Wassers, oder sonst auf eine Art dadurch Schaden litte. L. O. p. 27. 

H. 9. Weil dadurch, daß die Bauern zwischen den Wehren, und bis 

vor die Wehren, die Fische des Nachts bey angezündetem Feuer mit Stech» 

eisen 



eisen fangen, der Fischfang in den Strömen beeinträchtiget wird, indem 

keine Fische in die Wehre gehen können; so soll derjenige Bauer, welcher 

des Nachts mit Feuer und Stecheisen, oder sonst auf verbotene Art Fische 

fangen wird, jedesmal mit Paar Ruthen gestraft, und nach dreymal!« 

gem Verbrechen auf publike Arbeit gesandt werden. Nach des Generalgou« 

vernements-Publikation vom 5ten Juny 1766. 

Wegen der Wehren auf dem Düna-Strom ist aber nach Anleitung 

verschiedener Verordnungen, und nach dem gedruckten Befehl der rigischen 

Statthalterschaftsregierung vom 24sten Marz 1787 noch folgendes zu beob­

achten. 
H. 1. An den Ufern des Düna-Stroms müssen die Fischwehren nicht 

eher geschlagen werden, als bis das Wasser so weit gefallen, daß die Stru« 

sen und Flöße gewöhnlich nicht mehr herabzukommen pflegen. 

§. 2. Ehe dieses geschiehet, muß solches auch erst dem Kreishaupt­
mann, oder Niederlandgericht angezeiget werden, indem selbige es zu be­

stimmen und die Stellen anzuzeigen haben, wo die Wehren angelegt wer­

den können. 

§. z. Keine Wehren müssen auf Stellen geschlagen werden, wo das 

Fahrwasser dadurch verengt, und die Fahrzeuge dadurch ausgehalten, oder in 

Gefahr gesetzt werden könnten ; sondern es muß auf solchen Stellen, wo das 

Fahrwasser geht, eine freye Durchfahrt von wenigstens 14 schwedischen Ellen 

breit gelassen werden. 

§. 4. An den Inseln ln der Düna werden gar keine Wehren erlaubt; 

sondern solche müssen wenigstens 50 Faden ab, an den Ufern des unges 

theilten Stroms geschlagen werden. 

§. 5. Wenn im Herbst die Wehren abgenommen werden, müssen auch 

alle Hölzer und Steine fortgenommen, und nicht im Wasser gelassen wer­

den, damit der Strom an solchen Stellen nicht verschlemmet, und untief 

gemacht werde. 

Rz For-
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Formulare 

An 

Ein N. N. Niederlandgericht 

gehorsamste Anzeige. 

Da die Bauern von Hem Gute N. N. aus dem Dorfe N. N. mit 

ihren gesetzwidrig gesetzten Fischwehren den N. N. Strom (Fluß oder Bach) 

so sehr verenget haben, daß meine .Holzflöße gar nicht durch können; so 

zeige ich solches an, und bitte gehorsamst die Verfügung zu treffen, daß auf 

das schleunigste die freye Fahrt wieder hergestellet, und die Uebertreter der 

dieserhalb gegebenen Verordnungen bestrast werden. 

N. N. 

An 

Ein N. N. Niederlandgericht 

von 

dem Gute N. N. 

gehorsamste Anzeige. 

Obgleich das Gut N. N. das Recht hat, Den N. N. Bach, der in 

seiner Grenze entspringt, zu dämmen, und ganz mit Fischwehren zu besetzen; 

so muß dadurch doch kein dritter leiden. Wenn min aber das Gut N. N. 

dieses Recht dergestalt aueübt, und den N. N. Bach so sehr dämmet, und 

mit Fischwehren besehet, daß der Bach aufschwillt, und meine nahe an­

grenzenden Felder (oder Heuschläge) überschwemmt; so bitte ich ganz gehor­

samst die Wahrheit meiner Anzeige, falls das Gut N. N. solchem wider­

sprechen sollte, in loco zu untersuchen, und dem Gute N. N. dieses nach 

Land. Ord. pag. 27. verordnungswidrige Benehmen bey namhafter Poen, 

für die Zukunft zu untersagen. 

N. N. 

Sie-



Siebenzehnter Abschnitt, 
Vom Schifbruche und Strandung. 

/ 

^n der Landesordnung pag. Z2r, und ZZ! ist bereits die Gewalt 

und Räuberey, welche bey den Schifbrüchen und Strandungen der Fahr, 

zeuge verübt werden, bey nachdrücklicher und nach Umstanden bey Lebens« 

strafe verboten, uud allen und jeden empfohlen, Hülfe und Beystand der« 

gleichen Schifbrüchigten Leuten zu leisten. 

Außer diesem Gesetze stnd aber noch mehrere zum besten der armen 

Gestrandeten, und zur Sicherheit der Schifbrüchigen ertheilet und gegeben 

worden, wie folget. 

Nach den mittelst Patent der Statthalterschaftsregierung unterm 28steq 

April 1785 bekannt gemachten Punkten der allerhöchst emanirten Ordnung 

zur Handlung, Schiffahrt auf Flüssen, Seen und Meeren, und dem ge« 

druckten Befehl der Statthalterschaftsregierung vom -4sten März 1787 ist 

folgendes festgesetzet und ^verordnet worden. 

§» 1. Niemand soll sich entziehen, den einer Hülfe bedürftigen Fahr­

zeugen, Strusen, Flößen die schleunigste und, bereitwilligste Hülfe zu 

leisten, widrigenfalls mit denjenigen, die solches verabsäumen, oder gar die­

sen Fahrzeugen einige Hindernisse in den Weg legen, oder sie wegen eini­

ger zu entrichtender Kosten aufhalten, oder von den geretteten Waaren sich 

das geringste zueignen, oder solche wissentlich verheimlichen, unausbleiblich 
nach der Strenge der Gesetze verfahren werden wird. 

§. 2. Nicht minder sollen die Grenzzollaufseher', und die ihnen un­

tergebenen Grenzrenter darauf sehen, daß den in Gefahr kommenden Fahr­

zeugen, von den nächstgelegenen Höfen und Bauern, die schleunigste Hülfe 

geleistet, auch dabey mit der gehörigen Ordnung verfahren werde, weshalb 

sie 



sie auch von allen solchen sich ereignenden Unglücksfällen, dem Niederland­
gerichte sogleich eine Anzeige zu mächen haben. 

§. z. Wenn ein Schiff oder Fahrzeug ganzlich scheitert und geschlagen 
wird, daß es also für einen wirklichen Schifbruch zu rechnen, so ist im 2Z1. §. der 
Handels-SchiffahrtSordnung, in Ansehung des BergelohnS folgendes festgesetzet. 

"Das Berge- und Bewahrungslohn soll (überhaupt für alle, die dar­
auf Anspruch haben) in folgendem bestehen: Wenn das Schiff oder Fahr­
zeug, oder Waare oder Gut, oder eine andre Sache ein Werst vom Ufer 
"Schiffbruch gelitten hak, oder verunglückt ist, in dem vierten Theil des ge­
borgenen; wenn aber das Schiff, oder Fahrzeug, oder Waare oder Gut, 
"oder eine andre Sache dicht am Ufer Schiffbruch gelitten hat, oder ver­
unglückt ist, im sechsten Theil des Geborgenen. Dieser vierte oder sechs-
"te Theil soll in vier Theile abgetheilet werden, von welchen zwey Theile 
"den Leuten, welche das Geborgene aus dem Wasser gerettet haben, ein 
"Theil denjenigen Leuten, welche das Geborgene bewahrt haben, und ein 
"Theil dem Befehlshaber, welcher die Anstalten zur Rettung und Bewah­
rung des geborgenen Gutes gemacht hat -(wenn er es annehmen will) ge-' 
"geben werden soll. Die Rettung der Leute soll unentgeldlich aus bloßem 
"Mitleiden und Menschenliebe geschehen gegen einen in Lebensgefahr begrif­
fen Nebenmenschen." 

§. 4. Wenn der Befehlshaber aber ein solcher ist, der es schon von 
Amts und Pflicht wegen thun muß, so kann er dafür nichts nehmen. Nach 
dem Befehl der rigifchen Statthalterschaftsregierung vom 24. Marz 1787. 

§. 5. Obgleich die in der Nähe befindlichen Einwohner auf die erste 
Nachricht von einem verunglückten Fahrzeuge demselben sogleich zur Hülfe 
zu eilen verbunden sind; so darf und soll sich doch Niemand zur Hülfe auf­
dringen, wenn etwa die Schiffsleute und Eigenthümer diese Hülfe nicht ha­
ben; sondern sich allein helfen, oder erst einen Akkord treffen wollen. 

H. 6. Wenn ein Fahrzeug oder Floß nicht jcheitert, noch ganglich ver­
unglückt; sondern durch eine minder erhebliche Beyhülse entweder am Strande 

abge-
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abgebracht, oder über die Wasserfälle, oder durch Klippen geleitet, und da« 
durch einer drohenden Gefahr entrissen werden kann; muß für die Arbeit 
bey der Hülfsieistung, falls sich die interessirenden Theile darüber nicht güt« 
lich vereinbaren können, der Lohn durch den Kreishauptmann, oder durch den 
Niederlandgerichtsassessor, welcher dabey gewesen, nach Bewandniß der Um­
stände, und nach den Regeln der Menschenliebe und Billigkeit bestimmt 
werden, weil in dem 276. und den folgenden §. §« der allerhöchsten Hand-
lungs- und SchiffahrtSordnung der Kreishcmptmann ausdrücklich zur Aussicht 
über die vorfallenden Strandungen und Unglücksfälle dieser Art authorisirt 
worden, und dazu eine hinlängliche Anzahl Leute von den Bewohnern der 
Gegend, oder wen er sonst in der Nähe findet, zur erforderlichen Hilfslei­
stung zu gebrauchen, angewiesen ist. 

§. 7. Was die zerschlagenen Holzstoffe, oder beym Laden in die Schiffe 
oder auf andere Weise durch Sturm oder durch den.Eisgang vertriebenen 
Masten, Balken und andre Holzwaaren anbetrift; so sind nach dem Befehl 
der Statthalterschaftsregierung vom isten December -785 solche an die Ufer 
des Stroms oder an den Strand getriebenen Holzwaaren nicht als gestran­
detes Gut anzusehen, noch kann dafür Bergelohn gefordert werden; sondern 
hiebey soll zur Richtschnur dienen, was in der allerhöchst ratifizirten Han­
dels- und Grenzkonvention mit den benachbarten Herzogthümern Kurland 
und Semgallen Artikel 4 sanzirt worden: nemlich 

"Da es sich oft zuträgt, daß der Wind auf die kurlandischen Küsten 
"Balken und andere Holzwaaren wirft, mit den man angefangen, Schiffe 
"im rigischen Hafen, oder auf der Rhede zu laden, und da in solchem Falle 
"die RequisitorialeS an die kurländische Regierung zuviel Zeit kosten, und 
"das Beladen der Schiffe aufhalten würden; so wird hiemit festgesetzet, daß 
"die Leute die aus Riga oder der Bolderaa mit einem Attestat vom Zoll ver-
"sehen, zur Aufsuchung solcher Holzwaaren nach der kurlandischen Küste ge­
schickt worden, völlige Freyheit haben sollen, dergleichen Holzwaaren »usam-
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"men.zu lesen, und solche /owohl als die etwa losgekommenen Böte abzufor­
dern, und ungehindert und ohne alle Abgaben nach Riga zurückzuführen." 

§. 8. Niemand soll sich unterfangen, unter irgend einem Vorwande 
die Fahrzeuge, Strusen oder Flöße, oder etwas von den darauf befindlichen 
Waaren zur Pfändung aufzuhalten; widrigenfalls ein solcher nach dem Pa« 
tent vom 2ten May 1762 nicht nur allen Schaden, welcher durch den Auf­
enthalt entstanden, zu ersehen, angehalten; sondern überdem als ein Ueber-
treter der Gesetze fiskalisch angeklagt, und aufs schärfste bestraft werden soll. 

Anmerk. Wenn also Jemand beym Schifbruch plündert, raubet, oder gar 

mordet, oder nicht Hülfe leistet; so wird ein solcher zwar zuerst für das Poli-
zeygericht gebracht, aber hernach, wie ein jeder anderer Kriminalverbrecher be-
handelt, und dem Gericht zur gesetzlichen Strafe abgegeben; und eben so wird 
auch Landesordnung pag. ZZ2. mit denjenigen verfahren, welche, um die 
Seefahrenden zum Schiffbruch zu verleiten, bey Tage oder bey Nacht falsche 
Feuer machen, oder falsche Zeiger und Weiser aufstecken, oder aus dem See­
grunde die gelegten Zeichen fortnehmen, oder Untiefen durch Kasten mit Stei­

nen, oder auf andere Art machen würden. Es mag hernach dadurch ein Schiff­

bruch erfolgen oder nicht; so muß ein solcher nicht allein den Schaden ersetzen, 
sondern wird auch eben so als ein Kriminalverbrecher nach Beschaffenheit und 
Größe der Bosheit und des erfolgten Unglücks bestraft. 

Achtzehnter Abschnitt, 
Von der Vorkckuferey. 

x^chon von jeher ist durch qftere Patente und Verordnungen einge-
schärft worden, daß im Lande keine Vorkäuferey getrieben werde. Zwar 
sollen die Erbherrn ihre Bauern nicht hindern, ihr Getreide und andre Vik-
tualien nach den Städten zu führen, und zu verkaufen, allein es soll sich 

Nie-
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Niemand unterfangen, in den Dörfern und Gcsindern bey den Bauern her­
umzufahren, daselbst aufzukaufen, oder die Fuhren, die nach den Städten 
wollen, aufzuhalten, und auf der Straße oder in den Krügen den Bauern 
das Getraide und andere Viktualien abzuhandeln, wie solches in den Paten­
ten vom 2osten August l7zz, und roten April 1745, und in der Landes-
ordnung deutlich vorgeschrieben ist. Eben so ist auch alles 'Flächsenfahren, 
und das herumführen der Waaren im Lande, und vertauschen derselben ver« 
boten, nach dem Generalgouvernements Patent vom 9ken October 1764. 

Nach Inhalt aller wegen der Vorkäuferey bis izzo emanirter Befehle 
und Verordnungen, sind folgende Punkte durchaus zu beöbachten und zu er« 
füllen. 

§. 1. Es soll kein Güterbesitzer von einem andern Bauern Korn auf. 
kaufen, ohne einen Erlaubnißschein von des Bauern Erbherrn, bey Strafe 
der Konfiskation, und ein Rubel für jedes Loof. Patent vom 24. März 

1772. 

§. 2. Allen deutschen Krügern, und andern deutschen Einwohnern ist 
nach demselben Patent verboten, Häkerey, sie bestehe worin sie wolle, zu 
treiben, bey Strafe der Konfiskation der Waaren und Perselen, und Lei­
bes - und Gefängnißstrafe überdem. Ebend, 

H. z. Wenn also deutsche Leute, Krüger, Kaufleute, Russen, oder 
wer sie sonst sind, Korn, Getraide und Viktualien kaufen wollen; so müs­
sen sie solche auf dem La^de von den Höfen, oder auch daselbst von den 
Bauern, aber mit Erlaubniß ihres Erbherrn kaufen, widrigenfalls sie in die 
im isten und 2ten §. erwehnte Strafe verfallen. 

§. 4. Obgleich in dem allerhöchsten Befehl vom yten Septbr. 1787 -
vorgeschrieben ist, daß einem jeden freystehen soll, mit Landesproduckten zu 
handeln, und sie zu kaufen, und zu verkaufen, an wen, und wo er will; 
fo ist diese Erlaubniß doch nur immer mit Rücksicht auf die Verordnungen 

wider die Vorkäuferey ertheilet 
S 2 a) kein 
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a) Kein Kaufmann aus irgend einer Gilde darf durch Vorkauferey seinen 
Handel treiben,' und sich in diesem Punkt vergehen, indem nach dem 
Patente vom i2ten April 1787 und 8ten Febr. i?88 ausdrücklich be­
fohlen worden, daß die in den Städten handelnde Personen nur in 
Uebereinstimmung mit den Polizeygesetzen handeln, und sich aller Vor-
und Auskäuferey enthalte., sollen. 

b) Auch Russen und andre Leute aus fremden Kreisen und Statthalter­
schaften, welche durch die Angabe ihres Vermögens und Abgabe an 
die hohe Krone nicht das Recht in andere Kreise und Statthalterschaf­
ten zu handeln, erhalten haben, dürfen so wenig von den Bauern, als 
von den Höfen aufkaufen, außer von letzteren, und in den Städten, 
was sie zu ihrem täglichen Unterhalt brauchen, indem auch den Kauf­
leuten, nach ebendemselben Patent vom 8ten Februar i?88 aller Ver­
kauf und aller Aufkauf der Lebensmittel ausdrücklich untersagt ist. 

§. 5. Niemand darf auch von den Bauern Vieh aufkaufen, ohne At­
testat und Erlaubniß vom Herrn, welche Verordnung durch den gedruckten 
Befehl der rigifchen Statthalterschaftsregierung vom 2?sten September ,787 
nochmals eingeschärft worden, und obgleich nach den Verordnungen die Flei­
scher und Fleischhandler ein Recht haben, zwey Meilen um die Kreisstadt 
und nach der Verfügung der rigifchen Statthalterschaftsregierung vom 29. 
Septbr. l?87 vier Meilen um Riga aufzukaufen; so dürfen sie doch nach 
den Patenten solches nur von den Höfen, von den Bauern aber nur mit 
Erlaubniß der Höfe selbst nach der angeführten Verfügung vom 29. Sept. 
i787 kaufen, obgleich einige die Meynung hegen, als ob sie in diesem er­
laubten Distrikte von allen und jeden kaufen könnten. Wenn aber ein Flei­
scher darwider handelt, soll einem jeden Possessori, durch dessen Gebiet er 
kömmt, obliegen, das Vieh fortzunehmen, und an das Niederlandgericht 
zu liefern« Pattnt vom x6ten Novbr. 1776. 

§. 6. Den 



§. 6. Den Bauer« aber stehet frey, gegen ihr Korn in der Stadt 
Fische einzutauschen, indem dieses Lebensmittel sind, aber die Bauern müs-
sen sie nicht zum wiederverkaufen eintauschen. Denn auf die Beschwerde 
der Stadt Dorpat, daß nemiich die Bauern ihr Korn gegen Fische vertäu-
schen, hak das ehemalige Generalgouvernement mittelst Befehls vom zosten 
Oktober l?Zr dem Ordnungsgerichte aufgegeben, den Bauern nicht zu un­
tersagen, daß sie ihr Korn gegen Fische als Lebensmittel vertauschen, indem 
die Stadt Dorpat durch besagte Beschwerde ihre Desideria zu hoch triebe. 

Von den Bauern kann also nur gekauft werden. 
1) Kann der Erbherr selbst in den Gesindern von seinen eigenen Bauern 

aufkaufen, soll sie aber doch nicht im Preise lädiren. Patent vom 
sosten Marz 1772. 

2) Kann man auf dem Markt in den Städten von den Bauern kaufen, 
doch ist dabey wohl zu bemerken: 

s) Wenn der Bauer Vieh zu Markte bringt, soll er ein Attestat von 
seinem Herrn haben, vorzüglich auf den Jahrmärkten, nach der Verord­
nung vom 2z. Januar 1774 §. 5. des rigifchen Generalgouvernements. 

b) Wenn der Bauer an Markttagen Korn und Viktualien zu Markt 
bringt; so kann Niemand, so lange die Msrktfahne nicht abgenom­
men, die Produkte im Großen kaufen und verkaufen, auch muß der 
Bauer an Markttagen, nach dem zum Markte bestimmten Platz fah­
ren. Stadtordnung §. 25. 

c) Beym Kaufen soll Niemand den andern in den Kauf fallen, und 
nicht eher beytreten, bis der andere abgegangen ist, bey 2 Rubel 
Strafe zum Besten der Stadtkassa. Statthalterfchaftsregierung Be­
fehl den i4ten April 1784» 

ä) Niemand soll von Bauern anders, als nach gestempelten Maas und 
Gewicht Getreide oder Viktualien kaufen, bey Strafe der Konfiskation 
nach dem Patent vom i4ten April 17S7. 

Neun-



Neunzehnter Abschnitt, 
Vom Handel. 

^Hn der allerhöchst emanirten Stadtsordnung ist es festgesetzet und 
bestimmt worden, welche Gattung von Bürgern das Recht hat, Handlung 
zu treiben, und wie weit ein jeder solche auszubreiten befugt ist. Nach 
dieser können Bürger aus der zweyten Gilde im ganzen russischen Reiche, 
die von der dritten aber in der Stadt und in ihrem Kreise handeln, in wel-
cher Art von Handel, sie auf keine Weise eingeschränkt werden sollen, wenn 
sie übrigens die beym Handel gegebnen Verordnungen bemerken« 

,) Obgleich den Kaufleuten der dritten Gilde unbenommen ist, in der 
Stadt wie auch in ihrem Kreise zu handeln, zu dem Ende auch ihre 
Kramwaaren, zu Wasser und Lande in den Flecken, Dörfern und Bauer, 
markten herumführen können; so sollen sie sich doch aller Vorkäuserey 
enthalten, nach dem Befehl der riglschen StakthalterschaftSreglerung 
vom ?ten Februar i?88, der sich auf Eines dirigirenden Senatöukase 
vom 26sten November 178? gründet. 

2) Den Juden ist nicht erlaubt, im Lande Handel zu treiben, nachdem 
Generalgouvernementlichen Patent vom yten Oktober 1764, und nach 
Landesordnung p. 680 soll auf den Höfen kein ordentlicher Handel ge­
trieben und keine rechte Buden mit Waaren gehalten werden, als et-
was Salz und Eisen zur Nothdurft der eignen Bauerschaft bey Kon­
fiskation der Waaren, und anderer willkürlichen Strafe. 

4) Alles Flachsenfahren ist verboten bey ernstlicher Strafe, indem der 
Bauer nur dadurch ruinirt wird, nach Landesordnung p. 687 und dem 
Gcneralgouvernementlichen Patent vom Aken Oktober 1764. 

5) Kein Vieh darf im Kreise gehandelt, und aufgekaufet werden, als 
vom Hofe, und von den Bauern nur mit Erlaubniß des Hofes, der 

dar-
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darüber ein Attestat giebt, nach unterschiedenen Patenten, und dem vom 
27sten Seplbr. 1787. 

6) In der allerhöchsten Jmänoiukafe vom 2zsten Septbr. 1787 soll der 
Getreidehandel im ganzen russischen Reiche; so wie auch mit Viktua-
lien, frey seyn, und gar nicht eingeschränkt werden. 

Anmerk. Doch sieht man hiebey gleichfalls, daß keine Vorkäuferep getrieben, 
oder wider die Handelsfreyheiten gehandelt werde. 

7) Nach dem Patent des Generalgouvernements vom ?4ten Nov. 1755 
sollen die Flachs- und Hampfwaaren nicht genaßt zur Stadt gebracht 
werden, bey willkührlicher Strafe. 

8) Und nach den Patenten vom 6ten Oktober 1754 und 24sten Septbr. 
1761 sollen aller Hanf und Flachs, der nach der Stadt gebracht wird, 
gut gereiniget seyn, und überhaupt kein verfälschtes Gut gebracht wer­
den, bey Strafe der Konfiskation. 

Anmerk. 1. Obgleich noch sehr viele Verordnungen sind, die den Handel be­
treffen; so gehören solche doch nicht in dieses Handbuch, weil nur von denjeni­
gen hier die Rede seyn kann, welche auf die Polizey im Kreise einen Einfluß 
haben; übrigens aber ist zu diesem Abschnitt vom Handel auch der vorherge­
hende Abschnitt von der Vorkäuferep zu adhibiren, und wenn man beyde Ab­

schnitte zusammen nimmt; wird man daraus zur Gnüge ersehen können , wer 
auf dem Lande im Kreise einen Handel treiben, und in welcher Art er ihn trei­
ben kann, denn erstlich muß er wenigstens Bürger aus der dritten Gilde seyn, 
wenn er in demselben Kreise handeln will, und ist der Kaufmann nicht aus 
demselben Kreise, und er will Handlung treiben; so muß er wenigstens aus der 
zweyten Gilde seyn, und denn müssen beyde nicht wider die Vorkäuferep, und 

andere Handelsvorschriften sich vergehen. 

Anmcrk. 2. Nach eines dirigirenden Senatsukase vom 27. Novbr. 1790 ist be­

fohlen, daß Edelleute, und zwar sowohl diejenigen, welche Charaktere haben, 
als die, welche keine haben, wie auch solche, welche zwar nicht Edelleute von 
Geburt sind, aber doch im Dienste Staabs- oder Oberoffiziers Karakter erhal­
ten haben, außer denjenigen, welche auf den Fuß der namentlichen Ukase vom 
l8ten Novbr. 1766 mit Charakteren begnadiget sind, nicht in die Gilden ein­

geschrieben, noch der den Gilden allein vorbehaltenen Vortheile genießen sollen. 

i §. 9. Nach 
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§.9» Nach der auf Allerhöchsten Befehl aus Einem reichsmedlzini» 
schen Kollegio ergangenen Verfügung und Kommunikation an die Statthal« 
terschaftsregierungen vom zisten Marz »784, welche zur Nachachtung Eine 
rigische Stakthalterschaftöregierung auch aühier publiziren lassen, sollen in de» 
Krambuden keine Medikamente, zusammen gesetzte Arzeneyen, Pflaster und 
keine giftige Materialien, wie z. B. Arsenik, Krähenaugen, Scheidewasser, 
Viktriol, und Bernsteinöl verkauft werdenindem dergleichen Sachen allein 
in den verordneten Apotheken gehalten werden sollen. 

§. io. Es soll kein bezüglicher, schlechter Hopfen nach der Stadt 
gebracht, und wenn solches geschiehet, derselbe konfiszirt, und das Geld da« 
für nach Ermessen der Obrigkeit, an die Armen vertheilt werden. Da auch 
in Riga und Walk Hopfen-Märkte angesetzet worden; so sind daselbst in 
jeder ein Wraaker für die Stadt und einer für das Land bestellet, nach dem 
Pattnt vom 27sten Oktober 178z. . 

Zwanzigster Abschnitt, 
Vom Pfänden. 

ist hier zu Lande gebräuchlich, und in dem Gewohnheitsrechte 
gegründet, daß derjenige, der fremdes Vieh und Pferde auf seiner Grenze 
im Felde oder in den Heuschlagen findet, solches pfändet, es mag nun Scha­
den gethan haben , oder nicht. Ebendasselbe Recht übet man auch gegen 
solche aus, die von fremder Grenze Holz, Heu, oder irgend sonst etwas, 
was ihnen nicht gehöret, fortbringen wollen, man nimmt ihnen nämlich ein 
Pferd, Beil oder sonst irgend etwas fort, wie auch dasjenige, was fortge­
bracht werden sollte. 

Wenn 
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Wenn demnach die Pfändung als eine erlaubte Handlung angesehe« 
werden soll; so muß man dabey folgendes nach der Landes-Usance, untz 
nach dem wahr«, Sinn der Pfändung beobachten. 

i) Die Pfändung muß bey d.» aegenseitigen That geschehen. Denn 
wenn der Bauer mit dem gestohlenen Hmz, «..5 
Grenze ist, kann selbiger nicht mehr gepfändet werden. 

s) Die Pfändung scheint deshalb eingeführt zu seyn, well man dadurch 
den offenbarsten Beweis wider den Thäter in Handen hat, und sol-
chemnach die Ausmittelung der That sehr leicht, und ohne Widerspruch 
bewerkstelliget werden kann. Dahero denn auch die Pfändung weg« 
fällt, wenn diese Ursache nicht vorhanden ist. 

z) In den meisten solchen Fällen machen die Posfessoren die Sache un­
ter sich ab, und wählen die gütliche Einlösung und Entschädigung. 
Falls aber eine solche gütliche Vereinbarung nicht statt finden sollte; 
so muß die Pfändung und die Ursache dem Niederlandgerichte ange­
zeigt werden, weil nach der Regel Niemand sein eigener Richter seyn 
darf. 

4) Im Fall der verursachte Schaden, oder das begangene Spolium nicht 
20 Rubel übersteigt, so wird die Entschädigung wohl vom Niederland­
gericht bestimmt, weil nach der Polizeyverordnung Klagen, deren Werth 
nicht zwanzig Rubel übersteigen, vor das Niederlandgericht gehören. 

§) Im Fall aber der Werth der zu bestimmenden Entschädigung zwanzig 
Rubel übersteigt, so möchte es zwar dem Niederlandgerichte zukommen, 
die Sache zu untersuchen, jedem das Seinige wieder zu geben, und 
Ruhe und Ordnung wieder herzustellen; die Bestimmung des Ersaz-
zes aber an die Justizbehörde zu verweisen, falls es beyde Theile nicht 
auf der Stelle etwa gütlich vergleichen könnte, welches auch zu beob­
achten ist, wenn die Sache kontradiktorisch und ein wirklicher Grenz-
preit wird. 

. T An--
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' Anmerk. ÄZ-im demnach ein Bauer auf ein« andern Grenje irgend ein Eigen-

thumsrecht ausüben oder etwas stehlen wollte, und der Possessor' dieser Grenzt 
ihn dafür pfänden, und ihm das entwandte fortnehmen läßt, der Herr des 
Bauern aber aus dem einen oder andern Gr«'"^ flcy desselben annehmen wur­
de, und die Sache als die seine wollte; so wäre die Pfändung nicht 

^ m-t" -s,h«s, ^«v gepfändete müßte zurückgegeben werden,-weil nun nicht 
mehr zu befürchtn, daß man den erlittenen Schaden , wenn man beym Gericht 
gewinnen sollte, nicht ersetzet bekommen würde, weil der Herr des Bauern, da 

et sich dessen und feiner Sache angenommen, dafür aufzukommen vSrbmWen 
ist. Ueber diesen Punkt wird man auch noch in folgendem Anhange wegen 
Spolium eins und, das andere nachzulesen finden. 

Nun folgen noch einige Formulare, die aber hier mehr zu Beyspielen 
dienen sollen. (5 

Nro/ An 

Ein N. N. Niederlandgerichk 
von 

dem Gute N. N. 

gehorsamste Anzeige und Bitte. 

Vor elnigen Tagen wurde in meinem Busche ein Bauer angetroffen, 
«elcher Strauch abgehauen, und auf seinen Wagen geladen. Meine Leute 
haben ihm das Pferd gepfändet, und nach dem Hofe gebracht. Da ich er­
fuhr, daß dieser Bauer auf das Gut N. N. gehöret; so habe ich diesen 
Vorfall gedachtem Gute gemeldet, und dasselbe ersucht, das Pferd mit einem 
(oder mehrern Rubel) auszulösen. AÜein das Gut hat mir darauf gar nicht 
geantwortet, und scheint mein gütliches Anerbieten kicht annehmen zu wollen. 
Einem Niederlandgerichte zeige ich demnach nun die Sache an, und bitte 
gehorsamst, nach Untersuchung und Wahrbefindung desselben, dahin zu ver­
fügen, daß das Pferd mit einem Rubel und Bezahlung des Futterlohns, 

mm« 



nemlich für jeden Tag 5 (oder mehrere) Kopeken ausgelöset, und der Bauer 
«och überdem als ein Dieb bestraset werde« 

N. N. 

Anmevk. Dieses Formular ist auch zu brauchen, wenn Pferde oder ander Bich 
auf Feldern, Wiesen oder Heuschlägen gepfändet worden. 

Nro. 2. An 
Ein N. N. Niederlandgerichk 

von 
dem Gute N. N. 

> Anzeige und Bitte. 
Das Gut N. N. hat in dessen Heuschlägen zwey Pferde von meinen? 

Bauern N. N. gepfändet, weil solche einigen Schaden angerichtet. Das« 
selbe fordert aber eine solche unerhörte Vergütung, daß ich gezwungen bin. 
Ein Niederlandgericht gehorsamst zu bitten, den verursachten Schaden zu 
untersuchen und die Entschädigung richterlich zu bestimmen. Da ich auch 
auf jeden Fall für alles, was zu bezahlen kommen könnte, für meinen Bauern 
stehe, folglich kein Pfand mehr nöthig ist; so bitte ich zugleich dem Gute 
N. N. aufzugeben, daß es ohne Verzug die gepfändeten Pferde an mei­
nen Bauern ausliefere. Ich bewahre mir alle Rechtöwohlthaten^ und sehe 
einer geneigten Verfügung entgegen. 

N. N. 

Nro. z. " An 
Ein Ä. N. Niederlandgericht 

von 
dem Gute N.. N. 

Anzeige und Bewahrung. 
Das Gut N. N. hat einige von 'meinen Bauern die Pferde fortge­

nommen und gepfändet, weil ste aus dem, an meiner Grenze liegenden 
Gehölze Holz abführen wollen, und zwar unter dem Vorwande, daß das 

T 2 Slück 



Stück Wald nach N. N. von asten Zeiten her gehöre» soll, und dessen 
Bauern auch daselbst das Holz gefallet. Ich gesiehe ein, daß dieses Holz nicht 
von meinen Bauern gefallet worden, allein eben weil fremde Bauern von 
dem Gute N. N. es gefallet, habe ich besohlen, es abzuführen, um mich 
in meinem Jahr? langen Besitz zu behaupten« Ob besagtes Stück Land von 
alten Zeiten her von N. N. besessen worden? diese Frage gehöret hier nicht 
her; sondern das Gut mag solche beym gehörigen Gerichte auszuführen ver­
suchen. Allein ich bin in dem itzigen Besitz. In dieftm bitte ich gehör-
samst mich zu schützen, dem Gute N. N. aufzugeben, mir die gepfändeten 
Pferde auszuliefern^ und 50 Kop. für jedes Pferd taglichen Ersatz, so lan­
ge ich solche habe entbehren müssen, zu bezahlen. Uebrlgen5 demselben bey 
namhafter Strafe aufzugeben, mich weder in meinem Besitz eigenmächtig 
zu stören, noch selbst einiges Besitzungörecht gewaltthätig auszuüben, wie ich 
Penn alles mir zustehende Recht- auf das feyerlichste bewahre. 

R. N. 

Anhang 
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A n h a n g ,  

Vom Spolmm und Eindrang in fremde 
Grenzen. 

Alle Grenzstreitkgkeiten, Grenzeindrang, Spolium und dergleichen 
Sachen, gehören ihrer Natur nach als kontradiktorisch zur Untersuchung und 
Entscheidung der Justizbehörden, wie solches auch überdem im 199 und zzg. 
§. der allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements vor­
geschrieben und befohlen worden ist. Unter solchen Bedingungen könnten 
also die deshalb ertheilten Verordnungen, Gesetze und vorhandenen Konven-
tionen wohl keinen eigentlichen Platz in diesem Handbuche erhalten, allein 
da bey Spollensachen und Grenzeindrang sehr oft sötus tuibstlvi (Gewaltthä­
tigkeiten und Unordnungen) vorfallen, diese aber wieder ein Gegenstand der. 
schnellen Abmachung und Beylegung, ein folglich und besonders nach denl 
2 24sten und 24zsten §. der Allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung der 
Gouvernements, ganz Sache der Polizey sind; so habe ich wenigstens doch 
in einem Anhange darüber das nothwendigste anzuführen, und diesem Hand« 
buche beyzufügen für. nützlich und passend erachtet. 

Nach dem Generalgouvernementlichen Patent vom zästen Oktober 
1781. soll Niemand die regulirten Grenzen der Kronsgüter durch Eingren­
zung, es geschehe durch Aufpflügung der gesetzten Grenzmahle und Merkzei­
chen, oder sonst schmälern oder verrücken lassen, bey 100 Goldgulden und 
die Bauern bey scharfer Ruthenstrafe: bey gleicher Strafe dürfen auch pu­
blike Possessoreö nicht über die Kronsgrenze in Privatposscsstonen eingreifen. 

Die Grenzverhecke der Güter in waldlgten Gegenden sollen einen hal­
ben Faden breit seyn, und öfters gereiniget werden. Senatöukase vom 
«ttn August 17L4« 

Ts Es 
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Es soll Niemand unternehmet), durch einige eigenthatige Bearbei­
tung eines andern Land an sich -zu ziehen, noch sich in seinen Grenzen 
auf begebenden Fäll, mit Gewalt und Schlägevey zu mainteniten. Land. 
Ordn. p. Z7. 

Wenn sich dergleichen Grenzstreitigkeiten ereignen, so muß der Belei, 
digte, wenn Güte nicht hilft, sich an den Richter wenden, nicht aber durch 
Gewalt sein Recht zu erhalten versuchen. 

Nach der Landesordnuttg pag. 57. ist folgendes zu beobachten. Wenn 
Jemand die Possession auf einis andern Grund und Boden durch Bearbei­
tung oder sonst ergriffen; soll der Beleidigte innerhalb vierzehn Tagen von 
Zeit der Wissenschaft ihn von aller EigenthätigkBt abzustehen gütlich aner­
mahnen, und ihm dabey andeuten, daß er im widrigenfall den Richter tN 
der Sache anzusuchen gesonnen, und wenn der Beleidiger nicht anhält, son­
dern auf seine Gefahr damit fortfährt; so muß der Beleidigte um Hülfe zum 
Richter kommen. Um nun blos der Gewalt Einhalt zu thun , kann man 
sich alsdenn an das Niederlandgericht wenden, die Erörterung und Entschei­
dung der Frage aber, wem es eigentlich zugehört, muß den Justizbehörden 
überlassen werden. ' 

In wie ferne nun aber solche Sachen, welche Grenzstreitigkeiten erre­
gen, oder doch dazu Veranlassung geben können, zur Erörterung vor das 
Niederlandgericht gehören, ist vielleicht aus folgendem ziemlich deutlich zu 

ersehen. ^ 
Die wahren und einzigen Kennzeichen, öb eine solche Sache vor das 

Niederlandgericht gehöret, sind diese, ob necklich der Grenzeindrang eben 
denn ist geschehen, als er angezeigt worden, und ob 'aÄu- turbstlvl (Ge­
waltthätigkeiten) dabey vorgefallen. 

Denn es kann schon vor einiger Zelt jemand in fremde Grenzen ein­
gedrungen seyn, und den Posses ausgeübt haben. Diesen unrechten Besiz-
zer nun wieder aus dem Posses hinaus zu zwingen, kann man nicht beym 
Niederlandgericht; sondern nur bey der Justizbehörde klagen. Deyn her 

Grenz« 
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Grenzeindrang ist nicht auf frtschir That gestehen, und eine Pvlizeybehör-
de kann eben so wenig in Ansehung, des Besitzes, als in Ansehung des Eis 
genthums erkennen, ohnedem wenn in Ansehung des Besitzes schon einige 
Zeit verflossen, und wohl gar' die Frage entstehen könnte, ob der fremde 
Besitzer nicht schon durch 6ie Langt der Zeit ein Recht dazu nach den Ge­
setzen erhalten. Im Gegentheile aber, wenn der angebliche rechte Eigenthü­
mer denjenigen, der in seine Grenze gedrungen, und ein Pössessionsrecht aus­
geübet hat, mit Gewalt dalauö vertreiben wollte, würde die Sache vor das 
Niederlandgericht gehören, solches würde aber d^n angeblich fremden Posses. 
'sor Nicht mit Gewalt vertreiben lasten; fondern den verneinten Eigenthümer, 
'-«nd wenn er sein Dominium auch durch Charten auf der Stelle beweisen 
wollte und könnte, zur Ruhe verweisen, ihn anhalten, nicht ferner sein eig­
ner Richter seyn zu wollen; sondern bey der Behörde sein vermeintliches 
Recht wieder den andern zu suchen und zu gewinnen. 

Eben so, wenn durch dergleichen Eindrang in fremde Grenze Spo« 
Num ausgeübet wird, Schlägeteyen vorfallen, oder der andre mit seinen Ge­
waltthätigkeiten fortfahrt; so Muß solches deck Niederlandgerichk angezeigt 
werden, welches Ruhe und Ordkung Herstellet, unv wo möglich auf der Stel­
le cinem jeden das Seinige wiedechiebt, allein die Klage wegen des Ersaz-
zes, des durch das Spolium erlittenen Schadens, gehört vor die Justizbe­
hörde, bey welcher der Spolienprozeß ordentlich geführet werden muß, es 
'wäre denn , daß der zu ersetzende Schaden nicht zwanzig Rubel überstiege, 
öder die ganze Sache nicht kontradiktorisch wäre. 

.. A hat eine Zeitlang ein Stück von seines Nachbarn B Heuschlag, 
, ohne des wahren EigenthüMers Willen benutzet und besetzen. Nun wird 
es B gewahr, und will also auch din A nicht länger in seiner Grenze 
das Eigenthumsrecht ausüben lassen. Weil aber A in Güte davon nicht 
abstehet, sondern den Posseß und die Benützung zu eferciren fortfahret; 
so braucht N Gewalt, und laßt das durch des A Leute bereits gemachte 
Heu fortführen. Nun kann A gegek B über Gewalt beym Niederland-

gericht 
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gericht klagen, und solches wird den Z5 anhalten, das fortgeführte Heu 
an Stelle und Ort zurückzuliefern, auch ihn wohl noch, nach Beschaffen­
heit der Umstände xro xubkco strafen. Denn B muß in Ansehung sei­
nes EigenthumörcchtS wider den A bey der Justizbehörde klagen, wozu 
er vom Niederlandgerichk angewiesen wirds Ist das vom ZK fortgeführ­
te Heu ober nicht mehr vorhanden; so muß ZK solches an A mit Geld 
ersetzen, und belauft sich der Werth nicht über 50 Rbl.; so erkennet dar­
über das Niederlandgericht, übersteigt es aber diese Summe, oder ist die 
Sache kontradiktorisch; so gehört dieser Umstand gleichfalls vor die Ju­
stizbehörde, und das Niederlandgericht giebt allenfalls eine Abschrift von 
der summarischen Untersuchung, und sorgt von seiner Seite blos für dle 
Ruhe und gute Ordnung. 

Wenn aber A zum erstenmale in des ZK Grenze dringt, und unter 
dem Vorwande eines Eigenthumsrechts daselbst einen Posseß ausübet, oder 
gar etwas fortführet, und A solches gleich auf frischer That dem Nie­
derlandgericht anzeiget; so wird solches den A in seinem Besitze wieder 
schützen, und den ZK anhalten, alles zu restituiren, denn das Niederland­
gericht mittele abermal gar nicht aus> ob des B vorgebliches Eigenthums-
recht gegründet sey oder nicht; sondern sorget nur, sogleich Ruhe undOrd-
nung herzustellen, und wo möglich einem jeden das Seinige wiederzuge­
ben, also auch 5>em A das von ZK Fortgenommene restituiren zu lassen. 
Gefetzt aber, der dem A vom B durch den unbefugten Grenzeindrang ver­
ursachte Schade könnte in Natura nicht ersetzet werden, odex überstiege 20 
Rbl. oder wäre kovlradiktorisch; so muß der A wider den ZK auch dieser-
ivegen bey der Justizbehörde klagen, und fein Recht suchen, und das Nie-
derlandgericht stellt nur Ruhe und Ordnung wieder her, und suchet den 
A für die Zukunft durch abzweSende Mittel gegen den ZK in Ansehung 
fernerer Gewalt zu schützen. 

Nun kommen noch einige Formulare zu Anzeigen über solche Gegen­
stände, die vor das Niederlandgerichk gehören. 

' Nrö. 
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Nro. i. An 
Ein N. N. Niederlandgericht 

von 
dem Besitzer des Gutes N. N. 

gehorsamste Anzeige. 
Das benachbarte Gut N. N. hat von meinem Heuschlage Heu abmähen 

und fortführen lassen, unter dem Vorwande, daß das Stück Land nach ge­
dachtem Gute N. N. hingehöre. Wenn nun aber das Gut N. N. hiezu 
gar kein Recht hat, indem besagtes Stück Land schon immer disseits im Be« 
sitz gewesen, wie ich denn auch nur vergangenen Herbst solches habe bearbei­
ten, und daselbst auch erndten lassen; so bitte ich ganz gehorsamst das ge­
dachte Gut N. N. anzuhalten das fortgeführte Heu ohne allen Anstand zu 
restituiren, auch besagtes Gut für diese Gewaltthat zu bestrafen, und dem« 
selben dergleichen für die Zukunft bey namhafter nachdrücklicher Poen zu un­
tersagen. 

N. N. 

Nro. 2. An 

Ein N. N. Niederlandgericht 
von 

dem Gute N. N-

gehorsamste Anzeige und Bitte. 

Einige Bauern von dem benachbarten Gute N. N. haben sich unter« 
standen, auf einem Stücke Land in hiesiger Grenze Gerste auszusäen. Da 
ich nun dieses Land immer besessen, auch noch vergangnen Herbst darauf 
Roggen geerndtet habe; so lege ich deshalb meine Bewahrung ein, daß 
ich auf besagtem von dem Gute N. N. besäeten Stück Land die Gerste im 
Herbst werde abschneiden und fortführen lassen, bitte dabey gehorsamst die­
ses dem Gute N. N. zu wissen zu geben, und zur Vermeidung alles küns-

tt eigen 
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tigen Streites demselben bey namhafter Straft anzudeuten, fernerhin keinen 
Posseß in meiner ganz unstreitigen Grenze auszuüben. 

N. N. 

Nro. z. An 
Ein. N. N. Niederlandgerichk 

von 

dem Gute N. N. 

gehorsamste Anzeige. 

Dieses Gut hat so lange ich mich erinnere, immer in dem, zwischen 
diesem und dem Gute N. N. belegenen Gehölze Strauch und Holz fällen 
lassen, welches Recht aber auch besagtes Guth N. N. daselbst exerciret. 
Nun fällt es aber dem Gute N. N. ein, das Gehölze allein zu besitzen, 
und hat dahero auch meinen Leuten, welche daselbst Holz gefället, und sol­
ches fortfahren wollen, nicht nur das Holz, sondern auch die Beile und 
Pferde fortgenommen. Wenn nun das Gut N. N. falls es zum alleini­
gen Besitz ein Recht zu haben glaubte, solches beym ordentlichen Richter 
hätte ausführen, nicht aber Gewalt brauchen sollen; so bitte ich das Gut 
N. N. zu dieser seiner Schuldigkeit anzuhalten, und demselben bey nach­
drücklicher Strafe anzubefehlen nicht nur die fortgenommene Pferde und 
Beile sogleich herauszugeben, und für jedes entmißte Pferd für jeden Tag 
fünfzig (oder so viel es beträgt) Kopeken als Schadenersaß zu bezahlen; sondern 
demselben auch anzudeuten, daß die gemeinschaftliche Benutzung des gedach­
ten Gehölzes so lange fortwähren müsse, bis das Gut N. N. im Stande 
ist, den alleinigen Besitz beym ordentlichen Richter für sich zu gewinnen. 

N. N. 

Nro. 
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Nro. 4. An 
Ein N. N. Niederlandgericht 

von 

dem Gute N. N. 
gehorsamste Anzeige. 

Da meine Leute gefunden, daß das Gut N. N. in meinem Walde 
Brennholz gefället; so haben sie mir solches angezeiget, worauf ich ihnen 
befohlen, das gefällte Holz selbst fortzuführen und auf meinen Hof zu brin­
gen. Eben aber da sie solches thun wollen, kommen auch die Bauern des 
Gutes N. N. Vie das Holz gefallet haben, und wollen meinen Bauern das 
Holz nicht fortnehmen lassen, aus welchem Streite endlich eine Schlägerey 
entstehet, bey welcher einige meiner Leute sehr übel zugerichtet sind, weshalb 
ick solche auch dem Gerichte vorstellig mache. Das Holz habin unterdessen 
die Bauern des Gutes N. N. fortgebracht. Ich bitte gehorsamst, diese 
Sache zu untersuchen, die Thäter zu bestrafen, und mich bey meinem Pos« 
seß zu schützen, welchen ich bis dato immer rein erhalten, indem falls auch 
die Bauern des Gutes N. N. schon sonst sollten daselbst Holz fortgeführet 
haben, dieses doch immer ein Diebstahl, nicht aber Ausübung eines recht­
lichen Besitzes gewesen wäre. 

N. N. 

Nro. 5. An 

Ein N. N. Niederlandgerichk 
des 

Gutes N. N. 

gehorsamste Anzeige. 
Des hiesigen Guts Bauer, Namens N. N. hat in meiner Grenze 

ein Stück von seinem Lande, welches er von jeher immer benutzet, mit Rog­
gen besäet gehabt. Nun da der Roggen abgeschnitten, kommen die Bauern 

U 2 des 
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des Gutes N. N. um ihn fortzuführen, und behaupten,'das Stück Land 
gehöre ihnen, und mein Bauer habe in fremder Grenze gesaet, und wolle 
nun da auch arbeiten. Ich habe zwar meinem Bauern N. N. befohlen, 
dafür zu sorgen, daß der Roggen von den Bauern des Gutes NN. nicht 
fortgeführet werde, aber ihm auch alle Gewalt verboten, falls sie ihm die 
Abfuhr verhindern wollten, welches letztere auch geschehen. Da auch das 
Gut N. N auf meine dieserhalb gethane Vorstellung nicht geantwortet hat; 
so zeige ich den ganzen Umstand Einem Niederlandgerichte hiemit an, und 
bitte gehorsamst, den Bauern N. N. alle fernere TurbationeS zu verbieten, 
solche für dieses Benehmen zu bestrafen, und dafür zu sorgen, daß mein 
Bauer, ohne Schlagerey zu befürchten, den Roggen von seinem Felde fort« 
führen darf. 

N. N. 

Nach-
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N a c h t r a g  
zum ersten Theil. 

^Itachdem die Abschnitte von den Abgaben an die hohe Krone in An­
sehung der Kopfsteuer, der Poschelinen und des Stempelpapiers bereits ab­
gedruckt waren, sind diese Abgaben auf allerhöchst speciellen Befehl erhöhet 
worden. Und zwar nach der gemäß allerhöchsten Verfügung erlaßnen Uka-
se Eines dirigirenden Senats vom zosten Juny 1794, welche mittelst ge­
druckten Befehls ans Einer Statthalterschaftsregierung unterm iZten July 
1794 publicirt worden, werden diese Abgaben anitzo folgendermaßen ent­
richtet. 

1) Poschelinen von den Sachen der Supplikanten, von Patenten, Gna­
denbriefen und donirten Gütern, imgleichen die Gelder für Siegelwachs, 
die Siegelzölle, die Poschelinen für Bewahrungsgesuche und Appella-
tionssuppliken, ausgenommen die Vergleichsanzeigen, werden anizzo dop­
pelt bezahlt, nehmlich statt daß sonsten für eine Supplike 25 Kopeken 
Poschelin gegeben wurde, werden anizzo 50 Kop. bezahlt, und für eine 
Ausfertigung statt 25^ Kop. Poschelin und 2 Kop. Wachsgelder, 50^ 
Kop. Poschelin und 4 Kop« Wachsgelder u. s. w. 

2)  Das Stempelpapier wird gleichfalls alles doppelt bezahlt, nehmlich für 
einen Bogen von zehn Kopeken, zwanzig Kopeken, für den von zwan­
zig Kopeken, vierzig Kopeken, für die von zwey Rubel, vier, für die 
von fünf aber zehn, und für die von zehn Rubel, zwanzig Rubel für 

. jeden Bogen. 

z) Von den Nahrungspässen wird für ein Jahr ein Rubel, für zwey 
Jshre drey Rubel und für drey Jahre fünf Rubel bezahlt. 

4) Von 



4) Von sämmtlichen der Krone gehörigen Landleuten und den adlichen Erb­
bauern soll statt der bishero errichteten Steuer von siebenzig Kopeken 
für eine jede männliche Revisionsseele von der andern Hälfte des Jah­
res 1794 ab, zu einem Rubel jährlich erhoben werden. 

5) Die unter Kopfsteuer stehende Bürger (Meschtschenin) sollen statt der 
bisher von ihnen bezahlten Abgabe von einem Rubel zwanzig Kopeken, 
von der andern Hälfte deö Jahres 1794 ab, jährlich zwey Rubel be« 
zahlen. 

6) Die durch vorigte Befehle statuirten Zulagegelder sind von der Kopf­
steuer dergestalt zu erheben, daß man auf einen ganzen Rubel zwey 
Kopeken, bey den Bürgern aber vier Kopeken von zwey Rubel zähr­
lich rechnen soll. 

7) Daß eine neue Revision festgesetzet worden, und nach geschehener Be­
werkstelligung derselben in der Kaufmannschaft, soll auf die dritte Gülde 
ein Kapital von 2 bis 8000, auf die 2te, von 8000 bis 16000 und 
auf die erste Gülde von 16000 Rbl. bis 50000 Rbl. gerechnet.und 
angegeben werden; bis zur neuen Revision soll die Kaufmannschaft von 
ihren letzt angegebenen Kapitalien für izt ein Prozent zur Kronskasse 
zu bezahlen. 

8) Die Hebräer (Juden) welche in verschiedenen Gouvernements Handel 
treiben, sollen die eingeführten Abgaben in Vergleich mit den Bürgern 
und Kaufleuten christlicher Religion von allen Konfessionen doppelt ent­
richten. 

Ende des ersten Theils. 




